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BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes fiir ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur
Starkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland

Am 28.05.2025 hat sich der Koalitionsausschuss auf ein Sofortprogramm der Bundesregierung
(Verantwortung fur Deutschland) geeinigt. In fUnf Themenbereichen (,Investitionsoffensive”,
.Vereinfachung und Beschleunigung", ,Sicherer und handlungsfahiger Staat", ,,Neues Wirtschafts-
wachstum", ,Starker Zusammenhalt, standfeste Demokratie") werden die Eckpunkte fir dieses
Sofortprogramm der Bundesregierung dargelegt, welches - erwartungsgemal - wesentliche
Punkte des Koalitionsvertrags aufgreift.

Bereits am 30.05.2025 hat nun das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes fur ein steuverliches
Investitionssofortprogramm zur Starkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland an die Bundeslan-
der zur Stellungnahme Ubersandt. Mit dem Vorschlag sollen die meisten der steuerlichen Punkte
aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung umgesetzt werden.

Der Referentenentwurf enthalt folgende Mallnahmen:

> WiedereinfUhrung und Aufstockung der degressiven AfA fir bewegliche Wirtschaftsgiter
des Anlagevermogens -, Investitions-Booster" (§ 7 Abs. 2 EStG-E). Die degressive Abschrei-
bung kann fir bewegliche WirtschaftsgUter des Anlagevermdgens, die nach dem 30.06.2025
und vor dem 01.01.2028 angeschafft oder hergestellt worden sind, anstelle der linearen Ab-
schreibung in Anspruch genommen werden. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf
hochstens das Dreifache des bei der linearen Abschreibung in Betracht kommenden Prozent-
satzes betragen und 30 Prozent nicht Ubersteigen.

»  Schrittweise Senkung des Korperschaftsteuersatzes ab dem 01.01.2028 um jahrlich jeweils
einen Prozentpunkt bis auf 10 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032 (§ 23 Abs. 1 KStG-
E).

»  Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG zur gleichwertigen Entlastung
nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmern von derzeit 28,25 Prozent in drei
Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (VZ) 2028/2029), 26 Prozent (VZ 2030/2031)
und 25 Prozent (ab dem VZ 2032), § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG-E.

»  EinfGhrung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung fir neu angeschaffte Elektrofahr-
zeuge (§ 7 Abs. 2a - neu - EStG-E). Mit der Regelung soll fir neu angeschaffte, rein elektrisch
betriebene Fahrzeuge die Einfihrung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung mit fal-
lenden Staffelsdtzen in Hohe von 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten
darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im zweiten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im dritten da-
rauf folgenden Jahr, 3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im fUnften da-
rauf folgenden Jahr eingefUhrt werden. Die Regelung umfasst ausschlielllich neu ange-
schaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Sie wird fir Anschaffungen im Zeitraum von
Juli 2025 bis Dezember 2027 befristet eingefUhrt. Die temporare Begrenzung setzt Anreize fir
zUgige Investitionsentscheidungen.

> Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung fir die Begins-
tigung von Elektrofahrzeugen auf 100.000 € (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3
EStG-E). Dies soll erstmals fur Kraftfahrzeuge gelten, die nach dem 30.06.2025 angeschafft
werden.

» Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 FZulG). Mit dem Ziel, die steuerliche For-
schungsforderung weiter attraktiver auszugestalten, soll die Forschungszulage auf zusatzli-
che Gemein- und sonstige Betriebskosten ausgeweitet werden, wenn diese forderfahigen
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Aufwendungen im Rahmen eines beginstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens,
welches nach dem 31.12.2025 begonnen hat, entstanden sind (§ 3 Abs. 3b FZulG-E). Die Ge-
mein- und sonstigen Betriebskosten werden ausschliellich in Form eines pauschalen Betra-
ges in Hohe von 20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absatzen 1, 2, 3, 3a und 4 ent-
standenen férderfahigen Aufwendungen erfasst. Ein individueller Ansatz von Kosten ist nicht
moglich. Die gewahlte Systematik fihrt gleichsam jedoch dazu, dass diese Kosten nicht im
Einzelnen nachgewiesen werden missen. Dadurch wird das Verfahren nicht weiter verkom-
pliziert und Birokratieaufwuchs vermieden. Um die Ausweitung der forderfahigen Aufwen-
dungen auf sonstige Gemein- und Betriebskosten zusatzlich zu flankieren, soll die maximale
Bemessungsgrundlage fur nach dem 31.12.2025 entstandene férderfahige Aufwendungen auf
12 Mio. € angehoben werden (§ 3 Abs. 5 FZulG-E).

Die Kabinettsbefassung ist fir den 04.06.2025 vorgesehen. Fir die Stellungnahmen der Bundes-
lander gilt eine Frist bis zum Nachmittag des 02.06.2025. Die Ruckmeldung der Lander ist bedeut-
sam, weil die schwarz-rote Koalition im Bundesrat nur 22 Stimmen auf sich vereinigen kann, wo-
bei die Koalition in Bayern mit den Freien Wahlern bereits eingerechnet ist. Daher benotigt sie
mindestens drei weitere Bundeslander und damit Stimmen der Grinen, die sich dem Gesetzge-
bungsvorhaben anschlieRen. In der Vergangenheit waren die Bundeslander sehr zurickhaltend,
wenn EinbuRen beim Steueraufkommen drohten, und zwar unabhangig von den jeweils regieren-
den Parteien. Eine Zustimmung ohne Einschrankungen erscheint daher unwahrscheinlich.

Folgende Punkte aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung sind nicht in dem nun vorgeleg-
ten Referentenentwurf enthalten und bleiben damit einem oder mehreren anderen Gesetzge-
bungsverfahren vorbehalten:

» Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie zum 01.01.2026
»  Erhéhung der Entfernungspauschale zum 01.01.2026

»  Senkung der Stromsteuer

BMF: Reform der umsatzsteuerlichen Organschaft - Vorlaufiger Konzeptentwurf

Die Ausgestaltung der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bietet seit Jahren Anlass fir Verfah-
ren vor den deutschen Finanzgerichten und dem EuGH. Kernproblem ist dabei immer die rechts-
sichere Beurteilung der durch eine umfassende Kasuistik bestimmten Tatbestandsmerkmale der
finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Eingliederung. Sind diese verwirklicht, so ent-
steht - zwingend - eine Organschaft, auch wenn die beteiligten Unternehmen deren Verwirkli-
chung nicht erkannt haben. Im umgekehrten Fall ergeben sich Probleme, wenn irrtimlich vom
Vorliegen einer Organschaft ausgegangen wurde und diese Beurteilung sich im Nachgang als un-
zutreffend erweist. Die Finanzverwaltung scheint nunmehr, mit Hilfe des Gesetzgebers, auf die
vielfaltige Kritik an der Umsetzung der Organschaft reagieren zu wollen und hat ein vorlaufiges
Reformkonzept entwickelt.

Eine grundlegende Anpassung der Kriterien der finanziellen, wirtschaftlichen und organisatori-
schen Eingliederung scheint durch das Reformkonzept nicht angestrebt zu werden. Es wird ledig-
lich geplant, die Rechtsprechung von EUGH und BFH zur finanziellen Eingliederung von Personen-
gesellschaften umzusetzen und insbesondere auch die finanzielle Eingliederung einer nicht zu

100 % durch den Organtrager beherrschten Personengesellschaft (GmbH & Co. KG) zu ermégli-
chen. Kernelement des Konzeptentwurfs ist vielmehr die Einflhrung eines erganzenden prozessu-
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alen Schritts. Zukunftig soll die Begrindung einer umsatzsteuerlichen Organschaft an eine zusatz-
liche Willenserklarung gebunden werden: Die Rechtsfolgen einer umsatzsteuerlichen Organschaft
sollen demnach nur noch durch eine Erklarung des Organtragers gegeniber der zustandigen Fi-
nanzbehdrde fir diesen und die in der Erklarung genannten Organgesellschaften mit Wirkung for
die Zukunft eintreten. Hierdurch sollen sog. unerkannte Organschaften vermieden werden.

Bei einem Wedgfall der Eingliederungsvoraussetzungen hinsichtlich einzelner Organgesellschaften
oder des gesamten Organkreises soll den Organtrager eine unverzigliche Erklarungspflicht tref-
fen.

FiUr Falle, in denen die Voraussetzungen der Organschaft nicht vorlagen oder entfallen sind, sollen
steuerrechtliche Korrekturen vorgenommen werden, unabhangig von der Festsetzungsverjah-
rung. Es werde von der Finanzverwaltung aber geprift, unter welchen Voraussetzungen auf die
Rickabwicklung fehlerhafter Organschaften verzichtet werden kann, sofern Steuerausfalle fir alle
Beteiligten ausgeschlossen sind. Zudem ist die Schaffung einer eigenen Haftungsvorschrift ge-
plant.

Die bisherige Rechtslage soll bis zur EinfUhrung der novellierten Regelung weiterhin gelten. Im
Hinblick auf die Einfihrung der gesetzlichen Neuregelung soll zudem eine Ubergangsregelung ge-
schaffen werden, welche wohl vor allem fir Organschaften von Bedeutung wére, die vor der erst-
maligen Anwendung der geplanten Neuregelung bestehen. Hierfir soll es dem Organtrager er-
moglicht werden bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung eine entsprechende ,,Organ-
schaftsanmeldung" an die Finanzbehdrden zu Gbermitteln.

Das Ziel der Finanzverwaltung ist eine zeitnahe Einbringung der Reform in ein Gesetzgebungsver-
fahren. Im Rahmen dessen soll dann auch eine Anhdrung der Verbande erfolgen.

BMF: Aufhebung der Anweisung zur vorlaufigen Festsetzung des Solidaritatszuschlags - Verfas-
sungsmafBigkeit des Solidaritatszuschlaggesetzes 1995

Mit BMF-Schreiben vom 26.05.2025 hat die Finanzverwaltung ihre Anweisung zur vorlaufigen Fest-
setzung des Solidaritatszuschlags mit sofortiger Wirkung aufgehoben und den Vorlaufigkeitskata-
log entsprechend angepasst.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe in seiner Entscheidung vom 26.03.2025 (2 BvR
1505/20) ausfihrlich dargelegt, dass gegenwartig keine Zweifel an der Verfassungsmaligkeit der
Erhebung des Solidaritatszuschlags nach dem Auslaufen des Solidarpakts zum 31.12.2019 bestin-
den. Eine weitere Erhebung des Solidaritatszuschlags verletze aus der Sicht des BVerfG weder
die Eigentumsgarantie noch den Gleichheitssatz und ein evidenter Wegfall des aufgabenbezoge-
nen Mehrbedarfs liege nicht vor. Fir weiter zurUckliegende Veranlagungszeitrdume habe der BFH
bereits wiederholt entschieden, dass keine verfassungsmalligen Zweifel an der Erhebung eines
Solidaritatszuschlags bestinden (zuletzt in seinem Urteil vom 20.02.2024, IX R 27/23 (Il R 27/15)).
Auch das BVerfG habe mit Beschluss vom 07.06.2023 (2 BvL 6/14) eine diesbezigliche Richter-
vorlage in einem Verfahren der konkreten Normenkontrolle als unzulassig abgewiesen.
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BFH: Nationaler "Switch-over" zur Steueranrechnungsmethode setzt Beherrschung der Aus-
landsgesellschaft voraus

Der IX. Senat des BFH hat mit Urteil vom 08.04.2025 (IX R 32/23) zu einer praxisrelevanten Frage
des internationalen Steuerrechts entschieden. Der in § 20 Abs. 2 AStG geregelte Wechsel in der
Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von bestimmten Auslandsgewinnen erfordert,
dass der Steuerinlander die Auslandsgesellschaft, die die Gewinne erzielt, beherrscht.

Geklagt hatte eine deutsche Kapitalgesellschaft, die zu 30 % und damit nicht mehrheitlich an ei-
ner in den USA ans3ssigen Personengesellschaft beteiligt war. Diese Gesellschaft erzielte Ge-
winne aus der internationalen Vergabe von Lizenzen. Die Gewinne wurden der Klagerin im Um-
fang ihrer Gesellschaftsbeteiligung zugerechnet. In den USA zahlte sie hierauf nur geringe Steu-
ern. Das in den Streitjahren 2007 bis 2009 geltende Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbe-
steuerung zwischen den USA und Deutschland sah vor, dass Gewinne aus auslandischen Betriebs-
statten in Deutschland von der Steuer freizustellen waren. Die geringe steuerliche Belastung in
den USA nahm das Finanzamt aber zum Anlass, die Auslandsgewinne doch der deutschen Korper-
schaftsteuer zu unterwerfen und eine doppelte steuerliche Belastung durch Anrechnung der ge-
zahlten US-Steuer zu vermeiden. Zu diesem Wechsel ("Switch-over") von der Freistellungs- zur
Anrechnungsmethode sah sich das Finanzamt durch die Regelung in § 20 Abs. 2 AStG berechtigt.
Das Finanzgericht hielt dies fir rechtlich falsch.

Der BFH schloss sich der Sichtweise der Vorinstanz an und wies die Revision des Finanzamts zu-
rick. § 20 Abs. 2 AStG dient der Missbrauchsverhinderung. Inlandische Steuerpflichtige sollen die
Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung fur bestimmte auslandische EinkUnfte (§§ 7 ff. AStG)
nicht dadurch umgehen, dass sie anstelle einer von ihnen beherrschten Kapitalgesellschaft eine
Betriebsstatte im niedrig besteuernden Ausland zwischenschalten. Auch die Beteiligung an einer
auslandischen Personengesellschaft gilt als Betriebsstatte. Wegen der insoweit bezweckten
Gleichstellung von Betriebsstatten (Personengesellschaften) und Kapitalgesellschaften hielt es
der BFH fir erforderlich, dass die inlandische Gesellschaft - anders als die Klagerin - die auslandi-
sche Personengesellschaft rechtlich oder tatsachlich beherrscht. Andernfalls wirden selbst
Kleinstbeteiligungen zur Anwendung des § 20 Abs. 2 AStG fUhren, obwohl dies im wirtschaftlich
vergleichbaren Fall einer zwischengeschalteten auslandischen Kapitalgesellschaft ausgeschlossen
ware.

BFH: SteuerermafBigung bei Einkiinften aus Gewerbebetrieb im Fall eines abweichenden Wirt-
schaftsjahrs

Mit Urteil vom 10.04.2025 (IV R 21/22) hat der BFH entschieden, dass bei der Bestimmung der
Steuerermalligung bei EinkiUnften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) auf die Mitunternehmer abzu-
stellen ist, die am Ende des (gegebenenfalls abweichenden) Wirtschaftsjahrs an der Mitunterneh-
merschaft beteiligt waren (Bestatigung und Fortflhrung der BFH-Urteile vom 14.01.2016, IV R
5/14, und vom 14.01.2016, IV R 48/12).

Im Urteilsfall verstarb bei einer KG (Klagerin) mit vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschafts-
jahr (1.7. bis 30.6.) deren einziger Kommanditist (H) im Streitjahr (2018) nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahrs. Im Bescheid Uber die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 35 Abs. 2 EStG
fUhrte das Finanzamt als Feststellungsbeteiligte neben der Komplementarin (GmbH) die beiden
Erben auf, die im Wege der Sondererbfolge nach H als Kommanditisten der Klagerin in das Han-
delsregister eingetragen worden waren. In den Erlauterungen des Bescheids wies es darauf hin,
dass H verstorben und von den beiden Erben beerbt worden sei.
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Die Klagerin verfolgte hingegen das Ziel einer Zurechnung der Gewerbesteuermessbetrage an H,
dem aus der KG auch noch die Gewinne des im Todeszeitpunkt bereits abgelaufenen Wirtschafts-
jahrs zuzurechnen waren.

Wegen der Anknipfung an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft stellte der BFH
bisher beim zeitlichen Bezugspunkt auf das Ende des gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraums
(also des Kalenderjahrs) ab (vgl. BFH-Urteile vom 14.01.2016, IV R 5/14 und IV R 48/12). Auch die
Finanzverwaltung stellt auf das Ende des gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraums ab (vgl. BMF-
Schreiben vom 03.11.2016, Rn. 28). Allerdings betrafen die BFH-Urteile immer nur kalenderjahr-
gleiche Wirtschaftsjahre. Ob im Falle eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahrs fir
Zwecke der Gewerbesteueranrechnung auf den Gesellschafterbestand zum Ende des Kalender-
jahrs (entspricht dem Erhebungszeitraum) oder zum Ende des (abweichenden) Wirtschaftsjahrs
abzustellen ist, war bisher nicht hochstrichterlich geklart.

In seiner aktuellen Entscheidung stellt der BFH diesbezuglich nunmehr klar, dass unter Bericksich-
tigung auch derartiger Falle letztlich nicht auf das Ende des gewerbesteuerrechtlichen Erhe-
bungszeitraums abzustellen ist, sondern auf das Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs. Mit der Vo-
rinstanz geht der BFH daher nunmehr davon aus, dass zeitlicher Bezugspunkt des allgemeinen Ge-
winnverteilungsschlUssels als maligeblicher Verteilungsmalstab in § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG stets
das Ende des Wirtschaftsjahrs ist, das der Ermittlung des Gewerbeertrags fur den jeweiligen Er-
hebungszeitraum zugrunde lag. Dieser modifizierte Ansatz fGhrt in den Fallen eines kalenderjahr-
gleichen Wirtschaftsjahrs zu keinem anderen Ergebnis als bisher, da hier das Ende des Wirt-
schaftsjahrs mit dem Ende des Erhebungszeitraums zusammenfillt (Ende des Kalenderjahrs); er
fUhrt aber zugleich auch fir vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahre zu einem sachge-
rechten Ergebnis.

Damit tragt der BFH dem Umstand Rechnung, dass auch das Ergebnis eines vom Kalenderjahr ab-
weichenden Wirtschaftsjahrs sowohl einkommensteuerlich als auch gewerbesteuerlich nach Mal3-
gabe seines Endes zugerechnet wird.

BFH: VerduBerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher Ubertragung eines Grundstiicks

Wird ein Grundstick innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung Ubertragen und Gbernimmt
der neue Eigentimer die auf dem Grundstick lastenden Schulden, liegt ein steuerbares privates
Veraullerungsgeschaft vor. Dies hat der BFH mit Urteil vom 11.03.2025 (IX R 17/24) entschieden.

Im Streitfall hatte ein Vater im Jahr 2014 ein Grundstick fir 143.950 € erworben und teilweise
fremdfinanziert. Im Jahr 2019 Ubertrug er das Grundstick auf seine Tochter. Zu diesem Zeitpunkt
hatte das Grundstiick einen Wert von 210.000 €. Die Tochter ibernahm die am Ubertragungstag
bestehenden Verbindlichkeiten in Hohe von 115.000 €.

Das Finanzamt teilte ausgehend vom Verkehrswert im Zeitpunkt der Ubertragung den Vorgang in
einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf. Soweit das Grundstick unter Ubernahme
der Verbindlichkeiten entgeltlich Gbertragen worden war, besteuerte es den Vorgang als privates
Veraullerungsgeschaft und setzte die entsprechende Einkommensteuer gegenUber dem Vater
fest.

Der BFH hat die vom Finanzamt vorgenommene Besteuerung einer Grundsticksibertragung un-
ter Ubernahme von Schulden bestatigt. Wird ein Wirtschaftsgut Ubertragen und werden zugleich
damit zusammenhangende Verbindlichkeiten Gbernommen, liegt regelmalig ein teilentgeltlicher
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Vorgang vor. In diesem Fall erfolgt eine Aufteilung in einen entgeltlichen und in einen unentgeltli-
chen Teil. Dies gilt auch bei einem unter den Anschaffungskosten liegenden Entgelt. Wird das
Grundstick innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung Ubertragen, unterfallt der Vorgang
hinsichtlich des entgeltlichen Teils als privates VerduRerungsgeschift der Einkommensteuer.

FG Koln: Unterschiedliche steuerliche Zinssatze fir Aussetzungszinsen und Nachzahlungszinsen
auch nach dem 31.12.2022 verfassungsrechtlich zweifelhaft

Der 4. Senat des FG Koln hat mit Beschluss vom 08.04.2025 (4 V 444 /25) in einem Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes entschieden, dass an der unterschiedlichen H6he des Zinssatzes fur
Aussetzungszinsen und Nachzahlungszinsen auch nach dem 31.12.2022 ernstliche Zweifel beste-
hen.

Das Finanzamt hatte gegeniber den Antragstellern Aussetzungszinsen fir den Zeitraum Februar
2023 bis November 2024 festgesetzt und bei der Zinsberechnung den gesetzlichen Zinssatz von
0,5 % fir jeden Monat zugrunde gelegt. Die Antragsteller legten gegen die Zinsfestsetzung Ein-
spruch ein und beantragten beim Finanzamt erfolglos, die Zinsen in Hohe von 0,35 % (Differenz-
betrag zwischen 0,5 % und 0,15 %) von der Vollziehung auszusetzen. Mit Blick auf die unter-
schiedlichen Zinssatze bei Nachzahlungszinsen (seit dem 01.01.2019: 0,15 % monatlich) und Aus-
setzungszinsen (0,5 % monatlich) bestinden verfassungsrechtliche Zweifel an dem zugrunde ge-
legten Zinssatz von 0,5 %. Hierzu beriefen sie sich ergdnzend auf den BFH-Beschluss vom
08.05.2024 (VI R 9/23), mit dem der BFH die Frage der Verfassungsmalligkeit des Zinssatzes von
Aussetzungszinsen dem BVerfG vorgelegt hatte. Vor diesem Hintergrund ermittelten die Antrag-
steller ihre Aussetzungszinsen in H6he von 0,15 % pro Monat, die sie auch bezahlten.

Das Finanzamt lehnte den Antrag ab und verwies darauf, dass sich die Vorlage des BFH an das
BVerfG nur auf Zinsen fUr den Zeitraum 01.01.2019 bis 15.04.2021 beziehe. Zudem sei spatestens
ab dem 01.01.2023 nicht mehr von einer Niedrigzinsphase auszugehen.

Daraufhin begehrten die Antragsteller vor dem FG Koln den nun gewahrten vorlaufigen Rechts-
schutz. Die Antragsteller miUssen die vom Finanzamt geforderten weiteren Zinsen vorlaufig nicht
bezahlen. Die Richterinnen und Richter des 4. Senats fUhrten aus, dass fir Aussetzungszwecke be-
reits deshalb hinreichende Zweifel an der Héhe der angefochtenen Zinsen bestinden, weil die
Rechtsprechung eine von der Ansicht der Finanzverwaltung divergierende Auffassung vertrete.
Nicht nur eine anhaltende Niedrigzinsphase habe nach den AusfGhrungen des BFH verfassungs-
rechtliche Zweifel an der Hohe des Zinssatzes fir Aussetzungszinsen begrindet. Vielmehr habe
der BFH auch den mangelnden Gleichlauf der Verzinsung ab 2019 und die hierdurch eingetretene
Zinssatzspreizung (zwischen 0,15 % und 0,5 %) moniert. Vor diesem Hintergrund seien ernstliche
Zweifel zumindest dann zu bejahen, wenn - wie vorliegend - im Einspruchsverfahren um die Hohe
der Aussetzungszinsen gestritten werde. Denn in einer solchen Konstellation finde kein anderwei-
tiger (Zins-)Ausgleich statt, wie z.B. durch den Anspruch auf Prozesszinsen wahrend eines Klage-
verfahrens.

Die im vorlaufigen Rechtsschutz ergangene Entscheidung ist rechtskraftig. Das Finanzamt hat die
gegen den Beschluss zugelassene Beschwerde nicht eingelegt.
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Urteile und Schlussantrage des EUGH bis zum 26.05.2025

Aktenzei- Entschei- Stichwort
chen dungsdatum
Vertragsverletzungsverfahren - Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/1164 - Vorschriften zur Bekampfung von Steuervermeidungsprak-
C 524/23 92 05.2025 tiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Bin-

nenmarkts - Gesetzgebungskompetenz der Union - Art. 115 AEUV -
Nichtumsetzung von Art. 8 Abs. 7 der Richtlinie - Mindestharmonisie-
rung - Reichweite der Umsetzungspflicht

Alle am 30.05.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen

IVR 21/22

IXR 32/23

IXR17/24

VIIR17/22

VIIR 8/21

XIR18/23

XIR9/22

XIR4/23

Entschei-

dungsdatum

10.04.2025

08.04.2025

11.03.2025

18.02.2025

14.01.2025

19.02.2025

22.01.2024

11.12.2024

‘ Stichwort

Steuerermalligung bei EinkUnften aus Gewerbebetrieb im Fall
eines abweichenden Wirtschaftsjahrs

Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 AStG erfordert Mehrheitsbeteili-
gung an Auslandsgesellschaft

VerauRerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher
Ubertragung eines Grundstiicks

Eingang in den Wirtschaftskreislauf der Union

Nacherhebung von Einfuhrzoll auf Kontingentwaren aufgrund
rechtsmissbrauchlicher Handelstatigkeit - Reichweite des Ver-
trauensschutzes

VerfassungsmaRigkeit von Sdumniszuschlagen

Reitunterricht als Freizeitgestaltung

Unentgeltliche Trocknung fremder Holzhackschnitzel zur Erlan-
gung eines KWK-Bonus zwar nicht steuerbar, jedoch vorsteu-
erschadlich

Alle am 30.05.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen @ Entschei- Stichwort
dungsdatum
Verlusttragung bei einem Vorbehaltsniellbrauch an einem
IVR12/21 20.03.2025 Kommanditanteil
VB1/24 28.04.2025  Zur mangelnden Darlegung von Zulassungsgrinden
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 28.04.2025 V B
V. B 27/24 28.04.2025 1/24 - Keine hinreichende Darlegung von Zulassungsgrinden

bei inhaltsgleicher Ubernahme von Begrindungen
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=300611&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3762068
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520152/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520145/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520150/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520146/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520154/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550083/

TAX WEEKLY B
#18 |02.06.2025 W

Aktenzeichen | Entschei- Stichwort
dungsdatum
VIII B 31/24 13.05.2025 Fehlende Angabe einer ladungsfahigen Anschrift
VIl B 33/94 13.05.9025 vGA dem Grunde nach beim unentgeltlichen Erwerb eigener

Anteile durch faktischen Alleingesellschafter

Nichtzulassungsbeschwerde gegen eine unzulassige Restituti-

VIl B 34/24 13.05.2025

onsklage
Kein F Il i i Nichtigkeitskl i
VIl B 39/24 13.05.2095 ein eststellungsinteresse bei Nichtigkeitsklage gegen eine
Prifungsanordnung
VIII B 50/24 13.05.2025 Gewinnerzielungsabsicht eines Rechtsanwalts

Alle bis zum 02.06.2025 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entscheidungs- Stichwort

datum
Mmcs3-s Ubersicht der Umatzsteuer-Umrechnungskurse
7329/00014/007 /069 02.06.2025 2025

Vorlaufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf an-
hangige Musterverfahren (§ 165 Absatz 1 Satz 2
26.05.2025 Abgabenordnung (AQ)); Aussetzung der Steuer-
festsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO; Verfas-
sungsmalRigkeit des Solidaritatszuschlags

IVD1-S
0338/00083/001/099
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520155/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520156/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520151/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550091/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-05-26-vorl-steuerfests-anh-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-05-26-vorl-steuerfests-anh-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Verantwortung fiir Deutschland: Sofortprogramm der Bundesregierung

Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. Die Koalition wird diese schnell und
konsequent angehen. Wir nehmen unseren Auftrag zur umfassenden Erneuerung unseres Landes
ernst. Dafiir werden wir mit der zligigen Verabschiedung der Haushalte 2025 und 2026, der
mittelfristigen Finanzplanung 2026-2029 sowie erheblichen Investitionen den Grundstein legen. Bis
zur Mitte des Jahres soll fiir jeden sichtbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. Dazu werden
wir prioritdr die nachfolgend genannten MafSnahmen umsetzen:

1. Investitionsoffensive

Mit einer Investitionsoffensive schaffen wir starke Impulse fiir mehr Wachstum und zur
umfassenden Erneuerung unseres Landes. Bis zum Sommer ermdéglichen wir, dass die
Investitionsmittel aus dem Sondervermdégen flief3en, und verbessern den Rahmen fiir private und
staatliche Investitionen.

e Errichtungsgesetz fiir ein Sondervermaogen Infrastruktur und Klimaneutralitat

e Gesetzliche Umsetzung hoherer struktureller Verschuldungsmoglichkeiten der Lander zur
Schaffung von Investitions- und Finanzierungsspielrdumen

e Umsetzungsgesetz zur Nutzbarmachung des 100-Mrd.-€-Anteils der Lander und Kommunen
am Sondervermogen Infrastruktur und Klimaneutralitat

e Einsetzung einer Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse
e Einflihrung eines Investitions-Boosters (degressive AfA) flir Ausriistungsinvestitionen
e Senkung der Unternehmenssteuerbelastung (KSt und § 34a EStG)

e Start einer Hightech Agenda fir Deutschland zur Starkung von Innovations- und
Wettbewerbsfahigkeit

e Verbesserung der Finanzierungsmoglichkeiten fir kleine Unternehmen und Start-ups sowie
Verbesserung von Infrastrukturfinanzierung durch Fonds (Standortfordergesetz)

e Bereitstellung zinsglinstiger Finanzierungen fir die mittelstandische Wirtschaft und Start-ups
im Jahr 2026 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 2026)

e Ratifizierung von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
e Ratifizierung des EU-Abkommens mit Chile

e Ratifizierung der Investitionsabkommen mit Singapur und Vietnam

2. Vereinfachung und Beschleunigung

Investieren in Deutschland muss einfacher, schneller und unbiirokratischer werden. Bis zum
Sommer bringen wir dafiir grundsétzliche Uberarbeitungen von Planungs-, Bau-, Umwelt-,
Vergabe- und des Verfahrensrechts auf den Weg.

e Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung des Vergaberechts

e Vereinfachung und Beschleunigung der Beschaffung fiir die Bundeswehr





e Beschleunigung des Ausbaus von Geothermie, Warmepumpen, Warmespeichern und
Warmeleitungen

e Beschleunigung der Genehmigungsverfahren fiir Wasserstoffinfrastruktur
e Beschleunigung der Genehmigungsverfahren fiir Windenergieanlagen

e Einflihrung von Online-Verfahren als neue Verfahrensart in der Zivilgerichtsbarkeit zur
Vereinfachung und Verbesserung des Zugangs zur Justiz

e Erhohung des Zustdndigkeitsstreitwerts vor den Amtsgerichten
e Einflihrung eines digitalen Beurkundungsverfahrens bei Notaren und anderen Urkundsstellen
e Anpassung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes zur Erleichterung der Umsetzung

e Aufhebung der Verpflichtung zur Erstellung einer Stoffstrombilanz zur Reduktion von
UbermaRigen birokratischen Pflichten in der Landwirtschaft

3. Sicherer und handlungsfahiger Staat

Wir stirken die Handlungsféhigkeit unseres Staates und bringen dafiir auch die Digitalisierung
und Modernisierung des Staates voran. Wir bringen weitere MafSnahmen fiir eine geordnete
Migration auf den Weg und werden die irrequléire Migration weiter wirksam zuriickdréngen.
Deutschland bleibt ein weltoffenes, sicheres Land.

e Gesetz zur Begrenzung der Zuwanderung und Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiar
Schutzberechtigten

e Verordnungsermachtigung zur Bestimmung von sicheren Herkunftsstaaten und Abschaffung
Pflichtbeistand Abschiebungshaft

e Gesetz gegen das Erschleichen von Aufenthaltsrechten durch missbrauchliche
Vaterschaftsanerkennungen

e Abschaffung von sog. ,, Turboeinblirgerungen”
¢ Nationale Umsetzung des Gemeinsamen Europaischen Asylsystems (GEAS)

e Ratifizierung des bilateralen Freundschaftsabkommens zwischen Deutschland und
GroRbritannien zur engeren Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung

e Anderung des Telekommunikationsgesetzes zur Feststellung des tiberragenden &ffentlichen
Interesses fiir den Netzausbau

e Ratifikationsgesetz NOQOTs (,,National Once-Only-Technical System*“)-Staatsvertrag Bund-
Lander fiir eine effiziente und biirgerfreundliche Verwaltung

e Verordnung lber Standards flir den Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen zur Starkung der
Digitalisierung der Verwaltung

e Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekdmpfung

e Rechtskreiswechsel von Ukraine-Fliichtlingen vom Biirgergeld ins
Asylbewerberleistungsgesetz

e Aufnahme des Wolfs in das Bundesjagdgesetz
e Gesetz zur Starkung digitaler Ermittlungsbefugnisse fiir die Polizeiarbeit

e Modernisierung des Bundespolizeigesetzes





e Einflihrung eines Beschaftigtendatenschutzgesetzes

4. Neues Wirtschaftswachstum

Die Investitionsoffensive begleiten wir mit strukturellen Reformen, um Deutschland wieder auf
Wachstumskurs zu bringen. Deshalb senken wir die Energiekosten, reduzieren Steuern fiir
Haushalte und Unternehmen und schaffen biirokratische Hiirden ab.

e Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie zum 1. 1. 2026

e Steuerliche Forderung Elektromobilitat

e Verbesserung der steuerlichen Forschungszulage

e Erhohung der Entfernungspauschale zum 1. 1. 2026

e Abschaffung des nationalen Lieferkettengesetzes. Abstimmung zum Ersatz (iber ein Gesetz
Uber die internationale Unternehmensverantwortung, das die Européische
Lieferkettenrichtlinie birokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt.

e Start des Sozialpartnerdialogs zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten

e Beginn der Umsetzung der Nationalen Hafenstrategie

e MalRnahmen zur Reduzierung von Netzentgelten bzw. Umlagen im Strombereich
e Senkung der Stromsteuer

e Abschaffung der Gasspeicherumlage

e Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, um Abscheidung und Speicherung von
Kohlendioxid insbesondere fiir schwer vermeidbare Emissionen zu ermdglichen

e Wiedereinfiihrung der vollstandigen Agrardiesel-Riickvergiitung zum 1. 1. 2026

e Anpassung der Regelung zur kurzfristigen Beschaftigung von Saisonarbeitskraften auf 90 Tage

5. Starker Zusammenhalt, standfeste Demokratie

Fiir eine gute Zukunft in Deutschland braucht es einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Dafiir bringen wir wichtige Instrumente auf den Weg, etwa durch Anreize fiir eine h6here
Tarifbindung, Verldngerung der Mietpreisbremse und ein umfassendes Rentenpaket.

e Starkung der Tariftreue im Rahmen des Bundestariftreuegesetzes

e \Verlangerung des Investitionsprogramms Ganztagsausbau

e Einsetzung einer Kommission fir einen biirokratiearmen Weg zu gleichem Lohn fir gleiche
Arbeit flr Frauen und Manner

e Verlangerung der Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmarkten

e Einflihrung von Erleichterungen zugunsten des Wohnungsbaus und Verlangerung von
Vorschriften des Baulandmobilisierungsgesetzes (,, Turbo flir den Wohnungsbau®)

o Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes

e Einsetzung einer Kommission zur Reform des Wahlrechts





Beginn einer grofsen Rentenreform mit den Bestandteilen:

e Sicherstellung der Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031
e Vollendung der Mitterrente

e Zweites Betriebsrentenstarkungsgesetz

e Einflihrung der Aktivrente

e Einflihrung der Friihstart-Rente
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Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Finanzen

Entwurf eines Gesetzes fir ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Starkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland

A. Problem und Ziel

Die deutsche Steuerpolitik muss zu einem Garanten fir eine wettbewerbsfahige und wach-
sende Volkswirtschaft werden. Hierfur gilt es, Investitionsanreize zu schaffen, um die At-
traktivitat des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschaftsstandort hin-
sichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu starken und so den Wohlistand fur alle zu
mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gilt es, die Potenziale der deutschen
Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf einen nachhaltig héheren Wachstumspfad
zu kommen.

B. Losung

Mit dem vorliegenden Gesetz werden prioritare MalRnahmen zur Standortstarkung und In-
vestitionsférderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes Signal fur die kurzfristige
und langfristige Wettbewerbsfahigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die
MaRnahmen dienen dem schnellen Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbun-
den mit langfristigen und flachenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam fur ein
nachhaltiges, wachstumsférderndes Umfeld und Planungssicherheit fir Unternehmen sor-
gen.

Dabei geht es nicht nur um die Bewaltigung der gegenwartigen Herausforderungen, son-
dern auch umdie Schaffung einer resilienten Wirtschaft auf langere Frist. Die Steuerpolitik
spielt eine entscheidende Rolle bei der Férderung von Wachstum und Innovation.

Angesichts der aktuellen Wachstumsschwache derdeutschen Wirtschaft setzen diese kurz
fristig umsetzbaren Maflnahmen wichtige und klare Impulse fur einen Wachstumstrend.
Gleichwohl handelt es sich nur um einen ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen
Rahmenbedingungen, dem umfassendere weitere Mallnahmen - wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart sind - folgen missen. Standortstarkende MaRnahmen mussen in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, das sowohl schnell wirkende Entlastungen als auch in
der Tiefe wirksame strukturelle Verbesserungen enthalt.

Im vorliegenden Gesetz werden gezielte Investitionsanreize mit flachendeckenden Entlas-
tungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der materiellen Wirkung verzahnt. Ein wich-
tiger Bausteinist dabeider ,Investitions-Booster” (degressive AfA), der nochin diesem Jahr
wirken soll. Dieser sieht fur bewegliche Wirtschaftsguter des Anlagevermogens eine de-
gressive Absetzung fur Abnutzung (AfA) in Hbhe von héchstens 30 Prozent in den Jahren
2025, 2026 und 2027 vor. Die verbesserten Abschreibungsbedingungen kénnen zu einer
Erhdhung der Rentabilitdt von Investitionen fihren und die Liquiditat der Unternehmen ins-
besondere in der unmittelbaren Phase nach der Investition starken. Infolgedessen fungiert
die degressive AfA als Katalysator fir die Investitionsplane der Unternehmen.

Anschlieend an den zeitlich begrenzten , Investitions-Booster” sorgt die schrittweise Sen-
kung des Korperschaftsteuer-Satzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 auf 10 Prozent
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in 2032 fur in der Breite wirksame Liquiditatssteigerungen und langfristige Planungssicher-
heit bezuglich der unternehmensteuerlichen Entlastung und der unternehmensteuerlichen
Rahmenbedingungen. In einer von Unsicherheit gepragten Welt kann dies zur Stabilisie-
rung von Erwartungen beitragen und den Unternehmen tber die Legislaturperiode hinaus
die notwendigen Entlastungen sichern, umihre internationale Wettbewerbsfahigkeit in ei-
nem global zunehmenden Standortwettbewerb zu erhalten beziehungsweise zu steigem
und die Standortattraktivitatinsgesamt zu verbessem.

Mit der korrespondierenden Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird an dem Ziel einer Belastungsneutralitat zwischen Personenunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften festgehalten.

Darlber hinaus tragen die Erh6hung der steuerlichen Forschungsférderung und die Forde-
rung der Elektromobilitdt dazu bei, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und auf
diese Weise wirtschaftliche Impulse zu generieren.

Das Gesetz enthalt folgende MaRnahmen:

—  Wiedereinfuhrung und Aufstockung der degressiven AfA flr bewegliche Wirtschaftsgu-
ter des Anlagevermdgens -, Investitions-Booster” (§ 7 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes — EStG)

— Schrittweise Senkung des Kdrperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 von der-
zeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Korperschaftsteuergeset-
zes — KStG)

— Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG fir nicht enthommene
Gewinne von derzeit 28,25win drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (V2)

2028/2029, 26 Prozent (VZ2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG)

— EinfUhrung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung fur neu angeschaffte Elektro-
fahrzeuge (§ 7 Absatz2a — neu — EStG)

— Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung fur die
Begunstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG)

— Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes —
FZulG)

C. Alternativen

Keine. Die im Einzelnen gepruften Alternativen sind aus der Tabelle im Allgemeinen Teil
der Begruindung ersichtlich.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

Gebietskorper- volle Jahreswirkung®

schaft 2025 2026 2027 2028 2029

Insgesamt -2530 -8110 -11 815 - 12 005 - 11 300
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Bund - 794 -2614 -3784 -4 958 -5767
Lander -725 - 2407 -3476 -4 495 -5197
Gemeinden -1011 - 3089 - 4 555 - 2552 - 336
Kassenjahr
2025 2026 2027 2028 2029
Insgesamt - 630 -4 075 -9840 - 16 800 -17 070
Bund - 200 - 1287 -3147 -6212 - 7406
Lander -182 -1172 -2 891 -5670 -6716
Gemeinden - 248 -1616 - 3802 -4918 -2948
R Wirkung im Veranlagungsjahr
E. Erfullungsaufwand
E.1 Erfullungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger
Der Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Burger verandert sich nicht.
E.2 Erfullungsaufwand fiir die Wirtschaft
Veranderung des jahrlichen Erfillungsaufw ands (in Tsd. Euro): 0
davon Burokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro):
Einmaliger Erfullungsaufw and (in Tsd. Euro): 33,0
davon durch Einfiihrung oder Anpassung digitaler Prozessablaufe (in Tsd. Euro):
davon Sonstiges (in Tsd. Euro):
E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Veranderung des jahrlichen Erfillungsaufw ands (in Tsd. Euro):
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro):
Einmaliger Erflllungsaufwand (in Tsd. Euro): 62,0
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 62,0

davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro)

Es ergeben sich keine messbaren Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand der Verwal-

tung. Vgl. auch die weiteren Ausfiihrungen im Allgemeinen Teil der Begriindung.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlie3lich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten

sonstigen Kosten.
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Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurfdes Bundesministeriums der Finanzen

sen:

1.

Entwurf eines Gesetzes fir ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Starkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetzbeschlos-

Artikel 1

Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In §6 Absatz1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die
Angabe ,,70 000 Euro® durch die Angabe ,100 000 Euro® ersetzt.

§ 7 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

.Bei beweglichen Wirtschaftsglitern des Anlagevermdgens, die nach dem
30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder hergestellt worden
sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung flr Abnutzung in gleichen Jah-
resbetragen die Absetzung fur Abnutzung in fallenden Jahresbetragen bemessen.
Die Absetzung fir Abnutzung in fallenden Jahresbetrdgen kann nach einem un-
veranderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen
werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz darf hochstens das Dreifache des
bei der Absetzung flr Abnutzung in gleichen Jahresbetragen in Betracht kommen-
den Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht Ubersteigen.”

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingeflgt:

»(2a)Bei Elektrofahrzeugenim Sinne des § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeugsteuerge-
setz, die zum Anlagevermdgen gehoren und nach dem 30. Juni 2025 und vor dem
1. Januar 2028 angeschafft worden sind, kénnen abweichend von Absatz 1 oder
Absatz 2 als Absetzung fur Abnutzung die folgenden Betrage in Prozent der An-
schaffungskosten abgezogen werden:imJahrder Anschaffung 75 Prozent, imers-
ten darauf folgenden Jahr zehn Prozent, im zweiten und dritten darauf folgenden
Jahr jeweils flnfProzent, im vierten darauf folgenden Jahr drei Prozent und im
funften darauf folgenden Jahr zwei Prozent. Satz 1 kann nur angewendet werden,
wenn der Steuerpflichtige keine Sonderabschreibungen flir das Wirtschaftsgut in
Anspruch genommen hat. Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.”

3. §34aAbsatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,3ind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstandiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
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mer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer flr diese
Gewinne auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steuersatz
von
1. 28,25 Prozent fur Veranlagungszeitraume bis 2027,

2. 27 Prozent fUr die Veranlagungszeitraume 2028 und 2029,
3. 26 Prozent fur die Veranlagungszeitraume 2030 und 2031 und

4. 25 Prozentflr Veranlagungszeitraume ab 2032

zu berechnen; dies gilt nicht, soweit flr die Gewinne der Freibetrag nach § 16 Absatz 4
oder die Steuerermaligungnach § 34 Absatz 3 in Anspruch genommen wird oder es
sich um Gewinne im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4 handelt.”

4. §52 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Absatz 12 Satz 5 wird der folgende Satz eingeflugt:
,§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBI I. S. ...) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist erstmals fur Kraftfahrzeuge anzu-
wenden, die nach dem 30. Juni 2025 angeschafft werden.”

b) Nach Absatz 15 Satz 3 wird der folgende Satz eingefugt:
,Bei Wirtschaftsgltern, die nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar
2023 oder nach dem 31. Marz 2024 und vordem 1. Januar 2025 angeschafft oder

hergestellt worden sind, ist § 7 Absatz2 in der Fassung des Gesetzes vom
27.Marz 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 108) weiter anzuwenden.*

Artikel 2

Anderung des Korperschaftsteuergesetzes [TnV]

Das Korperschaftsteuergesetzin der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2002 (BGBI. | S. 4144), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Februar 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 69) geandertworden ist, wird wie folgt geandert:

§ 23 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
»(1) Die Korperschaftsteuer betragt fur

1. Veranlagungszeitraume bis 2027 15 Prozent,

2. den Veranlagungszeitraum 2028 14 Prozent,

3. den Veranlagungszeitraum 2029 13 Prozent,

4. den Veranlagungszeitraum 2030 12 Prozent,

5. den Veranlagungszeitraum 2031 11 Prozent und

6. Veranlagungszeitraume ab 2032 10 Prozent
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des zu versteuernden Einkommens.*

Artikel 3

Anderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2026]

Das Forschungszulagengesetzvom 14. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2763), das zuletz

durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 108) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

§ 3 wird wie folgt geandert:

1.

Nach Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefligt:

»(3b)Zu den férderfahigen Aufwendungen gehort auch der pauschalisierte Betrag
fur zusatzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten im Sinne des Satzes 2, die
im Rahmen eines begulnstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, welches nach
dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, entstanden sind. Die als forderfahige Aufwen-
dungen zu berlcksichtigenden Gemein- und Betriebskosten betragen pauschal
20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absatzen 1, 2, 3, 3a und 4 entstandenen
forderfahigen Aufwendungen.”

2. Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(95) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen forderfahi-
gen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absatze 1 bis 4. Die Be-
messungsgrundlage betragthdchstens fur
1. nachdem1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstandene férderfahige Auf-

wendungen 2 000 000 Euro,
2. nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 28. Marz 2024 entstandene forderfahige
Aufwendungen 4 000 000 Euro,
3. nach dem 27. Marz 2024 und vor dem 1. Januar 2026 entstandene forderfahige
Aufwendungen 10 000 000 Euro und
4. nach dem 31. Dezember 2025 entstandene forderfahige Aufwendungen
12 000 000 Euro.*
Artikel 4
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkiindung in
Kraft.

(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die deutsche Steuerpolitik muss zu einem Garanten fir eine wettbewerbsfahige und wach-
sende Volkswirtschaft werden. Hierfur gilt es, Investitionsanreize zu schaffen, um die At-
traktivitat des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschaftsstandort hin-
sichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu starken und so den Wohlstand fir alle zu
mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation qilt es, die Potenziale der deutschen
Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf einen nachhaltighdheren Wachstumspfad
Zu kommen.

Mit dem vorliegenden Gesetz werden prioritare MaRnahmen zur Standortstarkung und In-
vestitionsférderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes Signal fur die kurzristige
und langfristige Wettbewerbsfahigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die
MaRnahmen dienen dem schnellen Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbun-
den mit langfristigen und flachenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam fir ein
nachhaltiges, wachstumsférderndes Umfeld und Planungssicherheit flir Unternehmen sor-
gen.

Dabei geht es nicht nur um die Bewaltigung der gegenwartigen Herausforderungen, son-
dern auch umdie Schaffung einer resilienten Wirtschaft auf langere Frist. Die Steuerpolitik
spielt eine entscheidende Rolle bei der Férderung von Wachstum und Innovation.

Angesichts der aktuellen Wachstumsschwache derdeutschen Wirtschaft setzen diese kur=
fristig umsetzbaren MalRnahmen wichtige und klare Impulse fiir einen Wachstumstrend.
Gleichwohl handelt es sich nur um einen ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen
Rahmenbedingungen, dem umfassendere weitere MalRnahmen - wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart sind - folgen missen. Standortstarkende Manahmen missen in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, das sowohl schnell wirkende Entlastungen als auch in
der Tiefe wirksame strukturelle Verbesserungen enthalt.

Im vorliegenden Gesetzwerden geZzielte Investitionsanreize mit flachendeckenden Entlas-
tungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der materiellen Wirkung verzahnt. Ein wich-
tiger Bausteinist dabeider ,Investitions-Booster” (degressive AfA), der nochin diesem Jahr
wirken soll. Dieser sieht fur bewegliche Wirtschaftsgliter des Anlagevermégens eine de-
gressive Absetzung fur Abnutzung (AfA) in Hohe von héchstens 30 Prozent in den Jahren
2025, 2026 und 2027 vor. Die verbesserten Abschreibungsbedingungen kénnen zu einer
Erhéhung der Rentabilitat von Investitionen fihren und die Liquiditat der Unternehmen ins-
besondere in der unmittelbaren Phase nach der Investition starken. Infolgedessen fungiert
die degressive AfA als Katalysator fur die Investitionsplane der Unternehmen.

Anschlieend an den zeitlich begrenzten , Investitions-Booster” sorgt die schrittweise Sen-
kung des Kdrperschaftsteuer-Satzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 auf 10 Prozent
in 2032 fur in der Breite wirksame Liquiditatssteigerungen und langfristige Planungssicher-
heit beziglich der unternehmensteuerlichen Entlastung und der unternehmensteuerlichen
Rahmenbedingungen. In einer von Unsicherheit gepragten Welt kann dies zur Stabilisie-
rung von Erwartungen beitragen und den Unternehmen Uber die Legislaturperiode hinaus
die notwendigen Entlastungen sichern, umihre internationale Wettbewerbsfahigkeit in ei-
nem global zunehmenden Standortwettbewerb zu erhalten beziehungsweise zu steigem
und die Standortattraktivitatinsgesamt zu verbessem.
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Mit der korrespondierenden Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird an dem Ziel einer Belastungsneutralitat zwischen Personenunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften festgehalten.

Daruber hinaus tragen die Erhéhung der steuerlichen Forschungsférderung und die Forde-
rung der Elektromobilitat dazu bei, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und auf
diese Weise wirtschaftliche Impulse zu generieren.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
Das Gesetz enthalt folgende Malinahmen:

—  Wiedereinfihrung und Aufstockung der degressiven AfA fur bewegliche Wirtschaftsgu-
ter des Anlagevermdgens -, Investitions-Booster” (§ 7 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes — EStG)

— Schrittweise Senkung des Korperschaftsteuersatzes auf zehn Prozent ab 1. Ja-
nuar 2028 (§ 23 Absatz 1 des Korperschaftsteuergesetzes — KStG)

— Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG fiur nicht entnommene
Gewinne von derzeit 28,25 Prozentin drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2028/2029, 26 Prozent (VZ 2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032)
(§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG)

— Einfuhrung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung fur neu angeschaffte Elektro-
fahrzeuge (§ 7 Absatz2a — neu — EStG)

— Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung fur die
Begunstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG)

— Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes —
FZulG)

M. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-

sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13 GGO).

IV. Alternativen

Keine. Die im Einzelnen gepruften Alternativen sind aus der nachstehenden Tabelle ersicht-
lich.

Vorschriften | Gepriifte Alternativen Begriindung

§ 7 Absatz 2 — Keine Verlangerung/Anpassung des | - Die degressive AfA wirkt als reguldre -

EStG Anw endungsbereiches fur die Inan- auch handelsrechtlich zuladssige - Ab-
spruchnahme der degressiven Ab- schreibungsmethode w irtschaftsfor-

schreibung (AfA) fir bew egliche Wirt-
schaftsgliter des Anlagevermdgens.
Als Folge ware fir entsprechende In-
vestitionen ab dem Jahr 2025 nur die li-
neare AfA zulassig. Damit w Urden von
den allgemeingultigen Abschreibungs-
vorschriften keine unternehmerischen

dernd und kann damit Investitionsan-
reize setzen, ohne bereits bestehende
steuerliche Férderungen zu konterkarie-
ren. Fur alle Beteiligten stellt die Rege-
lung die burokratiearmste und kosten-
gunstigste Variante dar.
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Vorschriften

Gepriifte Alternativen

Begriindung

Vorteile und Investitionsanreize, die zu
einer notigen Stabilisierung und Trans-
formation der Wirtschaft beitragen kon-
nen, mehr ausgehen.

§7 Ab-
satz 2a - neu -
EStG

Keine Einfihrung der degressiven AfA
fUr neu angeschaffte Elektrofahrzeuge.
Als Folge wéare fir entsprechende In-
vestitionen ab dem Jahr 2025 nur die li-
neare AfA zulassig. Damit w Urden von
den allgemeinguiltigen Abschreibungs-
vorschriften keine unternehmerischen
Vorteile und Investitionsanreize, die zu
einer nétigen Stabilisierung und Trans-
formation der Wirtschaft beitragen kon-
nen, mehr ausgehen.

— Die degressive AfA wirkt als regulare -

auch handelsrechtlich zulassige - Ab-
schreibungsmethode w irtschaftsfor-
dernd und kann damit Investitionsan-
reize setzen, ohne bereits bestehende
steuerliche Férderungen zu konterkarie-
ren. Fur alle Beteiligten stellt die Rege-
lung die burokratiearmste und kosten-
glinstigste Variante dar.

§ 6 Absatz 1
EStG

Keine Anhebung der Bruttolistenpreis -
grenze; positive Wirkungen auf Klima-
schutz und Automobilhersteller bleiben
aus.

Die Regelung ist geeignet, die Errei-
chung der erwunschten Ziele (Klima-
schutz, Forderung Automobilstandort
Deutschland) zu férdern.

§ 34a Absatz 1
Satz 1 EStG

keine Absenkung des Thesaurierungs-
steuersatzes; keine Standortstarkung

Mallnahme aus Koalitionsvertrag.
Starkung der deutschen Wirtschaft.

§ 23 Absatz 1
KStG

Alternative: Keine Senkung des Koérper-
schaftsteuersatzes.

Folgen: Keine Senkung der Unterneh-
mensteuerbelastung, keine Standort-
starkung.

MaRRnahme aus Koalitionsvertrag.
Starkung des Wirtschaftsstandorts
durch Entlastungsw irkung in der Breite
und deutliches zukunftsw eisendes
Standortsignal in einem zunehmend
globalen Standortw ettbew erb.

§ 3 FZulG

Beibehaltung des bisherigen Umfanges
der forderfahigen Aufw endungen

Beschrénkung der maximal forderfa
hige Bemessungsgrundlage auf
10 Mio. Euro

Die genannten Alternativen bilden den
Regelungsinhalt des FZulG ab. Ene
Nichtumsetzung der vorgeschlagenen
Regelungen hétte zur Folge, dass die
Attraktivitdt der Forschungszulage nicht
gestarkt und der Umfang nicht ausge-
w eitet wird und keine zusatzlichen An-
reize geschaffen werden in Forschung
und Entwicklung zu investieren. Zudem
w Urden die Vereinbarungen des Koaliti-
onsvertrags nicht eingehalten w erden.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fiir die Anderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Korperschaftsteuergesetzes (Artikel 2) sowie des For-
schungszulagengesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des
Grundgesetzes, da das Steueraufkommen diesbezliglich dem Bund ganz oder teilweise

zusteht.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen

Vertragen

Unvereinbarkeiten mit hdherrangigem Recht sind nicht zu erkennen.
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VII. Gesetzesfolgen

1. Rechts-und Verwaltungsvereinfachung
Keine.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung — Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge — Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit — Wirtschaftswachstum) unterstutzt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezlglich anderer
Indikatoren ist nicht gegeben.

Die Anhebung der Bruttolistenpreis-Grenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung fur die
Begunstigung von Elektrofahrzeugen betrifft die Nachhaltigkeitsziele: 3.2.a Emissionen von
Luftschadstoffen Regelung dientder Erhéhung der Nutzung von Elektrofahrzeugen und da-
mit der Reduktion von Schadstoffausstéfien; SDG 8 Menschenwiirdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum Sicherung der Arbeitsplatze in der Automobilindustrie; 9.1 Innovation: Zu-
kunft mit neuen Lésungen nachhaltig gestalten Férderung der Entwicklungen im Bereich
Elektromobilitdt und 13.1.a Treibhausgasemissionen Foérderung der Elektromobilitat dient
der Treibhausgasreduktion im Verkehr.
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(Steuermehr-/ -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

Steuerart/

Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
Ifd. MaBnah Gebiets-
Nr. abnahme kor-per-
schaft 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
1 &6 Abs. 1Nr. 4 Satz 2 Nummer 3
und Satz 3 Nummer 3 EStG Insg. -25 -105 -155 - 155 -155 -20 - 80 -135 - 155 -155
Anhebung der Bruttolistenpreisgren- ESt -5 -25 -35 -35 -35 . -5 - 20 -35 -35
ze bei der sog. Dienstwagenbesteu- | St -20 -75 -110 -110 -110 -20 -70 -105 -110 -110
erung von 70.000 € auf 100.000€ gz -5 -10 -10 -10 -5 -10 -10 -10
fir nach dem 30. Juni 2025 ange-
schaff-te Kraftfahrzeuge ohne CO--
TR . Bund -1 -48 -72 -72 -72 -9 -37 - 64 -72 -72
Emission je gefahrenem Kilometer ESt 2 11 - 15 - 15 - 15 . P _9 _15 - 15
LSt -9 -32 - 47 - 47 - 47 -9 -30 - 45 - 47 -47
Solz -5 -10 -10 -10 -5 -10 -10 -10
Lander -10 -42 - 61 - 61 - 61 -8 -31 - 52 - 61 - 61
ESt -2 -10 -15 -15 -15 . -2 -8 -15 -15
LSt -8 -32 -46 -46 -46 -8 -29 -44 - 46 -46
Gem. -4 -15 -22 -22 -22 -3 -12 -19 -22 -22
ESt -1 -4 -5 -5 -5 : -1 -3 -5 -5
LSt -3 -1 -17 -17 -17 -3 -1 -16 -17 -17
2 §7Abs. 2EStG Insg. -1.600 -5845 -9.765 -7.285 -1.525| -155 -2.185 -7.305 -12.250 -9.735
Wiedereinflihrung und Aufstockung ~ GewSt -620 -2.260 -3.775 -2.815 - 590 -60 -845 -2.825 -4.735 -3.760
der degressiven AfA in Hohevon - Est -515 -1.885 -3.150 -2.350 -490| -50  -705 -2.355 -3.950 -3.140
30 A)',_ max. 3-fgches gier Ilnearep KSt -415 -1515 -2530 -1.885 - 395 -40 -565 -1.895 -3.175 -2.520
AfA fur bewegliche Wirtschaftsglter g7 .50 -185 -310 -235  -50 -5 70 -230 -390  -315
des Anlagevermogens, die nach
dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. g g 499 -1.825 -3.050 -2.278 -477| -48  -683 -2.281 -3.827 -3.045
GewSt -22 - 81 - 136 - 101 -21 -2 -30 -102 -170 -135
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Ifd.
Nr.

Januar 2028 angeschafft werden

MaBnahme

(,Investitions-Booster®)

3 §7Abs.2aEStG

EinfUhrung einer arithmetisch-de-
gressiven Abschreibung mit folgen-
den Abschreibungssatzen ab dem
Jahr der Anschaffung: 75 %, 10 %,
5%, 5 %, 3 %, 2 % fur nach dem 30.
Juni 2025 und vor dem 1. Januar
2028 neu angeschaffte Elektrofahr-

zeuge

Steuerart/

- Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
Gebiets-
kor-per-
schaft 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
ESt -219 -801 -1.339 - 999 - 208 -21 -300 -1.001 -1.679 -1.335
KSt - 208 -758 -1.265 - 943 - 198 -20 - 283 -948 -1.588 -1.260
Solz - 50 - 185 - 310 - 235 - 50 -5 -70 - 230 - 390 - 315
Lander -458 -1.673 -2.795 -2.084 -435 -44 -624 -2.091 -3.506 -2.786
GewSt -32 -115 -192 - 144 -30 -3 -43 - 143 - 241 -192
ESt -219 -801 -1.338 - 998 - 208 -21 -299 -1.001 -1.678 -1.334
KSt - 207 -757 -1.265 - 942 -197 -20 - 282 -947 -1.587 -1.260
Gem. -643 -2.347 -3.920 -2.923 -613 - 63 -878 -2933 -4917 -3.904
GewSt -566 -2.064 -3.447 -2.570 - 539 - 55 -772 -2580 -4.324 -3.433
ESt =77 - 283 -473 - 353 -74 -8 - 106 - 353 - 593 -471
Insg. -905 -1.795 -1.520 +1.345 +1.105 -455 -1.810 -2.105 +55 +2.665
GewSt - 350 - 695 -585 +520 +430| -175 - 700 - 815 +25 +1.030
ESt - 290 - 580 -490 +435 +355 - 145 - 580 - 680 + 20 + 860
KSt - 235 - 465 -395 +345 +285| -120 -470 - 545 +10 + 685
SolZ - 30 - 55 - 50 +45 + 35 -15 - 60 - 65 +90
Bund - 284 - 560 -477 +422 +344( -143 - 567 - 656 +15 + 836
GewSt -13 -25 -21 +19 +15 -6 -25 -29 +1 + 37
ESt -123 - 247 -208 +185 +151 - 62 - 247 - 289 +9 + 366
KSt -118 - 233 -198 +173  +143 - 60 - 235 -273 +5 + 343
SolZ - 30 - 55 - 50 +45 +35 -15 - 60 - 65 +90
Lander - 257 -513 -435 +383 +315( -130 - 517 - 603 +14 + 760
GewSt -17 -35 - 30 + 26 +22 -9 - 36 -42 +1 + 53
ESt -123 - 246 -208 +185 +151 - 61 - 246 - 289 +8 + 365
KSt - 117 -232 -197  +172 +142 - 60 - 235 -272 +5 + 342
Gem. - 364 -722 -608 +540 +446 - 182 - 726 - 846 +26 +1.069
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Ifd.
Nr.

4

5

6

MaBnahme

§ 34a EStG?

Schrittweise Senkung des Thesau-
rierungssteuersatzes von bisher
28,25 % auf 27 % in 2028, 26 % in
2030 und 25 % ab 2032

§23 KStG?

Schrittweise Senkung des KSt-Sat-
zes in funf Schritten auf 14 % in
2028, 13 % in 2029, 12 % in 2030,
11 % in 2031 und 10 % ab 2032

§3 FZuIG

Steuerart/

- Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
Gebiets-
kor-per-
schaft 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

GewSt - 320 - 635 -534 +475 +393 - 160 - 639 - 744 +23 + 940
ESt -44 -87 -74 + 65 + 53 -22 -87 -102 +3 +129
Insg. - - - -1.000 -1.000 - - - - 600
ESt - - - -940  -940 - - - - 565
Solz - - - - 60 - 60 - - - -35
Bund - - - - 460 - 460 - - - - 275
ESt - - - - 400 - 400 - - - - 240
SolZ - - - - 60 - 60 - - - -35
Lander - - - - 399 - 399 - - - - 240
ESt - - - - 399 - 399 - - - - 240
Gem. - - - 11 1M - - - -85
ESt - - - =141 - 141 - - - -85
Insg. - - - -4530 -9.345 - - - -4.075 -8.865
KSt - - - -4.295 -8.860 - - - -3.865 -8.405
SolZ - - - - 235 - 485 - - - -210 - 460
Bund - - - -2.383 -4.915 - - - -2143 -4.663
KSt - - - -2.148 -4.430 - - - -1.933 -4.203
Solz - - - - 235 - 485 - - - -210 - 460
Lander - - - -2147 -4.430 - - - =-1.932 -4.202
KSt - - - -2147 -4.430 - - - -1.932 -4.202
Gem. - - - - - -

Insg. - - 365 -375 - 380 - 380 - - 295 -375 - 380
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Steuerart/ Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
Ifd. MaRnahme G?blets-
Nr. kor-per-
schaft 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Ausweitung des Forschungszula- ESt - -30 -35 -40 -40 - ) -25 -35 -40
gengesetzes durch Anhebungdes  KSt - - 335 - 340 - 340 - 340 - . -270 - 340 - 340
Bemessungsgrundlagen-Hochstbe-
trages auf 12 MI(?.. €und mittelbare g, 4 i} -181 -185 -187 -187 i} ] -146 -185 -187
Anhebung des Fordersatzes durch o ) -13 -15 17 17 ) 11 15 17
pauschalen Einbezug der Gemein- '
kosten in die forderfahigen Aufwen- KSt B - 168 - 170 - 170 - 170 B . - 135 - 170 - 170
dungeni. H. v. 20 % der im Wirt-
Schaﬂ;sjahr im Ubrigen entstandenen Lander - -179 -185 -187 - 187 - . - 145 -185 - 187
forderfahigen Aufwendungen fiir ESt - -12 -15 -17 -17 - : -10 -15 -17
FuE-Vorhaben ab 2026 KSt - - 167 -170 - 170 -170 - . -135 -170 -170
Gem. - -5 -5 -6 -6 - . -4 -5 -6
ESt - -5 -5 -6 -6 - . -4 -5 -6
7 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. -2.530 -8.110 -11.815 -12.005 -11.300f -630 -4.075 -9.840 -16.800 -17.070
GewSt -970 -2955 -4.360 -2.295 -160| -235 -1.545 -3.640 -4.710 -2.730
ESt -810 -2520 -3.710 -2930 -1.150f -195 -1.290 -3.080 -4.000 -2.920
LSt -20 -75 -110 -110 - 110 -20 -70 - 105 -110 -110
KSt -650 -2315 -3.265 -6.175 -9.310f -160 -1.035 -2.710 -7.370 -10.580
Solz - 80 - 245 - 370 - 495 - 570 -20 - 135 - 305 -610 -730
Bund -794 -2.614 -3.784 -4958 -5.767| -200 -1.287 -3.147 -6.212 -7.406
GewSt -35 - 106 - 157 - 82 -6 -8 - 55 - 131 - 169 -98
ESt -344 -1.072 -1.577 -1.246 - 489 -83 -549 -1.310 -1.700 -1.241
LSt -9 -32 -47 -47 -47 -9 - 30 - 45 - 47 -47
KSt -326 -1.159 -1.633 -3.088 -4.655 - 80 -518 -1.356 -3.686 -5.290
SolZ - 80 - 245 - 370 - 495 - 570 -20 -135 - 305 -610 -730
Lander -725 -2.407 -3.476 -4.495 -5197| -182 -1.172 -2.891 -5.670 -6.716
GewSt -49 - 150 - 222 -118 -8 -12 -79 - 185 - 240 - 139
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Ifd.
Nr.

2)

3)

Steuerart/ Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
MaBnahme Gebiets-
kor-per-
schaft 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
ESt -344 -1.069 -1.576 -1.244 - 488 - 82 -547 -1.308 -1.700 -1.241
LSt -8 -32 - 46 - 46 - 46 -8 -29 - 44 - 46 - 46
KSt -324 -1.156 -1.632 -3.087 -4.655 - 80 -517 -1.354 -3.684 -5.290
Gem. -1.011  -3.089 -4.555 -2.552 -336| -248 -1.616 -3.802 -4.918 -2.948
GewSt -886 -2.699 -3.981 -2.095 - 146 -215  -1.411 -3.324 -4301 -2493
ESt -122 - 379 -557  -440 -173 -30 -194  -462 - 600 - 438
LSt -3 -1 -17 -17 -17 -3 -1 -16 -17 -17

Wirkung im Veranlagungsjahr.

Ausgewiesen sind die Wirkungen der Thesaurierung. Die gegenlaufigen Wirkungen aus der Nachversteuerung bei Entnahme sind man-
gels Erkenntnissen zu Entnahmezeitpunkten und -héhe nicht enthalten. Durch die Senkung des Thesaurierungssatzes entsteht fir die
Steuerpflichtigen auch unter Bertcksichtigung der Nachversteuerung ein Belastungsvorteil gegenuber der tariflichen Versteuerung im
Reichensteuersatz. Hieraus sind Verhaltensreaktionen zu erwarten. Spatestens ab dem Veranlagungsjahr 2032 dirfte es zu Steuermin-
dereinnahmen im bis zu zweistelligen Milliardenbereich kommen. Selbst bei Nachversteuerung verbleibt aus dem Belastungsvorteil fur
den 6ffentlichen Gesamthaushalt eine Steuermindereinnahme von mehr als 1 Mrd. Euro.

Nicht enthalten sind etwaige Wirkungen von Folgeanpassungen, wie beispielsweise eine analoge Anpassung des Steuersatzes in § 50a
EStG und hdhere Erstattungen von Kapitalertragsteuer nach § 44a EStG. Die Steuermindereinnahmen der Steuersatzsenkung auf
10 Prozent ab 2032 erreichen eine Groflenordnung von jahrlich tber 25 Mrd. Euro.
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4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Der Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Burger verandert sich nicht.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Jahrlicher  Auf- Einmaliger Auf-
Artikel R I t wand pro Fall (Mi- | Jahrlicher Erfiil- wand pro Fall (Mi- | Einmaliger Erfiil-
r If-eN ege(téggseB:- Jahrliche Fall- [ nuten * Lohnkos- | lungsaufwand (in | Einmalige Fall- | nuten * Lohnkos- | lungsaufwand (in
Ifd. Nr. | Wurf; Norm ’ " IP zahl und Ein- | ten pro Stunde | Tsd. Euro) oder | zahl und Ein- | ten pro Stunde | Tsd. Euro) oder
zeichnung der Vor- . . . A . . . A
abe heit (Wirtschafts- »geringfiligig heit (Wirtschafts- »geringfiigig
9 zweig) + Sach- | (Begriindung) zweig) + Sach-| (Begriindung)
kosten in Euro) kosten in Euro)
2.1 Artikel 1 Nummer 3 nicht bezifferbar
§34a Absatz1 Satz 1
EStG
Absenkung des Thesau-
rierungs-Prozentsatzes
22 Artikel 2 nicht bezifferbar
§ 23 Absatz 1 KStG
— Senkung des Kor-
perschaftsteuersat-
zes
2.3 Artikel 3 Nummer 2 10 000 3,10 € 31,0
§3 Absatz5 Satz?2 (5 Min. *37,10 €
Nummer 4 FZulG pro Stunde)
— Beriicksichtigung
von Gemein- und
sonstigen Betriebs-
kosten als forderfahi-
ger Aufw and
2.4 Artikel 3 Nummer 2 500 4,90 € 2,0
§3 Absatz5 Satz2 (8 Min. *37,10 €
Nummer 4 FZulG pro Stunde)
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Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (88); Be-

Jahrliche Fall-

Jahrlicher  Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-

Jahrlicher Erfiil-
lungsaufwand (in

Einmalige Fall-

Einmaliger Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in

pflichten (IP)

Ifd. Nr. eichnun der Vor IP zahl und Ein- | ten pro Stunde | Tsd. Euro) oder | zahl und Ein- | ten pro Stunde | Tsd. Euro) oder
z L ung B heit (Wirts chafts- »geringfligig” heit (Wirtschafts- »geringfiligig”
gabe zweig) + Sach- | (Begriindung) zweig) + Sach-| (Begriindung)

kostenin Euro) kostenin Euro)

— Anhebung des Be-

messungsgrundla-

gen-Hochstbetrages

von 10 Mio. Euro auf

12 Mio. Euro
Summe (in Tsd. Euro) 33,0
davon aus Informations - 0

Zu 2.1 (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG)

Der Erfullungsaufwand ist nicht bezifferbar.

Zu 2.2 (§ 23 Absatz 1 KStG)

Der Erfullungsaufwand ist nicht bezfferbar.

Zu 2.3 (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 FZulG)

Fallzahlen wurden anhand bisheriger Antragszahlen (inkl. Abschlag) berechnet. Der Zeitaufwand ergibt sich aus der "Einarbeitung in die In-
formationspflicht" und der "Durchfihrung der Berechnung" anhand des Leitfadens von Destatis zur Ermittlung und Darstellung de s Erfullungs-
aufwandes. Bei der Regelung des § 3 Abs. 3b FZulG wurde eine einfache Komplexitat angenommen.

Zu 2.4 (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 FZulG)

Fallzahlen wurden anhand bisheriger Antragszahlen (inkl. Abschlag - 5 Prozent) berechnet. Der Zeitaufwand ergibt sich aus der "Einarbeitung
in die Informationspflicht", der "Beschaffung von Daten", der "Durchfiihrung der Berechnung" und der "Uberpriifung der Daten und E ingaben"
anhand des Leitfadens von Destatis zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwandes. Beider Regelungdes § 3 Abs. 5 S.2Nr. 4 FZulG
wurde eine einfache Komplexitdt angenommen.
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Ifd. Nr.

Artikel Rege-
lungsentw urf;
Norm (§§); Be-
zeichnung der
Vorgabe

Bund/
Land

Jahrliche Fall-
zahl und En-
heit

Jahrlicher  Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde
(Hierarchieebene)
+ Sachkosten in
Euro)

Jahrlicher Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfligig”
(Begriindung)

Einmalige Fall-

zahl
heit

und Ein-

Einmaliger Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde
(Hierarchieebene)
+ Sachkosten in
Euro)

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfligig”
(Begriindung)

3.1

Artikel 1 Nummer
1

§ 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 2 Num-
mer 3 und Satz 3
Nummer 3 EStG

— Anhebung
Hochstbetrag

Lander

3.2.

Artikel 1 Nummer
3

§ 34a Absatz 1
Satz 1 EStG

Absenkung des
Thesaurierungs-
Prozentsatzes

Lander

3.3

Artikel 2

§ 23 Absatz 1
KStG

— Senkung des
Korperschaft-
steuersatzes

Lander

62,0

Summe
Euro)

(in  Tsd.

62,0

davon Bund

davon Land (inklu-
sive Kommunen)

62,0

Zu 3.1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG)
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Durch die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung ergeben sich keine Anderungen an den Arbeits- und
Priifablaufen im Finanzamt. Daher sind keine Anderungen beim personellen Erfiillungsaufwand zu erwarten.

Zu 3.2 (§ 34a Absatz1 Satz 1 EStG)

Die Anpassungen des Thesaurierungssteuersatzes missen in den Steuerberechnungsprogramm jeweils fir die Veranlagungszeitraume
2028/2029, 2030/2031 und ab 2032 angepasst werden. Durch die Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes entstehtin den Landern ein
einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Hohe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar.

Zu 3.3 (§ 23 Absatz 1 KStG)

Erfullungsaufwand fur die Verwaltung in Form eines einmaligen Umstellungsaufwands fur die IT-Umsetzung in den Steuerverwaltungen der
Lander entsteht flr die Malinahme voraussichtlich in Hohe von rd. 62 000 Euro. Durch die Senkung des Kdrperschaftsteuer-Satzes ergeben
sich keine direkten Auswirkungen auf die konkreten Arbeitsablaufe und Prozesse im Finanzamt, sodass unter der Voraussetzung einer re cht-
zeitigen IT-Unterstiitzung mit keinen messbaren Anderungen des laufenden personellen Erflllungsaufwands zu rechneniist.
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5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieBlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannem
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemafl § 2 der
Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand ist eine Evaluation
der Regelungen nicht erforderlich.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3)

Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG (1 Prozent-Regelung) ist bei der pri-
vaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen je gefahre-
nem Kilometer hat (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel
der Bemessungsgrundlage (Bruttolistenpreis) und nach § 6 Absatz1 Nummer 4 Satz 3
Nummer 3 EStG (Fahrtenbuchregelung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder ver-
gleichbarer Aufwendungen anzusetzen. Dies gilt bislang jedoch nur, wenn der Bruttolisten-
preis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als 70 000 Euro betragt.

Um die Forderung nachhaltiger Mobilitat und die Nachfrage nach emissionsfreien Kraftfahr-
zeugen weiter zu steigern, wird der bestehende Hochstbetrag erneut, von 70 000 Euro auf
100 000 Euro, angehoben. Bei der Uberlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeuges an er-
nen Arbeitnehmer findet diese Regelung entsprechende Anwendung (§ 8 Absatz 2 Satz 2,
3 und 5 EStG).

Zu Nummer 2 (§7)

Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 2 Satz 1 und 2)

Die degressive Abschreibung fur bewegliche Wirtschaftsgiter des Anlagevermdgens wurde
mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zur Unterstltzung der Wirtschaftin Zeiten pan-
demiebedingter wirtschaftlicher Unsicherheiten und sonstiger Erschwernisse zum 1. Ja-
nuar 2020 zeitlich befristet eingefuhrt und zuletzt mit dem Wachstumschancengesetz fur
bewegliche Wirtschaftsgiter des Anlagevermdgens, die nach dem 31. Marz 2024 und vor
dem 1. Januar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind wieder erméglicht.

Aufgrund der anhaltenden Krisensituation soll als konjunkturstitzender ,Investitions-Boos-
ter die Moglichkeit der Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung fir Investitionen
ab Juli 2025 bis Ende 2027 wiedereingeflhrt werden. Die temporare Begrenzung setzt An-
reize fur zigige Investitionsentscheidungen.
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Die degressive Abschreibung kann somit auch fur bewegliche Wirtschaftsguter des Anla-
gevermogens, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder
hergestellt worden sind, anstelle der linearen Abschreibung in Anspruch genommen wer-
den. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf hchstens das Dreifache des bei der line-
aren Abschreibung in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht
Ubersteigen.

Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2a — neu-)

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilitat in Deutschland deutlich
voranzubringen. Fur eine erfolgreiche Umsetzung dieses Ziels bedarf es auch weitreichen-
der steuerlicher Mafinahmen.

Mit der Regelung soll fiir neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeuge die Ein-
fuhrung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung mit fallenden Staffelsatzen in Hohe
von 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten darauf folgenden Jahr,
5 Prozent im zweiten darauffolgenden Jahr, 5 Prozent im dritten darauf folgenden Jahr,
3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im finften darauf folgenden Jahr
eingefuhrt werden. Zusatzlich zu den bereits bestehenden viellfaltigen steuerlichen Férder-
maflnahmen im Bereich der Elektromobilitdt werden mit der Einfihrung dieser Abschrei-
bungsmdglichkeit als konjunktur-, wirtschafts- oder wachstumspolitische Malkhahme deut-
liche steuerliche Anreize insbesondere fur den Markthochlauf der Elektromobilitat im be-
trieblichen Bereich gesetzt.

Die Regelung umfasst ausschlieBlich neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahr-
zeuge. Sie wird fur Anschaffungenim Zeitraum von Juli 2025 bis Dezember 2027 befristet
eingefihrt. Die temporare Begrenzung setzt Anreize fiir zligige Investitionsentscheidungen.

Furdie Definition der Elektrofahrzeuge wird auf die Definitionin § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeug-
steuergesetzzurtickgegriffen. Sie umfasstimvorliegenden Sinne alle Fahrzeuge, unabhan-
gig von ihrer Fahrzeugklasse und damit neben Personenkraftwagen insbesondere auch
Elektronutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und Busse.

Dabei wird von einem Abschreibungszeitraum von insgesamt sechs Jahren ausgegangen.
Dieser Zeitraumentsprichtder regelmafRigen durchschnittlichen betriebsgewdhnlichen Nut-
zungsdauer fur die begunstigten Fahrzeuge.

Eine Kumulierung mit Sonderabschreibungen ist nicht zulassig. Eine gleichzeitige Inan-
spruchnahme stiinde der Systematik entgegen, die mit den festen im Zeitverlauf fallenden
Abschreibungssatzen erreicht wird. Die neue degressive Abschreibung fuhrt zur vollstandi-
gen Abschreibung, indem diese alleinig von den ursprunglichen Anschaffungskosten vor-
genommen wird und ein Wechsel des Abschreibungsregimes nicht zulassig ist.

Die Regelung des § 7 Absatz 2a EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals fur den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.

Zu Nummer 3 (§ 34a Absatz 1 Satz 1)

Ziel der mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (BGBI | 2007 S. 1912) eingeflhr-
ten Thesaurierungsbegunstigung nach § 34a EStG ist es, Einzelunternehmer und Mitunter-
nehmer (Personenunternehmer) mit ihren Gewinneinkinften (Einkinfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstandiger Arbeit) in vergleichbarer Weise wie das
Einkommen einer Kapitalgesellschaft tariflich zu belasten. Der Anteil des Gewinns aus ei-
nem Betrieb oder Mitunternehmeranteil, den der Steuerpflichtige im Wirtschaftsjahr nicht
enthommen hat, soll auf Antrag nicht mehr dem (hdheren) persdnlichen progressiven Steu-
ersatz des Steuerpflichtigen, sondern lediglich einem ermalligte n Steuersatz unterliegen.
Damit wird demjenigen Steuerpflichtigen eine Vergunstigung gewahrt, der durch den Ver-



http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl107s1912.pdf
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zicht auf die private Verwendung von Gewinnen seinem Betrieb erwirtschaftetes Kapital
weiterhin zur Verfigung stellt und damit die Eigenkapitalbasis seines Unternehmens nach-
haltig starkt. Aullerdemwerden durch diese steuerliche Vergunstigung die Investitionsmdg-
lichkeiten verbessert, ohne dass Fremdkapital in Anspruch genommen werden muss.

Mit der stufenweisen Absenkung des Thesaurierungssteuersatze s wird an dem Ziel einer
Belastungsneutralitat zwischen Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften festge-
halten. Es handeltsich um ein deutliches Standortsignal mit flaichendeckender Wirkungund
erhoht die internationale Wettbewerbsfahigkeit gerade fur ertragsstarke und im internatio-
nalen Wettbewerb stehende Personenunternehmer, die einen ganz wesentlichen Beitrag
zum Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. Die Absenkung entsprichtzudem der Verein-
barung im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode des
Deutschen Bundestags, wonach die Thesaurierungsbegunstigung nach § 34a EStG we-
sentlich verbessert werden soll, um eine rechtsformneutrale Besteuerung zu ermdglichen.

Zur gleichwertigen Entlastung nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmemn
wird korrespondierend zur Korperschaftsteuer-Tarifsenkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2028 auch der Thesaurierungssteuersatz nach § 34a Absatz 1 Satz 1 EStG abge-
senkt. Zur Vereinfachung und unter Berlcksichtigung des Umstands, dass die T hesaurie-
rungsbeginstigung nach § 37 Absatz 3 Satz 5 EStG nicht im Vorauszahlungsverfahren be-
rucksichtigt wird, erfolgt die Absenkung Uber drei Stufen von 27 Prozent fur die Veranla-
gungszeitrdume 2028 und 2029, 26 Prozent fir die Veranlagungszeitraume 2030 und 2031
und 25 Prozent fur Veranlagungszeitrdume ab 2032.

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 12 Satz5—neu-)

Die Anderungendes § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG
sind erstmals fur Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2025 angeschafft wer-
den.

Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 15 Satz4 —neu -)

Die Anderung des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungs-
regelungin § 52 Absatz 1 EStG erstmals fur den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.

Bei beweglichen Wirtschaftsgutern des Anlagevermdgens, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 und vor dem 1. Januar 2023 oder nach dem 31. Marz 2024 und vor dem 1. Ja-
nuar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist die Anwendung von § 7 Absatz2
EStG in der Fassung des Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 108) weiterhin
zulassig.

Zu Artikel 2 (Anderung des Kérperschaftsteuergesetzes [TnV])
§ 23 Absatz 1

Die Unternehmensteuerbelastung von Kdrperschaften in Deutschland betragt derzeit knapp
30 Prozent (15 Prozent Kérperschaftsteuer + 0,825 Prozent Solidaritatszuschlag + 14 Pro-
zent Gewerbesteuer unter Berlcksichtigung eines durchschnittlichen Gewerbesteuer -He-
besatzes von 400 Prozent).

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestags wurde vereinbart, die Kérperschaftsteuer in funf Schritten um jeweils
einen Prozentpunkt zu senken, beginnend ab dem 1. Januar 2028.
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Dementsprechend wird die Tarifvorschriftin § 23 Absatz 1 KStG dahingehend geandert,
dass sich der bis einschlieRlich Veranlagungszeitraum 2027 geltende Kérperschaftsteuer-
satz von 15 Prozent in den Veranlagungszeitraumen ab 2028 jahrlich umjeweils einen Pro-
zentpunkt bis auf 10 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032 verringert.

Korrespondierend zur Kérperschaftsteuer-Tarifsenkung wird der Thesaurierungssteuersatz
in § 34a EStG beginnend abdem 1. Januar 2028 abgesenkt (vgl. dazu Artikel 1 Nummer 3).

Die Senkung des Kdorperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 schlief3t zeitlich an die
bis 2027 temporar begrenzte degressive AfA (vgl. Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a) an. Die
zeitgleiche Umsetzung beider MalRnahmen in einem Gesetz setzt deutliche Standortsig-
nale, schafft verlassliche Rahmenbedingungen und sorgtdamit fir Planungssicherheit der
Unternehmen. Die Korperschaftsteuer-Tarifsenkung bedingt die Anpassung weiterer ge-
setzlicher Regelungen, die aufgrund der Vielzahl der Anderungen wirkungsgleich in einem
spateren Gesetzgebungsverfahren gesetzgeberisch nachvollzogen werden. Die Folgean-
derungen werden materiell sowie in der zeitlichen Anwendung korrespondierend zur Sen-
kung des Korperschaftsteuersatzes umgesetzt werden. Dies betrifft u. a. Anpassungen im
Kapitalertragsteuerverfahren und beim Steuerabzug bei beschrankt Steuerpflichtigen.

Zu Artikel 3 (Anderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2026])
Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3b —neu-)

Die Forderung nach demForschungszulagengesetz(FZulG) erfolgt bisher nurin Bezug auf
die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitsléhne von im Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben beschaftigten Arbeitnehmern, die Eigenleistung eines Einzelunternehmers
in Hohe von 70 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche sowie
anteilig (60 bzw. 70 Prozent) in Bezug auf das Entgelt fir Auftragsforschung. Seit dem
Wachstumschancengesetz werden auch investive Aufwendungen eines Forschungs- und
Entwicklungsvorhabens im Rahmen der Forschungszulage berucksichtigt.

Mit dem Ziel, die steuerliche Forschungsférderung weiter attraktiver auszugestalten, wird
die Forschungszulage auf zusatzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten ausgeweitet,
wenn diese forderfahigen Aufwendungen im Rahmen eines begunstigten Forschungs- und
Entwicklungsvorhabens, welches nach dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, entstanden
sind. Die zeitliche Eingrenzung der zusatzlichen forderfahigen Aufwendungen ist erforder-
lich, um die fur Steuervergunstigungen nétige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Forde-
rung von bereits entstandenem Aufwand wiirde zu reinen Mithahmeeffekten flihren und
keine zusatzlichen Anreize in die Durchfihrung von Forschung und Entwicklung setzen.

Die Gemein- und sonstigen Betriebskosten werden ausschlief3lichin Form eines pauscha-
len Betrages in Hohe von 20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absatzen 1, 2, 3, 3a
und 4 entstandenen férderfahigen Aufwendungen erfasst. Ein individueller Ansatzvon Kos-
ten ist nicht méglich. Die gewahlte Systematik flhrt gleichsam jedoch dazu, dass diese
Kosten nicht im Einzelnen nachgewiesen werden missen. Dadurch wird das Verfahren
nicht weiter verkompliziert und Blrokratieaufwuchs vermieden.

Aufgrund der Systematik sind von der Gemeinkostenpauschale auch die entstandenen for-
derfahigen Aufwendungen im Rahmen der Auftragsforschung umfasst. Da diese e benfalls
in die Bemessungsgrundlage fur die Berechnung der forderfahigen Gemein - und sonstige
Betriebskosten einfliel3en, ist eine gesonderte oder zusatzliche Erhéhung der forderfahigen
Aufwendungen flr Auftragsforschung entbehrlich.

Die pauschale Berlcksichtigung von Gemein- und Betriebskosten als forderfahiger Auf-
wand entspricht den beihilferechtlichen Vorgaben des Artikels 25 Absatz3 Satz 2 Buch-
stabe e) der gem. § 9 Absatz 1 auf das FZulG Anwendung findenden Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
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stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI. L 187 vom
26.6.2014, S. 1), zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommis-
sion vom 23. Juni 2023, in der jeweils geltenden Fassung.

Da die Forschungszulage auf den forderfahigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gewahrt
wird, werden fir die Berechnung der pauschalen Bericksichtigung von Gemein - und Be-
triebskosten auch nur die férderfahigen Aufwendungen herangezogen, die innerhalb des
jeweiligen Wirtschaftsjahres entstanden sind.

Durch die Ausweitung der forderfahigen Aufwendungen entfaltet die steuerliche For-
schungsforderung eine nochmals starkere Wirkung fur Unternehmen aller GréRRenklassen,
insbesondere auch fur kleine und mittlere Unternehmen.

Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 5)

Die Bemessungsgrundlage umfasst die im Wirtschaftsjahr entstandenen férderfahigen Auf-
wendungen und betragtderzeit 10 Mio. Euro.

Um die Ausweitung der forderfahigen Aufwendungen auf sonstige Gemein- und Betriebs-
kosten zusatzlich zu flankieren, wird die maximale Bemessungsgrundlage fur nach dem
31. Dezember 2025 entstandene forderfahige Aufwendungen auf 12 Mio. Euro angehoben.

Die Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage in Kombination mit der Ausweitung
der forderfahigen Aufwendungen steigert die Attraktivitat der steuerlichen Forschungsfor-
derung sowohl fur kleine und mittlere Unternehmen als auch insbesondere fiir gro3ere Un-
ternehmen und setzt einen Anreiz, noch intensiverin Forschung und Entwicklung zu inves-
tieren.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)
Zu Absatz 1
Das vorliegende Gesetztritt grundsatzlich am Tag nach der Verkindungin Kraft.

Zu Absatz 2

Die Anderungen des Forschungszulagengesetzes (Artikel 3) treten zum 1. Januar 2026 in
Kraft, um die fur Steuerverglinstigungen nétige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Foérde-
rung von bereits entstandenem Aufwand, wirde zu reinen Mitnahmeeffekten filhren und
keine zusatzlichen Anreize in die Durchfihrung von Forschung und Entwicklung setzen.





		Referentenentwurf

		Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland

		A. Problem und Ziel

		B. Lösung

		C. Alternativen

		D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

		E. Erfüllungsaufwand

		E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

		E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

		E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung



		F. Weitere Kosten



		Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen

		Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland

		Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

		Artikel 1

		Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]

		Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die Angabe „70 000 Euro“ durch die Angabe „100 000 Euro“ ersetzt.

		2. § 7 wird wie folgt geändert:

		3. § 34a Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

		4. § 52 wird wie folgt geändert:





		Artikel 2

		Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]

		Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		§ 23 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:





		Artikel 3

		Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2026]

		Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		§ 3 wird wie folgt geändert:

		1. Nach Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefügt:

		2. Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:







		Artikel 4

		Inkrafttreten

		(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.





		Begründung

		A. Allgemeiner Teil

		B. Besonderer Teil

		Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3)

		Zu Nummer 2 (§ 7)

		Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 2 Satz 1 und 2)

		Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2a – neu –)



		Zu Nummer 3 (§ 34a Absatz 1 Satz 1)

		Zu Nummer 4

		Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 12 Satz 5 – neu –)

		Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 15 Satz 4 – neu –)





		Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV])

		Zu Artikel 3 (Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2026])

		Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3b – neu –)

		Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 5)



		Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2












% Bundesministerium
der Finanzen

Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

WilhelmstraRe 97
Nur per E-Mail 10117 Berlin

' ) Tel. +49 30 18 682-0
Oberste Finanzbehorden

der Linder poststelle@bmf.bund.de

www.bundesfinanzministerium.de

nachrichtlich: 26. Mai 2025

Bundeszentralamt fur Steuern

Betreff: Vorliaufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf anhingige Musterverfahren (§ 165
Absatz 1 Satz 2 AO); Aussetzung der Steuerfestsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO
Verfassungsmifligkeit des Solidarititszuschlaggesetzes 1995

Bezug: BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018, BStBI I S. 2, zuletzt gedndert durch das BMF-
Schreiben vom 10. Mirz 2025, BStB1 I S. 656

GZ:1VD1-S0338/00083/001/099

DOK: CO0.7005.100.2.11949133

Seite 1von 3
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seiner Entscheidung vom 26. Mirz 2025, 2 BvR
1505/20, ausfiihrlich dargelegt, dass gegenwirtig keine Zweifel an der Verfassungsmafiigkeit der
Erhebung des Solidaritdtszuschlags nach dem Auslaufen des Solidarpakts zum 31. Dezember
2019 bestehen. Eine weitere Erhebung des Solidaritatszuschlags verletzt aus der Sicht des BVerfG
weder die Eigentumsgarantie noch den Gleichheitssatz und ein evidenter Wegfall des
aufgabenbezogenen Mehrbedarfs liegt nicht vor.

Fir weiter zuriickliegende Veranlagungszeitrdume hatte bereits der Bundesfinanzhof wiederholt
entschieden, dass keine verfassungsmafligen Zweifel an der Erhebung eines Solidarititszuschlags
bestehen (zuletzt in seinem Urteil vom 20. Februar 2024, IX R 27/23 (II R 27/15), BStBIL II S. 444.
Auch das BVerfG hatte mit Beschluss vom 7. Juni 2023, 2 BvL 6/14, eine diesbeziigliche
Richtervorlage in einem Verfahren der konkreten Normenkontrolle als unzulissig abgewiesen.

IL

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erérterung mit den obersten Finanzbehérden der
Lander gilt daher Folgendes:

1. In der Anlage zum BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018, BStBI I S. 2, die zuletzt durch
BMF-Schreiben vom 10. Mérz 2025, BStB1 I S. 656, gedndert worden ist, wird Abschnitt II
mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
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2. Die Anlage zum BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018, a. a. O., wird mit sofortiger
Wirkung wie folgt neu gefasst:

Abschnitt A (Vorliufige Steuerfestsetzung)

L

Steuerfestsetzungen sind hinsichtlich folgender Punkte gemaifs § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3
AO im Hinblick auf die Verfassungsmafligkeit und verfassungskonforme Auslegung der Norm
vorldufig vorzunehmen, soweit dies verfahrensrechtlich méglich ist:

1. Hohe der kindbezogenen Freibetrige nach § 32 Absatz 6 Satz 1 und 2 EStG

2. Verlustverrechnungsbeschrankung fiir Aktienveraufierungsverluste nach § 20 Absatz 6
Satz 4 EStG (§ 20 Absatz 6 Satz 5 EStG a.F.)

3. Hohe des Grundfreibetrags nach § 32a Absatz 1 Satz 2 EStG

Der Vorldufigkeitsvermerk gemaf Nummer 1 ist sdmtlichen Einkommensteuerfestsetzungen fiir
Veranlagungszeitrdume ab 2001 mit einer Priifung der Steuerfreistellung nach § 31 EStG sowie
den mit derartigen Einkommensteuerfestsetzungen verbundenen Festsetzungen des
Solidaritdtszuschlags und der Kirchensteuer beizufiigen. Wird im Rechtsbehelfsverfahren gegen
die Festsetzung der Einkommensteuer, des Solidaritdtszuschlags und der Kirchensteuer fiir den
Veranlagungszeitraum 2014 Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO, § 69 Absatz 2 FGO) beantragt,
ist dem zu entsprechen, soweit unter Berticksichtigung eines um 72 Euro erhéhten
Kinderfreibetrags je Kind die Steuer herabzusetzen wire und im Ubrigen die Voraussetzungen
des § 361 AO oder des § 69 FGO erfiillt sind. Ein Einkommensteuerbescheid ist hinsichtlich des
Kinderfreibetrags kein Grundlagenbescheid fiir die Festsetzung des Solidaritatszuschlags und der
Kirchensteuer (BFH-Urteile vom 27. Januar 2011, III R 90/07, BStBI II S. 543, und vom

15. November 2011, I R 29/11, BFH/NV 2012 S. 921); § 361 Absatz 3 Satz 1 AO und § 69 Absatz 2
Satz 4 FGO sind daher insoweit nicht anwendbar.

Der Vorlidufigkeitsvermerk gemaf Nummer 2 ist simtlichen Einkommensteuerfestsetzungen fiir
Veranlagungszeitraume ab 2009 beizufiigen, zu denen ein Verlust aus Kapitalvermodgen im Sinne
des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG, der aus der Verduflerung von Aktien entstanden
ist, nach § 20 Absatz 6 Satz 3 i. V. m. § 10d Absatz 4 EStG festgestellt wird, weil ein Ausgleich mit
anderen Einkiinften aus Kapitalvermogen nach § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG (§ 20 Absatz 6 Satz 5
EStG a.F.) nicht moglich ist.

Der Vorldufigkeitsvermerk gemaf Nummer 3 ist sdmtlichen Einkommensteuerfestsetzungen fiir
Veranlagungszeitraume ab 2023 beizufiigen.

IL

(aufgehoben)
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Abschnitt B (Aussetzung der Steuerfestsetzung)

(aufgehoben)“

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.





		Betreff: Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf anhängige Musterverfahren (§ 165 Absatz 1 Satz 2 AO); Aussetzung der Steuerfestsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO

		Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995




BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 08. April 2025, IXR 32/23

Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 AStG erfordert Mehrheitsbeteiligung an Auslandsgesellschaft
ECLI:DE:BFH:2025:U.080425.1XR32.23.0

BFH IX. Senat

AStG § 20 Abs 2, AStG &8 7 Abs 1

vorgehend FG Dusseldorf, 18. April 2023, Az: 6 K 3278/19 K

Leitsatze

Die unilaterale Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 des Aufiensteuergesetzes ("Switch-over"-Klausel) ist gesellschaftsbezogen
auszulegen und findet nur Anwendung, wenn der Steuerinlander mehrheitlich an der Personengesellschaft, die ihm eine
auslandische Betriebsstatte vermittelt, beteiligt ist (entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
26.09.2014, BStBL 1 2014, 1258, Tz. 4.1.1.2.2 und vom 22.12.2023, BStBL | 2023, Sondernummer 1/2023, 2, Rz 1002).

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Disseldorf vom 18.04.2023 - 6 K 3278/19 K wird als
unbegrundet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Im Streit steht die Reichweite des Anwendungsbereichs der sogenannten Umschaltklausel in & 20 Abs. 2 des
Aufdensteuergesetzes (AStG) in der Fassung der Streitjahre bei der Beteiligung eines Steuerinlanders an einer
auslandischen Personengesellschaft.

2 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin), eine inlandische Kapitalgesellschaft, war in den Streitjahren 2007
bis 2009 zu 30 % an einer Limited Partnership (X-Gesellschaft) in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
beteiligt. Weitere Gesellschafter der X-Gesellschaft waren im Inland nicht steuerpflichtige Personen.

3  Die X-Gesellschaft, die nach dem Rechtsformtypenvergleich fur Zwecke des inlandischen Steuerrechts als
Personengesellschaft einzuordnen ist, Ubte ihre Tatigkeit in ihrer US-amerikanischen Betriebsstatte aus. Zum
Betriebsvermdgen gehdrten Lizenzrechte fur die Nutzung der Marke "X". Lizenznehmer waren nicht in den USA
ansassige Unternehmen, die zum Teil zum X-Konzern gehorten und zum Teil auRBerhalb dieses Konzerns standen.

4  Die X-Gesellschaft erzielte aus der Lizenzvergabe gewerbliche Einkunfte, die nach US-amerikanischem Steuerrecht
nicht der Gesellschaft, sondern deren Gesellschaftern zugewiesen wurden. Der Steuerpflicht in den USA unterlag
allerdings nur der Teil der Lizenzeinnahmen, der von nicht zum X-Konzern gehdorenden Unternehmen erbracht
wurde.

5  Der Klagerin wurden fur die Streitjahre 2007 bis 2009 Lizenzeinkiinfte zugerechnet, auf die sie in den USA Steuern
zahlte.

6  Zwischen der Kldgerin und dem Beklagten und Revisionsklager (Finanzamt --FA--) besteht Streit Gber die
Behandlung der Lizenzeinkulnfte im Rahmen der inlandischen Korperschaftsteuer. Die Klagerin ging zundchst davon
aus, dass jedenfalls der Teil der Einklinfte, der von ihr in den USA nicht zu versteuern war, in das inlandische zu
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versteuernde Einkommen einzubeziehen sei. Gegen die dementsprechenden Korperschaftsteuerbescheide legte die
Klagerin Einspruch ein und vertrat nunmehr die Ansicht, die ihr zuzurechnenden Lizenzeinkinfte seien im Inland in
vollem Umfang von der Besteuerung freizustellen. Das FA wies den Einspruch zuriick und verbdserte die
Steuerfestsetzungen. Es bezog die Lizenzeinkinfte vollstandig in die inlandische steuerliche Bemessungsgrundlage
ein und rechnete die in den USA gezahlte Steuer auf die Kdrperschaftsteuer an. Seine Auffassung stltzte das FA auf
einen nach & 20 Abs. 2 AStG gebotenen Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode.

Das Finanzgericht (FG) Dusseldorf gab der Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 905
veroffentlichtem Urteil statt. Die Voraussetzungen der unilateralen Umschaltklausel lagen nicht vor, da die Klagerin
bei gesellschaftsbezogener Betrachtung nicht mehrheitlich an der X-Gesellschaft beteiligt gewesen sei.

Mit seiner Revision halt das FA an seiner Ansicht fest, dass bei § 20 Abs. 2 AStG eine gesellschafterbezogene
Betrachtung vorzunehmen sei. Jede Beteiligung an einer Personengesellschaft mit auslandischer Betriebsstatte
stelle fir jeden Beteiligten eine eigene Betriebsstatte im Sinne von & 12 der Abgabenordnung dar. Ein
Mehrheitserfordernis ergebe sich aus & 20 Abs. 2 AStG nicht.

Das FA beantragt,
das angefochtene Urteil des FG Dusseldorf vom 18.04.2023 - 6 K 3278/19 K aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klagerin beantragt,
die Revision zurtickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

11

12

13

14

Die Revision ist unbegriindet und daher zuriickzuweisen (& 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die
Vorinstanz hat zutreffend entschieden, dass die Einkunfte der Klagerin aus der Beteiligung an der X-Gesellschaft
von der inlandischen Besteuerung auszunehmen sind (dazu unter 1.). Die Voraussetzungen der Umschaltklausel
gemaf § 20 Abs. 2 AStG sind nicht erfullt (unter 2.).

1. a) Die Klagerin war in den Streitjahren unbeschrankt korperschaftsteuerpflichtig (8 1 Abs. 1 Nr. 1 des
Korperschaftsteuergesetzes --KStG--). Die unbeschrankte Steuerpflicht erstreckt sich nach § 1 Abs. 2 KStG auf
samtliche Einkinfte der Klagerin und erfasst daher auch die auf sie entfallenden auslandischen Lizenzeinkinfte der
X-Gesellschaft, die ihr nach Mafigabe des Rechtsformtypenvergleichs (hierzu statt vieler Urteil des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 23.07.2024 - 11 R 11/22, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, Rz 27) als
Einkiinfte aus einer gewerblichen Mitunternehmerschaft gemaf} § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KStG i.V.m. § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zuzurechnen sind.

b) Diese Einkunfte sind allerdings als auslandische Betriebsstatteneinkiinfte nach dem Abkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und
zur Vermeidung der Steuerverkirzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen und einiger
anderer Steuern vom 29.08.1989 --DBA-USA 1989-- (BGBL Il 1991, 355, BStBL | 1991, 95) von der inlandischen
Besteuerung freizustellen (Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Buchst. a DBA-USA 1989). Die Regelungen des
DBA-USA 1989 sind fur samtliche Streitjahre anwendbar, da die Klagerin nach den Feststellungen der Vorinstanz
von ihrem in Art. XVII Nr. 5 des Protokolls zur Anderung des am 29.08.1989 unterzeichneten Abkommens zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
und zur Verhinderung der Steuerverkiirzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen und
einiger anderer Staaten vom 01.06.2006 (BGBL Il 2006, 1186, BStBL | 2008, 767) genannten Recht zur befristeten
Fortgeltung der bisherigen abkommensrechtlichen Lage Gebrauch gemacht hat.

¢) Ein Ruckfall des Besteuerungsrechts auf die Bundesrepublik Deutschland nach & 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG in
der fur die Streitjahre jeweils geltenden Fassung ist ausgeschlossen. Voraussetzung hierflr ware, dass die
Lizenzeinklnfte der Klagerin in den USA in Ganze nicht der Besteuerung unterlegen hatten. Nicht ausreichend ist,
wenn --wie hier-- lediglich eine Teilmenge der Einkiinfte nicht im Betriebsstattenstaat zu versteuern war (vgl.
hierzu BFH-Urteil vom 20.05.2015 - | R 68/14, BFHE 250, 96, BStBL Il 2016, 90, Rz 13 ff.). Dies steht zwischen den
Beteiligten nicht im Streit, sodass der Senat von weiteren Ausfiihrungen absieht.
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2. Das FG ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen fir einen Wechsel von der
Freistellungs- zur Anrechnungsmethode nach & 20 Abs. 2 AStG nicht erfillt sind und es somit bei der
abkommensrechtlich vorgesehenen --vollstandigen-- Steuerfreistellung der auslandischen Betriebsstatteneinkiinfte
der Klagerin bleibt.

a) Fallen Einklnfte in der auslandischen Betriebsstatte eines unbeschrankt Steuerpflichtigen an und waren sie als
Zwischeneinkunfte (im Sinne des AuBensteuerrechts) steuerpflichtig, falls diese Betriebsstatte eine auslandische
Gesellschaft ware, regelt & 20 Abs. 2 AStG in der fur das Streitjahr 2007 geltenden Fassung, dass die
Doppelbesteuerung insoweit nicht durch Freistellung, sondern durch Anrechnung der auf diese Einkunfte
erhobenen auslandischen Steuern zu vermeiden ist (unilaterale "Umschalt’- oder "Switch-over"-Klausel). Durch das
Jahressteuergesetz 2008 vom 20.12.2007 (BGBL | 2007, 3150) hat der Gesetzgeber die Norm mit Wirkung zum
Veranlagungszeitraum 2008 insoweit erganzt, als der Methodenwechsel ungeachtet einer etwaigen Privilegierung
der Auslandseinkinfte nach & 8 Abs. 2 AStG vorzunehmen sein soll.

b) & 20 Abs. 2 AStG soll verhindern, dass die mit der Hinzurechnung von Einkunftsteilen auslandischer
Zwischengesellschaften bezweckte Abschopfung sogenannter passiver Einkunfte (§8 7 ff. AStG) dadurch umgangen
wird, im niedrig besteuernden Ausland Betriebsstatten anstelle von Kapitalgesellschaften zwischenzuschalten
(BTDrucks 12/1506, S. 181; BFH-Urteil vom 21.10.2009 - | R 114/08, BFHE 227, 64, BStBL || 2010, 774, unter I1.4.a).
Die Regelung zielt somit auf eine aufRensteuerrechtliche Gleichstellung auslandischer Betriebsstatten mit
auslandischen Kapitalgesellschaften ab (Quilitzsch/Dapprich, Internationale SteuerRundschau --ISR-- 2023, 241,
242). Dies setzt eine fiktive Steuerpflicht der Auslandseinkunfte nach 8§ 7 ff. AStG voraus (BFH-Urteil vom
21.10.2009 - | R 114/08, BFHE 227, 64, BStBL I1 2010, 774, unter I1.3.; vgl. auch Kraft in Kraft, AStG, 2. Aufl,, § 20
Rz 94).

) Im Streitfall ist nicht streitig, dass die von der X-Gesellschaft in den USA erzielten und der Klagerin anteilig als
Mitunternehmerin zuzurechnenden Lizenzeinklnfte als passive Einkiinfte im Sinne von & 20 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 1
Nr. 6 Buchst. a AStG einzuordnen sind. Gleiches gilt fiir deren niedrige Besteuerung in den USA (§ 8 Abs. 3 AStG in
der in den Streitjahren geltenden Fassung).

d) Streitig und von der hochstrichterlichen Rechtsprechung noch nicht entschieden ist allein, ob & 20 Abs. 2 AStG im
Fall der Beteiligung einer im Inland unbeschrankt steuerpflichtigen Person an einer (auslandischen)
Personengesellschaft, die Uber eine auslandische Betriebsstatte verfugt, ungeachtet des Umfangs der Beteiligung
anzuwenden ist. Diese Frage ist entscheidungserheblich, da die fiktiv zu prufende Hinzurechnung von
Einkunftsteilen einer auslandischen Kapitalgesellschaft voraussetzt, dass der unbeschrankt Steuerpflichtige jene
Gesellschaft beherrscht, an ihr also zu mehr als der Halfte beteiligt ist (8 7 Abs. 1 und 2 AStG).

aa) Die Finanzverwaltung vertritt im Einklang mit der Ansicht des FA eine gesellschafterbezogene
Betrachtungsweise. Sie geht davon aus, jede Beteiligung eines Steuerinlanders an einer (auslandischen)
Personengesellschaft mit auslandischer Betriebsstatte kdnne dem Anwendungsbereich des & 20 Abs. 2 AStG
unterfallen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 26.09.2014, BStBL | 2014, 1258,
Tz.4.1.1.2.2; ebenso BMF-Schreiben vom 22.12.2023, BStBL | 2023, Sondernummer 1/2023, 2, Rz 1002). Die
Auffassung beruht auf der Erkenntnis, dass die Betriebsstatte einer Personengesellschaft den Mitunternehmern
jeweils als eigene Betriebsstdtte zuzurechnen ist (statt vieler BFH-Urteil vom 22.02.2017 - | R 2/15, BFHE 257, 120,
BStBL I1 2017, 709, Rz 18). Hieraus wird im Schrifttum zum Teil der Schluss gezogen, dass fur Zwecke des & 20
Abs. 2 AStG jeder Mitunternehmer seine ihm (anteilig) zuzurechnende Betriebsstatte beherrsche und es auf die
konkrete Hohe der Beteiligung an der die Betriebsstdtte vermittelnden Personengesellschaft nicht ankomme (vgl.
Rupp in Haase, AStG/DBA, 4. Aufl., 8 20 AStG Rz 120; Kleinert/Rddiger in Haun/Kahle/Goebel, AuRensteuerrecht,
§ 20 AStG Rz 73; Cloer, Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht --IWB-- 2024, 44, 47).

bb) Demgegenulber wird im vorherrschenden Schrifttum --wie auch von der Vorinstanz-- gefordert, dass der
inlandische Steuerpflichtige mehrheitlich an der Personengesellschaft, die die auslandische Betriebsstatte
vermittelt, beteiligt ist. Hierflr wird neben dem Wortlaut des & 20 Abs. 2 AStG und dessen systematischer
Einbettung in den Zusammenhang der 8§ 7 ff. AStG insbesondere angefiihrt, dass dem mit & 20 Abs. 2 AStG
verfolgten Zweck, eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung zu verhindern, GiberschiefRende Wirkung
zukame, wurde man auf das Erfordernis der Beherrschung der Personengesellschaft verzichten
(Brandis/Heuermann/Vogt, & 20 AStG Rz 30; Kraft in Kraft, AStG, 2. Aufl,, § 20 Rz 93 f.; Kraft/Kempf, Internationales
Steuerrecht --IStR-- 2016, 220, 222; Prokopf in Strunk/Kaminski/Kohler, AStG/DBA, § 20 AStG Rz 145.1;
Schonfeld/Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Ditz/Schonfeld, Aufiensteuerrecht, § 20 AStG Rz 123; Meretzki in
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Wassermeyer/Richter/Schnittker, Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht, 2. Aufl,, Rz 15.105; Haase,
juris - Die Monatszeitschrift --jM-- 2023, 384, 386; Quilitzsch/Dapprich, ISR 2023, 241, 243; Engels, IStR 2023, 471,
473 f.; Kortendick/Engels/Ekinci, IStR 2023, 267, 270; Prinz, Die Wirtschaftspriifung --WPg-- 2024, 503, 509).

cc) Der erkennende Senat halt vor dem Hintergrund von systematischem Zusammenhang und Zweck des & 20 Abs. 2
AStG die letztgenannte Ansicht fur zutreffend.

aaa) Der Wortlaut des § 20 Abs. 2 AStG tragt dieses Ergebnis zwar nicht eindeutig. Die Gleichstellung einer
auslandischen Betriebsstatte mit einer auslandischen Gesellschaft ("... falls die Betriebsstatte eine auslandische
Gesellschaft ware ...") kann so verstanden werden, dass wegen der Legaldefinition der auslandischen Gesellschaft
als beherrschte Kapitalgesellschaft (§ 7 Abs. 1 AStG) das Beherrschungserfordernis auch auf eine
Personengesellschaft und deren auslandische Betriebsstatte zu Ubertragen ist (Quilitzsch/Dapprich, ISR 2023, 241,
243). Dem Wortlaut der Norm wirde aber auch eine auf den einzelnen Gesellschafter der Personengesellschaft
abstellende Betrachtungsweise gerecht. Wenn die Beteiligung an einer auslandischen Personengesellschaft den
Mitunternehmern eine eigene auslandische Betriebsstatte vermittelt, ist es folgerichtig, dass jeder Mitunternehmer
diese Betriebsstatte flr sich beherrscht (Meretzki in Wassermeyer/Richter/Schnittker, Personengesellschaften im

Internationalen Steuerrecht, 2. Aufl.,, Rz 15.103; Engels, IStR 2023, 471, 473).

bbb) Allerdings spricht der systematische Zusammenhang zwischen § 20 Abs. 2 AStG und dessen Absatz 1 fir das
Erfordernis, dass der inlandische Steuerpflichtige die Personengesellschaft, die die auslandischen Betriebsstatte
vermittelt, beherrscht. § 20 AStG regelt das Konkurrenzverhaltnis zwischen der inlandischen
Hinzurechnungsbesteuerung und dem jeweils einschlagigen Doppelbesteuerungsabkommen. & 20 Abs. 1 AStG
verweist in Ganze auf die Regelungen zu &8 7 bis 18 AStG und damit auch auf das in § 7 Abs. 1 und 2 AStG
festgelegte Beherrschungserfordernis. Hatte der Gesetzgeber den Wechsel von der Freistellungs- zur
Anrechnungsmethode im Betriebsstattenfall nur vom Vorliegen passiver Einkinfte und einer auslandischen
Niedrigbesteuerung abhangig machen wollen, ware eine Bezugnahme in & 20 Abs. 2 AStG ausschlieBlich auf & 8
AStG geboten gewesen (zutreffend Meretzki in Wassermeyer/Richter/Schnittker, Personengesellschaften im
Internationalen Steuerrecht, 2. Aufl., Rz 15.104; so auch Kleinert/Rdodiger in Haun/Kahle/Goebel, AuRensteuerrecht,
§ 20 AStG Rz 73; Engels, IStR 2023, 471, 474).

ccc) Entscheidend fir das Erfordernis einer Mehrheitsbeteiligung spricht der Zweck des § 20 Abs. 2 AStG. Die
Vorschrift soll --wie oben dargelegt-- eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung verhindern. Gabe es die
Norm nicht, konnten nur die Uber eine auslandische (Kapital-)Gesellschaft erzielten und niedrig besteuerten
passiven Einkunfte abgeschdpft werden, nicht aber diejenigen, die --wirtschaftlich gleichgelagert-- einer
auslandischen Betriebsstatte des Steuerinlanders zuzuordnen sind. § 20 Abs. 2 AStG zielt darauf ab, die Umgehung
der Hinzurechnungsbesteuerung fir den Fall zu verhindern, dass im niedrig besteuernden Ausland eine
Betriebsstatte statt einer Kapitalgesellschaft zwischengeschaltet wird. § 20 Abs. 2 AStG stellt daher eine
Missbrauchsvermeidungsnorm dar. Die Vorschrift soll als (sekundare) Missbrauchsabwehr verhindern, dass die
(primare) Missbrauchsabwehr durch &8 7 ff. AStG a.F. bei ansonsten gleichgelagerten Gegebenheiten umgangen
wird (vgl. BFH-Urteil vom 21.10.2009 - | R 114/08, BFHE 227, 64, BStBL Il 2010, 774, unter 11.4.a). Waren jedoch
auch Minderheitsbeteiligungen an einer Personengesellschaft von & 20 Abs. 2 AStG umfasst, ginge die sekundare
Missbrauchsabwehr weiter als die primare (Kleinert/Rddiger in Haun/Kahle/Goebel, Aufiensteuerrecht, § 20 AStG
Rz 73). Fur eine solche Uberschiefiende Reichweite, die selbst Kleinstbeteiligungen an Personengesellschaften
erfassen wirde, lasst sich dem Gesetz kein Zweck entnehmen (vgl. Prokopf in Strunk/Kaminski/Kéhler, AStG/DBA,
§ 20 AStG Rz 145.1; Engels, IStR 2023, 471, 474; Kraft/Kempf, IStR 2016, 220, 222).

ddd) Die unterschiedliche Behandlung eines Einzelunternehmers im Vergleich zu einem minderheitsbeteiligten
Mitunternehmer (kritisch hierzu Cloer, IWB 2024, 44, 47) ist durch das System der Hinzurechnungsbesteuerung und
§ 7 Abs. 1 AStG begriindet. Die Rechtfertigung fur eine Hinzurechnungsbesteuerung liegt im
Beherrschungskriterium, das durch eine Mehrheitsbeteiligung zum Ausdruck kommt. Dem inlandischen
Steuerpflichtigen muss eine Dispositionsherrschaft uber die auslandische Einkunftsquelle zukommen (Prokopf in
Strunk/Kaminski/Kohler, AStG/DBA, & 20 AStG Rz 145.1). Dies ist bei einem Einzelunternehmer, zu dessen
Stammbhaus eine auslandische Betriebsstatte gehort, zweifelsfrei der Fall, nicht aber bei einem Mitunternehmer,
dessen Beteiligung an der Personengesellschaft, die ihm eine Betriebsstatte vermittelt, nicht mehr als die Halfte
betragt (vgl. Prinz, WPg 2024, 503, 509). Andernfalls liefe die von & 20 Abs. 2 AStG geforderte fiktive Prifung einer
Steuerpflicht der Auslandeinkiinfte nach &§ 7 ff. AStG ins Leere (vgl. Kortendick/Engels/Ekinci, IStR 2023, 267, 270;
Haase, jM 2023, 384, 386: Fiktion bliebe "auf halber Strecke" stehen).
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27 e) Nach diesen MaRstaben hat das FG zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 AStG in der
Fassung der Streitjahre im Streitfall nicht erfullt sind. Die Klagerin war in den Streitjahren nicht beherrschend,
sondern lediglich zu einem Kapitalanteil von 30 % an der X-Gesellschaft beteiligt. Eine von diesem Kapitalanteil
abweichende Gewinn-, Vermdgens- oder Stimmbeteiligung hat das FG nicht festgestellt.

28 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 10. April 2025, IVR 21/22

Steuerermafigung bei Einkiinften aus Gewerbebetrieb im Fall eines abweichenden Wirtschaftsjahrs
ECLI:DE:BFH:2025:U.100425.1IVR21.22.0
BFH IV. Senat

EStG & 4a Abs 2 Nr 2, EStG & 15 Abs 1 S 1 Nr 2, EStG & 25 Abs 1, EStG & 35, EStG 8 35 Abs 2 S 2, EStG § 35 Abs 1 S 1 Nr
2, EStG & 35 Abs 2 S 1, EStG & 35 Abs 3, EStG & 35 Abs 4, GewStG & 5 Abs 1 S 3, GewStG § 10 Abs 2, GewStG & 14,
GewStG & 18, FGO & 40 Abs 1, FGO & 48 Abs 1 Nr 1 Buchst a, FGO § 100 Abs 2

vorgehend FG Dusseldorf, 20. Juli 2022, Az: 10 K 686/20 F
Leitsatze

Bei der Bestimmung der Steuerermafiigung bei Einklnften aus Gewerbebetrieb (§ 35 des Einkommensteuergesetzes) ist
auf die Mitunternehmer abzustellen, die am Ende des (gegebenenfalls abweichenden) Wirtschaftsjahrs an der
Mitunternehmerschaft beteiligt waren (Bestatigung und Fortfiihrung der Urteile des Bundesfinanzhofs vom 14.01.2016 -
IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBL Il 2016, 875; vom 14.01.2016 - IV R 48/12).

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Disseldorf vom 20.07.2022 - 10 K 686/20 F wird als
unbegruindet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

AuBergerichtliche Kosten der Beigeladenen werden nicht erstattet.

Tatbestand

1  Streitig ist bei der Steuerermafdigung fiir Einklinfte aus Gewerbebetrieb nach § 35 des Einkommensteuergesetzes in
der im Jahr 2018 (Streitjahr) geltenden Fassung (EStG), ob bei einem vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahr ein nach dem Ende des Wirtschaftsjahrs, aber noch vor Ende des Kalenderjahrs ausgeschiedener
Mitunternehmer zu bertcksichtigen ist.

2 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) ist eine KG, an der im Jahr ihrer Griindung 2004 neben der
Komplementdrin (V-GmbH) als Kommanditist H beteiligt war. Die Gesellschafter der Kldgerin sind an deren
Ergebnis nach dem Verhaltnis ihrer Anteile an dem Festkapital der Klagerin beteiligt. Das Festkapital der Klagerin
betragt 26.000 €, die V-GmbH ist daran mit einer Einlage von 1.000 € (entspricht 3,85 %), H war mit 25.000 €
(entspricht 96,15 %) beteiligt. Die Klagerin ermittelt ihren Gewinn fur Wirtschaftsjahre vom 01.07. bis zum 30.06. In
§ 18 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrags der Klagerin ist unter anderem geregelt, dass die Gesellschaft beim Tod eines
Gesellschafters mit den Erben fortgesetzt wird, wenn es sich hierbei um den Ehegatten oder einen Abkommling
handelt.

3  Am xx.08.2018 verstarb H. Er wurde je zur Halfte beerbt von seiner Ehefrau | (Beigeladene zu 1.) und von seiner
Tochter S (Beigeladene zu 2.). Am yy.01.2019 wurden | und S mit einer Kommanditeinlage von je 12.500 € im Wege
der Sondererbfolge nach H als Kommanditisten der Kldgerin in das Handelsregister eingetragen.

4 Fur das Streitjahr gab die Klagerin am 12.08.2019 eine Erklarung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung
von Grundlagen fur die Einkommensbesteuerung ab. Als Feststellungsbeteiligte benannte sie die V-GmbH sowie H.
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Am 10.10.2019 erlief’ der Beklagte und Revisionsklager (Finanzamt --FA--) den Bescheid fiir 2018 (iber die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) und des
verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG. Als Feststellungsbeteiligte wurden neben der V-GmbH der
"Gesamtrechtsnachfolger/in nach” H aufgefuhrt. In den Erlauterungen des Bescheids wurde darauf hingewiesen,
dass H verstorben und von | und S beerbt worden sei.

Ebenfalls am 10.10.2019 erlief’ das FA einen Bescheid iber die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Grundlagen fir die Einkommensbesteuerung 2018 fur die Klagerin (Feststellung nach & 35 Abs. 2 EStG). Darin
wurde der Gewerbesteuermessbetrag von 3.465 € aufgeteilt auf die V-GmbH (133,40 €), | (1.665,80 €) und S
(1.665,80 €). Die fir den Feststellungszeitraum tatsachlich zu zahlende Gewerbesteuer der Klagerin von 16.979 €
wurde ebenfalls aufgeteilt auf die V-GmbH (653,70 €), | (8.162,65 €) und S (8.162,65 €).

Mit ihrer nach erfolglosem Einspruch zum Finanzgericht (FG) Dusseldorf erhobenen Klage verfolgte die Klagerin das
Ziel der Zurechnung der Gewerbesteuermessbetrage an H weiter.

Das FG gab der Klage mit Urteil vom 20.07.2022 - 10 K 686/20 F Uberwiegend statt. Es anderte den Bescheid uber
die gesonderte und einheitliche Feststellung nach & 35 Abs. 2 EStG vom 10.10.2019 insoweit, als | und S nicht
selbst als Feststellungsbeteiligte aufzunehmen seien, sondern ihnen als Miterben nach H ein Anteil an dem
Gewerbesteuermessbetrag von 3.331,60 € sowie eine anteilig tatsachlich zu zahlende Gewerbesteuer von
16.325,30 € zuzuweisen sei. Im Ubrigen wies das FG die Klage hinsichtlich des Gewinnfeststellungsbescheids und
der Feststellung nach & 15a Abs. 4 EStG ab. Die Revision lief? es nur wegen der gesonderten und einheitlichen
Feststellung nach & 35 Abs. 2 EStG zu.

Das FA rugt mit seiner Revision die Verletzung von Bundesrecht, insbesondere eine fehlerhafte Anwendung des

§ 35 Abs. 2 EStG durch das FG. Das FA habe in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(BFH) in den Urteilen vom 14.01.2016 - IV R 5/14 (BFHE 253, 67, BStBL Il 2016, 875) und vom 14.01.2016 -

IV R 48/12 die Zurechnung des Gewerbesteuermessbetrags und der tatsachlich zu zahlenden Gewerbesteuer auf die
am Ende des Erhebungszeitraums an der Klagerin beteiligten Mitunternehmer | und S vorgenommen. An dieser
Rechtsprechung sei auch im Fall eines abweichenden Wirtschaftsjahrs festzuhalten und auf die Verhaltnisse zum
Ende des Erhebungszeitraums am 31.12. abzustellen.

Das FA beantragt,

das Urteil des FG Diisseldorf vom 20.07.2022 - 10 K 686/20 F insoweit aufzuheben, als es der Klage gegen die
gesonderte und einheitliche Feststellung nach & 35 Abs. 2 EStG fur 2018 stattgegeben hat, und die Klage auch
insoweit abzuweisen.

Die Klagerin beantragt,
die Revision als unbegriindet zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

12

13

14

15

Die Revision ist unbegriindet und deshalb nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurtickzuweisen.

1. Gegenstand des Verfahrens ist der Bescheid Uber die gesonderte und einheitliche Feststellung von Grundlagen
fur die Einkommensbesteuerung 2018 nach & 35 Abs. 2 EStG. Hierin enthalten ist die Feststellung des
Gewerbesteuermessbetrags, der tatsachlich zu zahlenden Gewerbesteuer (§ 35 Abs. 4 EStG) und der auf die
einzelnen Mitunternehmer entfallenden Anteile. Dieser Feststellungsbescheid ist ein eigenstandiger
Verwaltungsakt. Er kann --muss aber nicht-- als Sammelbescheid zusammen mit dem Gewinnfeststellungsbescheid
(nach & 179 Abs. 2 Satz 2, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung) ergehen (BFH-Urteile vom
14.01.2016 - IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBL 11 2016, 875, Rz 26; vom 28.10.2021 - IV R 12/19, Rz 15).

Im Streitfall sind beide Bescheide isoliert voneinander erlassen worden. Das FG hat lber beide Bescheide
entschieden und die Revision nur bezogen auf seine Entscheidung Gber den Feststellungsbescheid nach & 35 Abs. 2
EStG zugelassen. Nur dieser Bescheid ist Gegenstand des Revisionsverfahrens.

2. Die zulassige Revision des FA ist als unbegrundet zuriickzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht die
Zulassigkeit der auf Abanderung des Feststellungsbescheids nach & 35 Abs. 2 EStG gerichteten Klage bejaht (dazu
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27

unter a) und zutreffend der Klage in der Sache stattgegeben (dazu unter b).
a) Die Klage ist zulassig.
aa) Die Kldgerin ist klagebefugt.

Nach & 48 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a FGO i.d.F. des Kreditzweitmarktforderungsgesetzes vom 22.12.2023 (BGBL. 2023 |
Nr. 411; zur Anwendbarkeit fir Verfahren, die bei Inkrafttreten der Norm am 01.01.2024 bereits anhangig sind, s.
BFH-Urteil vom 08.08.2024 - IV R 1/20, BStBL Il 2025, 122, Rz 25) ist die Klagerin als rechtsfahige
Personenvereinigung zur Klageerhebung gegen Bescheide Uber die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen befugt.

bb) Die Klage ist als Anfechtungsklage in Gestalt der Abanderungsklage statthaft.

Nach & 40 Abs. 1 FGO kann mit einer Anfechtungsklage die Aufhebung oder in den Fallen des & 100 Abs. 2 FGO
auch die Anderung eines Verwaltungsakts durch das Gericht begehrt werden; fiir eine Verurteilung zum Erlass eines
abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts ist die Verpflichtungsklage statthaft.

Wie das FG zutreffend entschieden hat, handelt es sich bei dem Begehren, einen Anteil an einem
Gewerbesteuermessbetrag sowie an der tatsachlich zu zahlenden Gewerbesteuer gemaf: § 35 Abs. 2, Abs. 4 EStG fur
eine Steuerermafdigung zugeordnet zu erhalten, das die Finanzbehdrde zunachst im Rahmen einer
Sachentscheidung abgelehnt hat, um ein Anfechtungsbegehren, gerichtet auf Abanderung des erlassenen
Verwaltungsakts (vgl. BFH-Urteil vom 22.09.2011 - IV R 8/09, BFHE 235, 287, BStBL Il 2012, 183, Rz 18).

b) Das FG hat der Klage auch in der Sache zu Recht stattgegeben.

Fur die Aufteilung des Steuerermafigungsbetrags waren der Steuermessbetrag sowie die tatsachlich zu zahlende
Gewerbesteuer auf diejenigen Gesellschafter zu verteilen, die zum Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs am
30.06.2018 an der Klagerin beteiligt waren. Dazu gehorte neben der Komplementarin V-GmbH auch der erst nach
diesem Zeitpunkt durch Tod ausgeschiedene Kommanditist H; die Beigeladenen | und S sind lediglich als dessen
Sonderrechtsnachfolger Adressaten der geanderten Feststellung.

aa) Nach & 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ermafigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
SteuerermaRigungen mit Ausnahme von 88§ 34f, 34g, 35a EStG, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden
Einkommen enthaltene gewerbliche Einklinfte entfallt (Ermafdigungshdchstbetrag), bei Einklinften aus
Gewerbebetrieb als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG um das 3,8-Fache des jeweils fur den
dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen
Gewerbesteuermessbetrags. Der Abzug des Steuerermafiigungsbetrags ist nach § 35 Abs. 1 Satz 5 EStG auf die
tatsachlich zu zahlende Gewerbesteuer beschrankt.

Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist nach & 35 Abs. 2 Satz 1 EStG der Betrag
des Gewerbesteuermessbetrags, die tatsachlich zu zahlende Gewerbesteuer und der auf die einzelnen
Mitunternehmer entfallende Anteil gesondert und einheitlich festzustellen. Der Anteil eines Mitunternehmers
richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunternehmerschaft nach MaRgabe des allgemeinen
Gewinnverteilungsschliissels; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berucksichtigen (& 35 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Fur die Ermittlung der Steuerermafigung nach & 35 Abs. 1 EStG sind die Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags, die Feststellung des Anteils an dem festzusetzenden Gewerbesteuermessbetrag nach

§ 35 Abs. 2 Satz 1 EStG und die Festsetzung der Gewerbesteuer Grundlagenbescheide (8 35 Abs. 3 Satz 2 EStG). Fir
die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuermessbetrags nach & 35 Abs. 2 EStG sind die Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags und die Festsetzung des anteiligen Gewerbesteuermessbetrags aus der Beteiligung an
einer Mitunternehmerschaft Grundlagenbescheide (§ 35 Abs. 3 Satz 3 EStG). Fir die Aufteilung und die Feststellung
der tatsachlich zu zahlenden Gewerbesteuer bei Mitunternehmerschaften im Sinne des & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG
gelten & 35 Abs. 2 und Abs. 3 EStG entsprechend (8§ 35 Abs. 4 EStG).

bb) Wie der BFH bereits entschieden hat, knupft die & 35 EStG zugrunde liegende gesetzgeberische Typisierung, die
Verteilung anhand des allgemeinen Gewinnverteilungsschlissels vorzunehmen (§ 35 Abs. 2 Satz 2 EStG),
mafigeblich an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft an. Schuldner der Gewerbesteuer ist gemaf’ & 5
Abs. 1 Satz 3 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) die (Personen-)Gesellschaft. Die Gewerbesteuer mindert folglich
den Gesamthandsgewinn der Personengesellschaft, der nach dem gesellschaftsvertraglich vereinbarten
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Gewinnverteilungsschliissel den Gesellschaftern zugewiesen wird. Insoweit trifft der Aufwand alle Gesellschafter
auf der Grundlage des gesellschaftsvertraglichen Gewinnverteilungsschlissels (BFH-Urteile vom 14.01.2016 -

IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBL Il 2016, 875, Rz 36; vom 14.01.2016 - IV R 48/12, Rz 31). In seinen Urteilen vom
14.01.2016 - IV R 5/14 (BFHE 253, 67, BStBL Il 2016, 875) und vom 14.01.2016 - IV R 48/12 hat der BFH aus der
Anknulpfung an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft gefolgert, dass der allgemeine
Gewinnverteilungsschlissel als Mastab der Aufteilung fur die Ermittlung der SteuerermafRigung fur den Zeitpunkt
der Entstehung der Gewerbesteuer am Ende des gewerbesteuerrechtlichen Erhebungszeitraums zu bestimmen sei.

cc) Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Fallkonstellationen betrafen kalenderjahrgleiche Wirtschaftsjahre. Nicht
zu entscheiden hatte der BFH bislang Uber den zeitlichen Bezugspunkt des Verteilungsmafstabs in & 35 Abs. 2
Satz 2 EStG in einem Fall wie dem Streitfall, der ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr betrifft.

Zu Recht hat das FG entschieden, dass unter Berlicksichtigung auch derartiger Falle letztlich nicht auf das Ende des
gewerbesteuerrechtlichen Erhebungszeitraums abzustellen ist, sondern auf das Ende des jeweiligen
Wirtschaftsjahrs. Mit dem FG geht der BFH daher nunmehr davon aus, dass zeitlicher Bezugspunkt des allgemeinen
Gewinnverteilungsschliissels als mafigeblicher Verteilungsmafistab in § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG stets das Ende des
Wirtschaftsjahrs ist, das der Ermittlung des Gewerbeertrags fir den jeweiligen Erhebungszeitraum zugrunde lag.
Dieser modifizierte Ansatz fiihrt in den Fallen eines kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahrs zu keinem anderen
Ergebnis als bisher, da hier das Ende des Wirtschaftsjahrs mit dem Ende des Erhebungszeitraums zusammenfallt
(Ende des Kalenderjahrs); er fuhrt aber zugleich auch fur vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahre zu einem
sachgerechten Ergebnis.

(1) Grundsatzlich sollen nur solche Gesellschafter die Ermafdigung nach & 35 EStG erhalten, deren Einkunfte
wirtschaftlich mit Gewerbesteuer belastet sind. Es entspricht allerdings dem typisierenden und damit auch von
Vereinfachungsgesichtspunkten getragenen gesetzgeberischen Konzept des & 35 EStG, den Anteil eines
Mitunternehmers am Gewerbesteuermessbetrag, der sich nach & 35 Abs. 2 Satz 2 EStG nach seinem Anteil am
Gewinn der Mitunternehmerschaft nach MaRRgabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlussels richtet, nicht
entsprechend der tatsachlichen Zugehdarigkeit des einzelnen Mitunternehmers, sondern typisierend auf einen
bestimmten Stichtag bezogen zu ermitteln (vgl. BFH-Urteil vom 14.01.2016 - IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBL I
2016, 875, Rz 34 ff.,, 52).

Eine Typisierung muss jedoch den typischen Fall als Leitbild wahlen (vgl. z.B. Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BVerfGE 168, 1, Rz 152). Der Stichtag fur die Anwendung
des allgemeinen Gewinnverteilungsschliissels muss danach so gewahlt sein, dass sowohl bei kalenderjahrgleichem
wie auch bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr jedenfalls eine teilweise Identitat und damit
ein teilweiser Gleichlauf besteht zwischen denjenigen Mitunternehmern, die den erwirtschafteten Gewinn
versteuern mussen, und denjenigen Mitunternehmern, die angesichts der Gewerbesteuerbelastung der Gesellschaft
eine Steuerermafdigung erhalten. Das ist bei einem Abstellen auf das Ende des Erhebungszeitraums bei einem vom
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr jedoch nicht der Fall. Dieser Stichtag steht zu dem abweichenden
Wirtschaftsjahr (und dessen Bilanzstichtag) in keinerlei Beziehung. Stellt man hingegen fiir die Bestimmung des
Anteils eines Mitunternehmers am Gewerbesteuermessbetrag stets auf den allgemeinen
Gewinnverteilungsschlissel am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs ab, erhalten zwar --als Folge der
stichtagsbezogenen Typisierung-- auch bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vor dessen
Ablauf ausgeschiedene Mitunternehmer keinen Anteil am Gewerbesteuermessbetrag zugeordnet. Ebenso wie im
Fall des kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahrs werden jedoch diejenigen Mitunternehmer bertcksichtigt, die am
Ende des Wirtschaftsjahrs an der Mitunternehmerschaft noch beteiligt waren und erst danach ausgeschieden sind.
Insoweit besteht in beiden Fallen jedenfalls Teilidentitat zwischen denjenigen Mitunternehmern, die den
erwirtschafteten Gewinn versteuern mussen, und denjenigen Mitunternehmern, die angesichts der
Gewerbesteuerbelastung der Gesellschaft eine Steuerermafigung erhalten.

(2) Auch die Systematik des Einkommensteuergesetzes und des Gewerbesteuergesetzes in Bezug auf abweichende
Wirtschaftsjahre spricht dafir, den zeitlichen Bezugspunkt des allgemeinen Gewinnverteilungsschlussels als
mafigeblichen Verteilungsmafistab in & 35 Abs. 2 Satz 2 EStG stets auf das Ende des Wirtschaftsjahrs zu bestimmen,
das der Ermittlung des Gewerbeertrags flr den jeweiligen Erhebungszeitraum zugrunde lag.

§ 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG bestimmt den "Gewinn der Mitunternehmerschaft’ zum mafigebenden
Ausgangspunkt fir die anteilige Zuordnung der Ermafdigung nach der angefallenen Gewerbesteuer auf die
Mitunternehmer. Dieser Gewinn einer Mitunternehmerschaft wird stets nach dem Wirtschaftsjahr ermittelt (§ 4a
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Abs. 1 Satz 1 EStG). Sowohl das Einkommensteuer- als auch das Gewerbesteuerrecht stellen zwar flr das Entstehen
der Steuer auf das Ende des Kalenderjahrs ab (§ 25 Abs. 1 EStG, §8 18, 14 Satz 2 GewStG). Das von einem
Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahr wird jedoch sowohl im Einkommensteuer- als auch im
Gewerbesteuerrecht nach Mafigabe seines Endes zugeordnet: Die im abweichenden Wirtschaftsjahr erzielten
Gewinne und Gewerbeertrage werden als in dem Kalenderjahr beziehungsweise Erhebungszeitraum bezogen
fingiert, in dem das Wirtschaftsjahr endet (& 4a Abs. 2 Nr. 2 EStG, § 10 Abs. 2 GewStG). Veranderungen bei dem
Gewinn oder dem Gewerbeertrag im Zeitraum zwischen dem Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs und dem
Ende des Kalenderjahrs werden hierbei dem nachsten Kalenderjahr beziehungsweise Erhebungszeitraum
zugewiesen.

Es fugt sich in diese gesetzliche Systematik der steuerlichen Berlicksichtigung der Gewinnermittlung bei einem
abweichenden Wirtschaftsjahr ein, wenn danach fur Zwecke des & 35 Abs. 2 Satz 2 EStG auf den
Gewinnverteilungsschliissel am Ende des (gegebenenfalls abweichenden) Wirtschaftsjahrs abgestellt wird.

(3) Fur ein Abstellen auf das Ende des Wirtschaftsjahrs spricht schliefilich auch eine in § 35 Abs. 3 Satz 3 EStG zum
Ausdruck kommende verfahrensrechtliche Verknupfung. Danach ist die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags
Grundlagenbescheid fir die Aufteilung desselben. Da es wegen der Bezugsfiktion des & 10 Abs. 2 GewStG fur die
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags auf die Verhaltnisse zum Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs
ankommt, ist es systemkonform, auch fur seine Aufteilung auf diesen Zeitpunkt abzustellen.

dd) Die hiergegen erhobenen Einwendungen des FA greifen nicht durch. So steht ein Mehraufwand fir die
Finanzverwaltung, der mit einer (erneuten) Anpassung der Datenverarbeitung fur den Fall der Ermafdigung bei
einem abweichenden Wirtschaftsjahr verbunden ist, der oben ausgefiihrten Fortentwicklung der Rechtsprechung
nicht entgegen. Im Rahmen der miindlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Vertreter des FA erklart, dass die
erforderliche Anpassung der Datenverarbeitung technisch machbar sei. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafir, dass
dieser Aufwand unverhaltnismafig sein konnte.

Wie die ErmaRigung zu ermitteln ist, wenn in einem Erhebungszeitraum zwei Wirtschaftsjahre enden (abweichendes
Wirtschaftsjahr mit anschlieBendem Rumpfwirtschaftsjahr durch Umstellung auf das kalenderjahrgleiche
Wirtschaftsjahr), hat der Senat im Streitfall nicht zu entscheiden.

ee) Waren danach fir die Aufteilung des Steuerermafiigungsbetrags der Steuermessbetrag sowie die tatsachlich zu
zahlende Gewerbesteuer auf diejenigen Gesellschafter zu verteilen, die zum Ende des abweichenden
Wirtschaftsjahrs am 30.06.2018 an der Klagerin beteiligt waren, hat das FG den angefochtenen
Feststellungsbescheid nach & 35 Abs. 2 EStG insoweit zutreffend dahin geandert, dass | und S nicht selbst als
Feststellungsbeteiligte, sondern in ihrer Funktion als Rechtsnachfolger des H zu erfassen sind. Da dies zwischen
den Beteiligten nicht in Streit steht, sieht der Senat insoweit von weiteren Ausfiihrungen ab.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus & 135 Abs. 2, § 139 Abs. 4 FGO. Die Beigeladenen haben keine Sachantrage
gestellt oder das Verfahren anderweitig wesentlich gefordert, so dass eine Erstattung ihrer auf3ergerichtlichen
Kosten nicht angezeigt ist.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 11. Marz 2025, IXR 17/24

Veriuerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher Ubertragung eines Grundstiicks
ECLI:DE:BFH:2025:U.110325.1XR17.24.0

BFH IX. Senat

EStG&§ 23 Abs 1 S1Nr1,EStG&§ 23 Abs1S 3, EStG § 23 Abs 3S 1, EStG § 23 Abs 3 S 4, EStG § 22 Nr 2, EStG VZ 2019

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht , 29. Mai 2024, Az: 3 K 36/24
Leitsatze

Im Fall der teilentgeltlichen Ubertragung von Wirtschaftsgiitern erfolgt fiir Zwecke der Ermittlung des Gewinns aus
einem privaten Veraufierungsgeschaft eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil
nach dem Verhaltnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des Ubertragenen Wirtschaftsguts. Dies gilt auch bei einem
unter den Anschaffungskosten liegenden Entgelt.

Tenor

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 29.05.2024 -3 K 36/24
aufgehoben.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Klager zu tragen.

Tatbestand

1  Die Beteiligten streiten dariiber, ob bei einer teilentgeltlichen Ubertragung im Rahmen des & 23 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) ein privates VerauRRerungsgeschaft vorliegt.

2 Der Klager und Revisionsbeklagte (Klager) erwarb im Jahr 2014 teilweise fremdfinanziert ein bebautes Grundstuick
fur 143.950 €. Das Grundstuck wurde vermietet.

3 Im Marz 2019 ubertrug der Klager die Immobilie auf seine Tochter. Das Bankdarlehen valutierte zu diesem
Zeitpunkt mit 115.000 €. Der Verkehrswert der Immobilie belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 210.000 €. Die Tochter
Ubernahm die Bankverbindlichkeit im Rahmen der Ubertragung und finanzierte diese neu. Der Klager leistete eine
Vorfalligkeitsentschadigung in Hohe von 4.000 €.

4 Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2019 erfasste der Beklagte und Revisionsklager (Finanzamt --FA--)
den Vorgang als privates VerduRerungsgeschift nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Die Ubertragung sei nach
MaRgabe des Verkehrswerts und der von der Tochter ubernommenen Verbindlichkeiten in einen unentgeltlichen
und einen entgeltlichen Vorgang aufzuteilen. Soweit die Ubertragung entgeltlich erfolgt sei, liege ein privates
VerauRerungsgeschaft vor.

5 Im Einzelnen ermittelte das FA den Gewinn aus dem privaten Veraufierungsgeschaft wie folgt:
Verkehrswert 210.000 € 100,00 %

Entgeltlicher Teil 115.000 € 54,76 %
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Unentgeltlicher Teil 95.000 € 45,24 %

Veraufderungserlos 115.000 €
./. Anschaffungskosten 143950 € x 54,76 % 78.828 €

+ Absetzung flr Abnutzung (AfA)

2014 bis 2019 12.185 € x 54,76 % 6.672 €
/. Vorfalligkeitsentschadigung 4.000 € x 54,76 % 2,191 €
= VerdufRerungsgewinn 40.653 €

Mit Einkommensteuerbescheid 2019 vom 03.03.2021 erfasste das FA Einkunfte aus einem privaten
VerauRerungsgeschaft in Hohe von 40.655 €. Am 06.05.2021 und 09.11.2021 erging jeweils ein aus nicht streitigen
Grunden geanderter Einkommensteuerbescheid 2019. Der gegen die Erfassung des privaten Veraufierungsgeschafts
eingelegte Einspruch blieb erfolglos.

Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit Urteil vom 29.05.2024 - 3 K 36/24 (Entscheidungen der Finanzgerichte
2024, 1586) statt. Teilentgeltliche Ubertragungen einer Immobilie unterhalb der historischen Anschaffungskosten
seien keine VerduRerungen im Sinne des & 23 EStG. Zwar fiihre die Ubernahme von Verbindlichkeiten durch den
Erwerber zu Anschaffungskosten. Im Wege der teleologischen Reduktion sei die teilentgeltliche Ubertragung im
Wege der vorweggenommenen Erbfolge aus dem Tatbestand des & 23 EStG auszuscheiden. Bei Ubertragungen
unter den historischen Anschaffungskosten komme es zu keinem realisierten Wertzuwachs, der der Besteuerung
zuganglich sei. Anderenfalls unterliege ein fiktiver steuerlicher Ertrag aus einem Vermodgenstransfer im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge ohne positiven Cashflow beim Ubertragenden der Ertragsteuer. Dem Kldger werde
ein Gewinn zugerechnet, ohne dass ihm entsprechende Mittel zugeflossen seien. Zugleich entstehe eine
Doppelbesteuerung des identischen Sachverhalts einerseits bei der Ertragsteuer nach § 23 EStG, andererseits nach
§ 7 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) als gemischte Schenkung. Auch im Wege einer
verfassungskonformen Auslegung des & 23 EStG seien keine Einklinfte aus privaten Verauerungsgeschaften zu
versteuern. Die verfassungsrechtliche Rechtsprechung stehe einer Besteuerung nur fiktiver Einklinfte entgegen.

Mit seiner Revision tragt das FA vor: Die angefochtene Entscheidung stehe in Widerspruch zum Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12.12.2023 - IX R 15/23. Im Fall der teilentgeltlichen Ubertragung von
Wirtschaftsgltern des Privatvermdgens sei eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll
unentgeltlichen Teil nach dem Verhaltnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des Wirtschaftsguts vorzunehmen.
Die Anschaffungskosten seien entsprechend der Entgeltlichkeitsquote aufzuteilen. Die Befreiung von einer
Verbindlichkeit sei als Gegenleistung beziehungsweise Entgelt anerkannt. Insoweit liege auch ein Wertzuwachs vor,
der die steuerliche Leistungsfahigkeit erhohe. Die vom FG angewandte modifizierte Trennungstheorie widerspreche
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 23 Abs. 1 Satz 3 und & 23 Abs. 3 Satz 1 EStG. In Hohe der ubernommenen Verbindlichkeit
liege ein VerduRerungspreis vor, im Ubrigen sei die Ubertragung unentgeltlich gewesen. Die VerduRerung an einen
nahen Angehdrigen zu einem geringeren Preis als dem Verkehrswert erfolge in der Regel aus personlichen Griinden,
weil ein Teil der Immobilie schenkweise Ubergehen solle. Der Klager habe die Immobilie nicht voll unentgeltlich
zuwenden wollen. Eine Doppelbesteuerung mit Einkommensteuer und Schenkungsteuer liege nicht vor.

Das FA beantragt sinngemaf,
das Urteil des FG vom 29.05.2024 - 3 K 36/24 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der Klager beantragt sinngemaf,
die Revision zurtickzuweisen.

Der Klager halt daran fest, dass in Fallen, in denen der VeraufRerungserlos unterhalb der historischen
Anschaffungskosten liege, kein Wertzuwachs und damit kein VerdauRerungsgewinn erzielt werde. Sein Vermdgen
habe sich nicht erhéht, sondern --wenn man auf den Verkehrswert abstelle-- um 210.000 € ./. 115.000 € = 95.000 €
vermindert. Fiktive, nicht realisierte Gewinne konnten nicht der Besteuerung unterfallen. Die Frage, ob die strenge
oder die modifizierte Trennungstheorie anzuwenden sei, stelle sich nur, wenn der Veraufierungserlos oberhalb der
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Die Revision ist begriindet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).

Das FG hat rechtsfehlerhaft das Vorliegen eines Gewinns aus einem privaten Verauferungsgeschaft im Sinne des
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verneint und damit Bundesrecht verletzt (dazu unter 1. und 2.). Das Urteil ist daher
aufzuheben und die Klage abzuweisen (dazu unter 3.).

1. Infolge der Ubertragung des Grundstiicks hat der Klager im Streitjahr ein privates VerduRerungsgeschaft nach
§ 22 Nr. 2i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG getatigt.

a) Nach & 22 Nr. 2 EStG zahlen zu den sonstigen Einkunften (&8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkiinfte aus
privaten Veraufierungsgeschdften im Sinne des § 23 EStG. Dazu gehdren gemaf § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
VerauRerungsgeschafte bei Grundstiicken und Rechten, die den Vorschriften des biirgerlichen Rechts tber
Grundstiicke unterliegen (zum Beispiel Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veraufierung nicht mehr als zehn Jahre betragt. Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem
Einzelrechtsnachfolger nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG die Anschaffung oder die Uberfiihrung des Wirtschaftsguts in
das Privatvermdgen durch den Rechtsvorganger zuzurechnen.

Als Anschaffung und VerduRerung werden im Regelfall der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche Ubertragung
eines Wirtschaftsguts auf eine andere Person aufgefasst (vgl. Senatsurteile vom 06.09.2016 - IX R 45/14, BFHE 255,
162, BStBL 11 2018, 329, Rz 20 und vom 23.07.2019 - IX R 28/18, BFHE 265, 258, BStBL I1 2019, 701, Rz 18, m.w.N.).
Die Ubernahme von Schulden beim Erwerb eines Wirtschaftsguts stellt eine entgeltliche Gegenleistung dar. Es liegt
in Hohe der Schuldibernahme ein Entgelt vor (vgl. Senatsurteil vom 03.09.2019 - IX R 8/18, BFHE 266, 173, BStBL I
2020, 122, Rz 14, m.w.N.; Hentschel in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 23 EStG Rz 231; Wernsmann in
Kirchhof/S6hn/Mellinghoff --KSM--, EStG, § 23 Rz B 72).

b) Der Klager hat ein im Jahr 2014 angeschafftes Grundstiick im Marz 2019 und damit innerhalb der Zehnjahresfrist
des & 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verduRert. Mit der Ubernahme der mit dem Grundstiick zusammenhédngenden
Verbindlichkeit seitens der Tochter und der damit verbundenen Schuldfreistellung hat der Kldger auch ein Entgelt
in Hohe von 115.000 € erzielt. Er hat damit das Grundstuck (teil-)entgeltlich an seine Tochter veraufiert.

2. Dem Kldger ist im Streitjahr auch ein Gewinn aus einem privaten Verauferungsgeschaft entstanden.

a) Nach & 23 Abs. 3 Satz 1 EStG ist der Gewinn oder Verlust aus Veraufserungsgeschaften im Sinne des § 23 Abs. 1
EStG der Unterschied zwischen Veraufierungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
den Werbungskosten andererseits. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um AfA, erhohte
Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung der Einkinfte im Sinne des & 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 bis 7 EStG abgezogen worden sind (§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG). Im Fall des unentgeltlichen Erwerbs Ubernimmt
der Einzelrechtsnachfolger die (historischen) Anschaffungskosten des Rechtsvorgangers. Ein Gewinn oder Verlust
entsteht insoweit nicht.

b) Im Fall der teilentgeltlichen Ubertragung von Wirtschaftsgiitern des Privatvermdgens erfolgt nach der standigen
Rechtsprechung flr einkommensteuerliche Zwecke eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll
unentgeltlichen Teil nach dem Verhaltnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des Ubertragenen Wirtschaftsguts
(vgl. u.a. BFH-Urteile vom 17.07.1980 - IV R 15/76, BFHE 131, 329, BStBL 11 1981, 11; vom 14.06.2005 - VIII R 37/03,
juris, unter 11.2.d; vom 10.11.1998 - VIII R 28/97, BFH/NV 1999, 616, unter Il.1.b am Ende und Senatsurteil vom
12.12.2023 - IXR 15/23, Rz 21). Die Anschaffungskosten werden sodann entsprechend der "Entgeltlichkeitsquote”
aufgeteilt.

Diese Grundsatze gelten auch fiir teilentgeltliche Ubertragungen in den Fillen des § 23 EStG (vgl. Senatsurteile
vom 29.06.2011 - IX R 63/10, BFHE 234, 182, BStBL Il 2011, 873, Rz 16 und vom 12.12.2023 - IX R 15/23, Rz 22;
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ahnlich bereits Senatsurteile vom 22.09.1987 - IX R 15/84, BFHE 151, 143, BStBL Il 1988, 250, unter 2. und vom
20.04.2004 - IX R 5/02, BFHE 206, 110, BStBL I 2004, 987).

c) Diese Aufteilung entspricht dem Gesetzeswortlaut. Denn die Regelungen in § 23 Abs. 1 Satz 1 EStG einerseits und
§ 23 Abs. 1 Satz 3 EStG andererseits gehen ausdrucklich von einer Unterscheidung zwischen voll entgeltlicher und
voll unentgeltlicher Ubertragung aus. Nur der voll entgeltliche Teil ist im Sinne des & 23 Abs. 1 Satz 1 EStG
verduRert, der voll unentgeltliche Teil der Ubertragung ist es mangels VerduRerungspreises nicht. Die daraus
folgende Aufteilung in einen voll entgeltlich und einen voll unentgeltlich Gbertragenen Teil ist keine Besteuerung
eines fiktiven Sachverhalts, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Beschreibung der Rechtsfolgen, die das Gesetz an
den tatsachlich verwirklichten Sachverhalt knlpft (so in Bezug auf & 17 EStG Senatsurteil vom 12.12.2023 -

IX R 15/23, Rz 22 f.). Daher kann sich der Klager nicht darauf berufen, er habe mit der Ubernahme der
Verbindlichkeiten durch seine Tochter im Ergebnis weniger erhalten als seine historischen Anschaffungskosten.
Denn bezogen auf den entgeltlichen Teil der Ubertragung von 54,76 % stehen seinen anteiligen
Anschaffungskosten in Hohe von 78.828 € ein Entgelt in Hohe von 115.000 € gegenuber. Der Klager hat mithin
bezogen auf den entgeltlichen Teil einen Wertzuwachs erzielt.

d) Das Schrifttum schlief3t sich dieser Auffassung fast ausschliefslich an (HHR/Hentschel, § 23 EStG Rz 231, 236;
Kube in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., & 23 Rz 11; BeckOK EStG/Trossen, 20. Ed. 01.11.2024, EStG & 23 Rz 238;
Brandis/Heuermann/Ratschow, § 23 EStG Rz 156; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl,, § 23 Rz 38; Schmidt/Kulosa,
EStG, 43. Aufl,, & 6 Rz 793; KKB/Bauml/Miiller, & 23 EStG, 10. Aufl., Rz 233; Grondorf in Bordewin/Brandt, & 23 EStG
Rz 90; Wernsmann in KSM, EStG, § 23 Rz B 67; T. Carlé in Korn, § 23 EStG Rz 65; Leister in Lippross/Seibel,
Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 06.2024, & 23 EStG Rz 52 f.; Merker in EStG - eKomm, & 23 EStG Rz 50, Stand:
10.01.2025; Wunderlich in Kappler/Kappler, Die vorweggenommene Erbfolge, 2. Aufl. 2023, Rz 1002; Gunther,
Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2021, 970, 972 f.; Vees, Deutsches Steuerrecht 2013, 681, 682; Heuermann, Der
Betrieb 2013, 1328, 1329; Wiesmann, Hochstrichterliche Finanzrechtsprechung 2024, 625; Koster, DStZ 2024, 389;
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 05.10.2000, BStBL | 2000, 1383, Rz 30; a.A. Demuth, Der
Ertragsteuerberater 2012, 457, 459; Strahl, Finanz-Rundschau 2013, 322, 325 f.).

Die Verlangerung der Spekulationsfrist in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auf zehn Jahre vermag an diesem Ergebnis
nichts zu andern. Mit der infolge des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24.03.1999 (BGBL | 1999,
402) verlangerten Frist von zehn Jahren wollte der Gesetzgeber an dem Grundsatz, dass Wertsteigerungen an
Wirtschaftsgltern des Privatvermdgens grundsatzlich nicht steuerbar sind, nichts andern. Ebenso hat er nicht zu
erkennen gegeben, an der bisherigen Handhabung teilentgeltlicher Ubertragungen Anderungen vornehmen zu
wollen (vgl. BTDrucks 14/23, S. 179 f.).

e) Fir die teilentgeltliche Ubertragung von Wirtschaftsgiitern des Betriebsvermdgens unter Beteiligung von
Mitunternehmerschaften (8 6 Abs. 5 Satz 3 EStG) ist zwar umstritten, ob eine Aufteilung des Vorgangs in einen
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil zu erfolgen hat, der Buchwert des ubertragenen Wirtschaftsguts
jedoch bis zur Hohe des Entgelts dem entgeltlichen Teil und im Ubrigen dem unentgeltlichen Teil zuzuordnen ist
(Uberblick vgl. BFH-Beschluss vom 19.03.2014 - X R 28/12, BFHE 245, 164, BStBL Il 2014, 629). Die Anwendung
dieser sogenannten modifizierten Trennungstheorie scheidet aber auf im Privatvermogen befindliche
Wirtschaftsglter aus (vgl. dazu Senatsurteil vom 12.12.2023 - IX R 15/23, Rz 26 ff., mit weiteren Ausfiihrungen zur
Streitfrage).

f) Zwar bezog sich die Senatsentscheidung vom 12.12.2023 - IX R 15/23 auf den Fall, dass der VeraufRerungspreis
uber den historischen Anschaffungskosten lag. Die in der Senatsentscheidung vom 12.12.2023 - IX R 15/23 unter
Rz 31 angefuhrten Bedenken hinsichtlich einer Anwendung der modifizierten Trennungstheorie gelten jedoch in
gleicher Weise fiir den hier vorliegenden Sachverhalt, bei dem die Ubernahme der Verbindlichkeiten durch die
Tochter als Rechtsnachfolgerin unter den historischen Anschaffungskosten des Klagers als Rechtsvorganger liegt.
Auch im Bereich des § 23 EStG bestehen keine Anhaltspunkte dafir, im Fall einer gemischten Schenkung (kiinstlich)
steuerrechtlich relevante Verluste zu erzeugen. Nach der modifizierten Trennungstheorie wirde zwar kein Verlust
entstehen, weil dem entgeltlichen Teil nur die (gegebenenfalls um die AfA bereinigten) Anschaffungskosten bis zur
Hohe des Entgelts zugeordnet wiirden und im Ubrigen dem unentgeltlichen Teil. Ein VerduRerungsverlust entstiinde
allenfalls in Hohe der zu berlcksichtigenden VerauRerungskosten. Allerdings widerspricht dies § 23 Abs. 1 Satz 3
EStG, wonach bei einem unentgeltlichen Erwerb die Anschaffungskosten des Rechtsvorgangers mafigeblich sind.
Ferner blieben Steigerungen des Verkehrswerts vom historischen Anschaffungszeitpunkt bis zum mafigeblichen
Stichtag der Ubertragung génzlich unberiicksichtigt.
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Zudem wiirde sich die Minderung der Anschaffungskosten durch die AfA nach & 23 Abs. 3 Satz 4 EStG
gewinnerhohend erst bei einer Weiterveraufierung durch den Einzelrechtsnachfolger auswirken. Nutzt dieser die
Immobilie selbst im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG zu eigenen Wohnzwecken, wirkte sich die
Korrektur um die abgezogenen AfA-Betrage im Ergebnis nicht aus.

g) Auch die ubrigen vom Klager und vom FG angefiihrten Gesichtspunkte fihren zu keinem abweichenden Ergebnis.

aa) Soweit das FG auf die Doppelbesteuerung mit Einkommensteuer und Erbschaftsteuer hinweist, fehlt es an
Feststellungen, ob und in welcher HOohe die streitige Immobilienubertragung Uberhaupt zu einer Belastung mit
Schenkungsteuer gefiihrt hat. Selbst wenn dies aufgrund von spateren Ubertragungen innerhalb der Frist des § 14
ErbStG noch der Fall sein sollte, fehlte es im Streitfall an einer solchen Doppelbesteuerung. Im Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuerrecht gilt die Ubernahme von Verbindlichkeiten als entgeltlicher Vorgang, und die (ibernommene
Verbindlichkeit wird vom steuerpflichtigen Erwerb abgezogen (vgl. R E 7.4 Abs. 1 Satz 2 der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2020). Soweit die Ubertragung entgeltlich erfolgt, unterliegt der Vermogensanfall nach § 1 Nr. 2, § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG mangels Bereicherung daher nicht der Besteuerung. In die schenkungsteuerliche
Bemessungsgrundlage geht im Ergebnis nur der unentgeltliche Teil des Rechtsgeschafts ein. Mit Einkommensteuer
aufgrund der Einordnung als privates VerauRerungsgeschaft wird hingegen nur der entgeltliche Teil des
Rechtsgeschafts besteuert.

bb) Die vom FG angefuhrte teleologische Reduktion der Vorschrift des & 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (vgl. zur
teleologischen Reduktion u.a. BFH-Urteile vom 09.03.2023 - IV R 11/20, BFHE 279, 531, BStBL Il 2023, 830, Rz 29
und vom 08.05.2024 - VIII R 28/20, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, Rz 55) kann schon deshalb nicht zur
Anwendung kommen, weil es an Anhaltspunkten fehlt, dass eine verdeckte oder planwidrige Regelungsliicke des
Gesetzgebers vorliegt. Anhaltspunkte dafir, dass & 23 EStG nur fur vollentgeltliche Rechtsgeschafte gelten soll,
finden sich nicht. Vielmehr sind sowohl der entgeltliche Erwerb (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3 EStG) als
auch der unentgeltliche Erwerb (&8 23 Abs. 1 Satz 3 EStG) im Gesetz ausdrucklich geregelt.

cc) Eine verfassungskonforme Auslegung dieser Vorschriften aufgrund einer moglichen Verletzung von Art. 3 Abs. 1
oder Art. 14 Abs. 1 des Grundgesetzes kommt nicht in Betracht. Unbeschadet der Frage, ob der Streitfall iberhaupt
Anhaltspunkte fiir eine doppelte Belastung mit Schenkungsteuer und Einkommensteuer hergibt, ist zu
berlicksichtigen, dass der Gesetzgeber eine gleichzeitige Belastung mit diesen beiden Steuerarten einschliefslich
der damit verbundenen Harten grundsatzlich in Kauf genommen hat (vgl. BFH-Urteil vom 25.06.2021 - I R 31/19,
BFHE 275, 240, BStBL 11 2022, 497, Rz 31, m.w.N.). Auch seitens des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ist eine
kumulative Belastung mit Erbschaftsteuer und Einkommensteuer nicht beanstandet worden (vgl. BVerfG-Beschluss
vom 07.04.2015 - 1 BvR 1432/10, Rz 11 ff.).

dd) Schliefilich spielt keine Rolle, dass der Klager und seine Tochter von einer insgesamt unentgeltlichen
Ubertragung ausgegangen sind. Fiir die Besteuerung nach & 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist auf die objektiv
verwirklichten Besteuerungsmerkmale abzustellen. Subjektive Erwagungen wie zum Beispiel eine Spekulations-
oder Uberschusserzielungsabsicht sind unerheblich (vgl. u.a. HHR/Hentschel, & 23 EStG Rz 81 f.; Kube in
Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 23 Rz 1; BeckOK EStG/Trossen, 20. Ed. 01.11.2024, EStG & 23 Rz 108, 121;
Brandis/Heuermann/Ratschow & 23 EStG Rz 17; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 23 Rz 2).

h) Das FG ist bei der Ermittlung der Einkiinfte aus einem privaten Verauferungsgeschaft von anderen
Rechtsgrundsatzen ausgegangen. Sein Urteil kann deshalb keinen Bestand haben und ist aufzuheben. Vielmehr ist
unter Anwendung der dargestellten Grundsatze der Veraufierungsgewinn nach & 23 Abs. 3 EStG zu ermitteln, indem
dem anteiligen Verdauferungspreis die anteiligen Anschaffungskosten, bereinigt um die anteiligen AfA nach & 23
Abs. 3 Satz 4 EStG, gegenuberzustellen sind. Der Abzug der Veraufierungskosten erfolgt ebenfalls lediglich in Hohe
der Entgeltlichkeitsquote. Daraus ergibt sich zutreffend der vom FA angesetzte steuerbare Verauerungsgewinn in
Hohe von 40.655 €.

3. Die Sache ist spruchreif. Der an die Stelle der angefochtenen Einkommensteuerbescheide 2019 vom 03.03.2021
und 06.05.2021 getretene Einkommensteuerbescheid vom 09.11.2021 erfasst die Einklinfte aus dem privaten
VerauRerungsgeschaft des Klagers. Die Klage ist abzuweisen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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Finanzgericht Koln

4. Senat

Beschluss

4V 444/25
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Rechtskraft: rechtskraftig
Tenor:
Der Bescheid Uber Aussetzungszinsen zur Einkommensteuer 2017
bis 2019 sowie zum Solidaritatszuschlag zur Einkommensteuer
2017 bis 2019 vom 07.01.2025 wird bis einen Monat nach
Entscheidung tUber den anhangigen Einspruch i.H.v. ... € von der
Vollziehung ausgesetzt.
Die Kosten des Verfahrens tragt der Antragsgegner.
Die Beschwerde wird zugelassen.
Grinde:
l. 1
Die Beteiligten streiten tiber die Aussetzung der Vollziehung (AdV) von Aussetzungszinsen. 2
Die Antragsteller hatten sich mit Einspriichen gegen aufgrund einer Betriebsprifung 3

ergangene Anderungsbescheide zur Einkommensteuer 2017 bis 2019 (Bescheide vom
03.01.2023) gewandt. Zudem hatten sie beim Antragsgegner AdV beantragt, die dieser
zunachst mit Verfugungen vom 01.02.2023 abgelehnt hatte. Nachdem die Antragsteller
hinsichtlich der Einkommensteuer 2017 bis 2019 einen gerichtlichen Antrag auf AdV gestellt
hatten, welcher beim beschlieRenden Gericht unter dem Az. 4V .../23 gefuhrt wurde,
verstandigten sich die Beteiligten schlussendlich auf eine AdV der Einkommensteuer 2017
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bis 2019 und des zugehdrigen Solidaritatszuschlags (gegen Sicherheitsleistung).

Hinsichtlich der Einkommensteuer 2017 bis 2019 wurde eine tatsachliche Verstandigung 4
erzielt, auf deren Grundlage am 14.10.2024 Anderungsbescheide durch den Antragsgegner
erlassen wurden. Die danach zu zahlenden Steuerbetrédge wurden Mitte November 2024
beglichen.

Mit Bescheid vom 07.01.2025 setzte der Antragsgegner flr den Zeitraum 06.02.2023 bis 5
Mitte November 2024 (= 21 Monate) Aussetzungszinsen zur Einkommensteuer und dem
zugehdrigen Solidaritatszuschlag 2017 bis 2019 in einer Gesamthdhe von ... € fest, wobei er

einen Zinssatz in Hohe von 0,5 % fir jeden Monat zu Grunde legte.

Die Antragsteller legten hiergegen form- und fristgerecht Einspruch ein und wandten sich 6
gegen die Hohe der Aussetzungszinsen. Zudem wurde das Ruhen des Verfahrens gemal3 8

363 Abs. 2 Satz 1 AO bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts tber den
Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs -BFH- vom 08.05.2024 VIII R 9/23 angereqgt.

Gleichzeitig beantragten sie eine AdV der Aussetzungszinsen i.H.v. ... €. Mit Verweis auf den

o.a. Vorlagebeschluss berechneten die Antragsteller fir Aussetzungszwecke

Aussetzungszinsen mit einem Zinssatz in Hohe von 0,15 % pro Monat. Der so von ihnen
errechnete Betrag i.H.v. ... € wurde durch die Antragsteller gezahlt.

Der Antragsgegner erwiderte mit Schreiben vom 24.02.2025, dass sich die Vorlage des BFH 7
an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nur auf den Zeitraum 01.01.2019 bis 15.04.2021
erstrecke, der Verzinsungszeitraum im vorliegenden Fall aber erst am 06.02.2023 begonnen

habe. Zudem sei spatestens nach dem 31.12.2022 aufgrund des ansteigenden Zinsniveaus

nicht mehr von einer Niedrigzinsphase auszugehen (Verweis auf BFH, Vorlagebeschluss vom
08.05.2024 VIII R 9/23, Rn. 108, juris). Der Antrag, das Einspruchsverfahren ruhen zu lassen,
wurde abgelehnt, ebenso der Antrag auf AdV.

Mit dem vorliegenden Antrag begehren die Antragsteller weiterhin eine AdV der 8
Aussetzungszinsen i.H.v. ... €.

Die Antragsteller sind der Ansicht, dass der Antragsgegner verkenne, dass der BFH in 9
seinem Vorlagebeschluss nicht alleine auf die Niedrigzinsphase abgestellt, sondern auch und
insbesondere auf die Zinssatzspreizung zwischen den Aussetzungs- und den
Nachzahlungszinsen hingewiesen habe. Letztere gélten nach § 233a AO uneingeschréankt ab
dem 01.01.2019 und damit auch fur den streitgegenstandlichen Zeitraum. Es sei daher zu
erwarten, dass das BVerfG im Hinblick auf die ansonsten gegebene Ungleichbehandlung,
den Zinssatz fur Aussetzungszinsen entsprechend dem Zeitraum in § 233a AO fur
verfassungswidrig erklare. Dartiber hinaus habe der BFH in seinem Beschluss vom
24.10.2024 VI B 35/24 (AdV) die AdV vom 01.01.2019 bis zum Ende des in dem Verfahren
streitigen Zinszeitraums (dort 27.03.2023) gewahrt (Hinweis auf Rn. 24 des verdffentlichten
Beschlusses). Damit sei AdV Uber den 31.12.2022 hinaus gewahrt worden und somit fur
einen Zeitraum, der sich mit demjenigen aus dem hiesigen Verfahren tberschneide.

In der Entscheidung des BFH sei zudem Bezug genommen worden auf den Beschluss des 10
BFH, mit dem der BFH dem BVerfG die Frage zur Entscheidung vorgelegt habe, ob § 237

1.V.m. 8 238 Abs. 1 Satz 1 AO hinsichtlich der Zinshéhe mit dem Grundgesetz vereinbar sei
(BFH-Beschluss vom 08.05.2024, VIl R 9/23). Es sei betont worden, dass die vom BFH
angefuhrten Argumente im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit der Zinshdohe
(Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Nachzahlungszinsen gemal 8§ 233a AO in Hohe

von nur noch 0,15 % pro Monat) zeitlich Gber die Zinsfestsetzung bis zum 15.04.2021





hinausziele und zwar auch unabhangig von der Frage, zu welchem Zeitpunkt genau die
Niedrigzinsphase geendet habe (Verweis auf Rn. 24 des Beschlusses).

Zwischenzeitlich hatten diverse Finanzgerichte — u.a. das FG Munchen, Beschluss vom
24.06.2024 7 V 11/24 — ernstliche Zweifel an der Verfassungsmafigkeit der Hohe der
Aussetzungszinsen geaul3ert. Auch der 10. Senat des Finanzgerichts Kdln habe in einem
Parallelverfahren die Vollziehung des Bescheids tber die Aussetzungszinsen ohne
Sicherheitsleistung insoweit ausgesetzt, als Zinsen Uber den Zinssatz von 0,15 % pro Monat
hinaus festgesetzt wurden (Verweis auf rechtskraftigen Beschluss vom 10.03.2025, 10 V
...125, nicht vero6ffentlicht).

Die Antragsteller beantragen,

die Vollziehung des Bescheids Uber die Festsetzung von Aussetzungszinsen vom 07.01.2025
in HOhe von ... € auszusetzen.

Der Antragsgegner beantragt,
den Antrag abzulehnen.

Der Antragsgegner verweist auf seine vorgerichtlichen Ausfiihrungen. Nach der
Verwaltungsauffassung sei davon auszugehen, dass auch unter Berticksichtigung der
Grundsatze des BFH-Beschlusses vom 24.10.2024 VI B 35/24 fur nach dem 31.12.2022
beginnende Zinszeitrdume keine AdV zu gewahren sei, weil keine Niedrigzinsphase mehr
bestanden habe.

Das Gericht hat unter Hinweis darauf, dass nach der hochstrichterlichen Rechtsprechung fur
die Gewahrung einer Aussetzung der Vollziehung die ernstlichen Zweifel nicht Gberwiegen
mussen, beim Antragsgegner angefragt, ob vor diesem Hintergrund AdV durch das FA
gewahrt werde. Dieser hat mitgeteilt, dass weiterhin nach der Verwaltungsauffassung keine
AdV fur Zinszeitraume nach dem 31.12.2022 zu gewéhren sei.

I
Der Antrag ist begrindet.

Nach 8§ 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann das
Finanzgericht die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsakts aussetzen, wenn
ernstliche Zweifel an dessen RechtméaRigkeit bestehen oder seine Vollziehung fir den
Betroffenen eine unbillige, nicht durch Uberwiegende o6ffentliche Interessen gebotene Harte
zur Folge hatte. Ernstliche Zweifel im Sinne von 8§ 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann
vor, wenn bei summarischer Prifung des angefochtenen Bescheids neben fir seine
RechtmaRigkeit sprechenden Umstanden gewichtige Grinde zutage treten, die
Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in
der Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (standige Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs — BFH — seit dem Beschluss vom 10.02.1967 11l B 9/66, BFHE 87, 447,
BStBI 111 1967, 182). Ernstliche Zweifel kbnnen auch verfassungsrechtliche Zweifel
hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrundeliegenden Norm sein. Zur
Gewahrung der Aussetzung der Vollziehung (AdV) ist es nicht erforderlich, dass die fur die
Rechtswidrigkeit sprechenden Griunde im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit Gberwiegen.
Fur die Bejahung ernstlicher Zweifel reicht es vielmehr aus, wenn die streitige Rechtsfrage
hdchstrichterlich noch nicht entschieden wurde und (z.B. im Schrifttum, in der
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Rechtsprechung der Finanzgerichte und von der Finanzverwaltung) unterschiedliche
Auffassungen vertreten werden (BFH-Beschluss vom 16.05.2019 XI B 13/19, BFHE 264, 521,
BStBI Il 2021, 950, Rn. 15 mit Verweis auf BFH-Beschliisse vom 29.07.2009 XI B 24/09,
BFHE 226, 449, BFH/NV 2009, 1567, Rz 22; vom 26.04.2010 V B 3/10, BFH/NV 2010, 1664,
Rz 20).

Bei Zugrundelegung dieser vom beschlieRenden Senat in standiger Rechtsprechung zur
Anwendung gebrachten Grundsétze bestehen im Streitfall bei summarischer Prufung fur
Aussetzungszwecke hinreichende Zweifel an der Rechtmaligkeit der Bescheide Uber
Aussetzungszinsen, soweit diese ... € (0,15 % pro Monat fur 21 Monate = 3,15 %)
uberschreiten. Diese erstrecken sich auf den der Berechnung der festgesetzten
Aussetzungszinsen (8 237 der Abgabenordnung — AO) im streitgegenstandlichen Bescheid
vom 07.01.2025 zugrunde gelegten Zinssatz von 0,5 % je Verzinsungsmonat (8§ 238 Abs. 1
Satz 1 AO).

1. Gemal § 233a Satz 1i.V.m. 8 237 Abs. 1 Satz 1 AO ist ein geschuldeter Betrag,
hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts ausgesetzt wurde,
u.a. dann zu verzinsen, soweit ein Einspruch gegen einen Steuerbescheid endgiiltig keinen
Erfolg gehabt hat. Aussetzungszinsen werden erhoben ab dem Tag, an dem die Wirkung der
AdV beginnt (§ 237 Abs. 2 Satz 2 AO) bis zum Tag, an dem die AdV endet (8 237 Abs. 2
Satz 1 AO). Die Zinsen betragen gemal § 238 Abs. 1 Satz 1 AO fir jeden Monat 0,5 %.
Abweichend hiervon betragen die Zinsen in den Féllen des § 233a AO ab dem 01.01.2019
0,15 % mtl., bzw. 1,8 % jahrlich (8 238 Abs. 1a AO eingefugt durch das Zweite Gesetz zur
Anderung der AO und des Einfiihrungsgesetzes zur AO vom 12.07.2022, BGBI | 2022, 1142;
zu Anwendbarkeit vgl. Art. 97 § 15 Abs. 14 AO-Einfuhrungsgesetz — EGAO).

2. Vorliegend ist im Zusammenhang mit der AdV der Einkommensteuer 2017 bis 2019 und
des zugehorigen Solidaritatszuschlags der Tatbestand des § 237 Abs. 1 Satz 1 AO unstreitig
erfullt. Hiergegen werden von den Antragstellern auch keine Einwendungen geltend gemacht.
Bei summarischer Prifung ist auch die Berechnung des festzusetzenden Zinsbetrags im
angefochtenen Zinsbescheid zutreffend durch den Antragsgegner erfolgt. Nach der geltenden
Rechtslage wurde der Berechnung der Zinsen nach § 237 AO der in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
bestimmte Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt, wie dies vom Wortlaut der
Vorschrift vorgesehen ist.

Gegen den Ansatz eines Zinssatzes von 0,5 % pro Monat bestehen jedoch bei summarischer
Prufung unter Beriicksichtigung der verfassungsrechtlichen und finanzgerichtlichen
Rechtsprechung sowie des Vorbringens der Beteiligten hinreichende ernstliche Zweifel.

a. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 08.07.2021 (1 BvR
2237114, BVerfGE 158, 282) ist § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO nicht mehr mit Art. 3
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) vereinbar, soweit der Zinsberechnung fur
Verzinsungszeitraume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt
wurde. Nachdem das BVerfG dennoch die Fortgeltung des bisherigen Rechts bis
einschliellich in das Jahr 2018 fallender Verzinsungszeitraume angeordnet hatte, traf der
Gesetzgeber fur den Verzinsungstatbestand des § 233a AO in 8 238 Abs. 1a AO ab
01.01.2019 eine Neuregelung. Zinsen betragen abweichend von § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab
diesem Zeitpunkt fur eine Verzinsung nach § 233a AO 0,15 % fiur jeden Monat, das heif3t 1,8
% flr jedes Jahr.

Der VIIl. Senat des BFH hat dem BVerfG mit Beschluss vom 08.05.2024 VIII R 9/23 die
Frage in der Folge zur Entscheidung vorgelegt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO seit
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dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar ist, als
der Zinsberechnung fur die Zinsen bei AdV ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde
gelegt wird. Dabei hat der VIII. Senat des BFH ausgefihrt, dass seit dem 01.01.2019
Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden, weil sie die Steuer nach AdV des Verwaltungsakts
nicht bezahlt haben, und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen entrichten missen, well
ihre Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag (8 233a Abs. 3 AO) gefuhrt hat und sie
die materiell-rechtlich von Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst spater zahlen mussen,
ungleich behandelt wirden. Die Zinsen bei AdV betriigen 0,5 % pro Monat.
Nachzahlungszinsen wirden dagegen seit dem 01.01.2019 mit einem Zinssatz von lediglich
0,15 % fur jeden Monat berechnet. Der BFH hat die Ansicht vertreten, dass diese
Ungleichbehandlung (Zinssatzspreizung) verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt sei (BFH,
Vorlagebeschluss vom 08.05.2024 VIII R 9/23, juris Rn. 70). In der Folge hat der VI. Senat
des BFH in einem Beschwerdeverfahren unter Bezugnahme auf den vorgenannten
Vorlagebeschluss AdV im Umfang der Differenz zwischen den Zinssatzen bei AdV-Zinsen
und Nachzahlungszinsen und damit in Héhe von 0,35 % fur jeden Monat gewahrt (BFH-
Beschluss vom 24.10.2024 VI B 35/24(AdV), BFH/NV 2025, 139 Rn. 24). Der BFH hat in dem
vorgenannten Beschluss ausgefiihrt, dass die vom VIII. Senat des BFH angefiihrten
Argumente betreffend die Verfassungswidrigkeit der Zinshéhe im Hinblick auf die gesetzliche
Spreizung der Zinssatze bei AdV-Zinsen und Nachzahlungszinsen (unabhangig von der
Frage, zu welchem Zeitpunkt genau die Niedrigzinsphase geendet habe) zeitlich Gber den
dort maRRgeblichen Zeitraum der Zinsfestsetzung bis zum 15.04.2021 hinaus gelten. Er hat im
dortigen Verfahren AdV vom 01.01.2019 bis zum Ende des streitigen Zinszeitraums
(27.03.2023) — und damit auch AdV fiur den Zeitraum Januar bis Marz 2023 gewahrt, der
nach dem vom FA angenommenen Ende der Niedrigzinsphase (01.01.2023) liegt. Nach
seiner Auffassung bestehe bei der seit dem 01.01.2019 geltenden Anderung des § 238 Abs.
2 AO und des damit geltenden Zinssatzes von 0,15 % pro Monat bei Nachzahlungszinsen (8
233a AO) und der fortbestehenden Zinshohe bei AdV-Zinsen (8§ 237 AO) von 0,5 % pro
Monat (8§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO) die vom VIIl. Senat des BFH festgestellte
verfassungswidrige Ungleichbehandlung im Umfang des Differenzbetrags unabh&angig vom
Bestehen einer Niedrigzinsphase fort. Ebenso hat das FG Munchen mit Beschluss vom
24.06.2024 7 V 11/24, juris, fur den dort streitigen Zinszeitraum von Januar 2019 bis April
2023 AdV gewabhrt.

Beide Gerichte haben dabei ausdricklich nicht nur auf eine bestehende Niedrigzinsphase 27
abgestellt, sondern fuhren insbesondere aus, dass das ab 2019 geltende System der

Verzinsung von ausgesetzten Steueranspriichen (8§ 237 i.V.m. 8§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO) im
Vergleich zur Verzinsung von Erstattungsanspriichen (8 233a AO i.V.m. § 238 Abs. 1a AO)

zu Verwerfungen fuhre, die bei summarischer Prifung eine verfassungsrechtliche Dimension

im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG beinhalten. Der mangelnde Gleichlauf sowie der Abstand

des Zinssatzes von 1,8 % p.a. zu 6 % p.a. erscheine in verfassungsrechtlich relevanter Weise
fragwirdig (FG Minchen, Beschluss vom 24.06.2024 7 V 11/24, Rn. 71, juris mit Verweis auf
BVerfG-Beschluss vom 03.09.2009 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, Rn. 23).

b. Demgegentber ist die Finanzverwaltung nach den Darstellungen des Antragsgegners 28
angewiesen, mit Hinweis auf die ab 01.01.2023 anzunehmende Niedrigzinsphase Antrage
auf AdV abzulehnen.

3. Im Streitfall bestehen bereits deshalb fir Aussetzungszwecke hinreichende Zweifel an der 29
festgesetzten Hohe der angefochtenen Zinsen im ausgesetzten Umfang, weil der BFH — als
hochstes Finanzgericht — eine von der Ansicht der Finanzverwaltung divergierende

Auffassung vertritt. Dass sich die Zinsentwicklung inzwischen wieder gegenlaufig darstellt,





lieRe nach den vorstehenden Ausfuhrungen des BFH und des FG Minchen allein nicht den
Schluss zu, dass im Verzinsungszeitraum ab Januar 2023 der Zinssatz zur Ermittlung von
Aussetzungszinsen wieder ganzlich frei von Zweifeln den verfassungsrechtlichen Vorgaben
entspricht. Vielmehr war nach den vorstehend zitierten finanzgerichtlichen Entscheidungen
der mangelnde Gleichlauf der Verzinsung ab 2019 der Grund daftir, der den Zinssatz fir
Aussetzungen nach § 237 AO verfassungsrechtlich ,,nicht ohne Zweifel erscheinen lasse (FG
Minchen, Beschluss vom 24.06.2024 7 V 11/24, Rn. 71, juris). Denn im Fall der Zahlung und
nachfolgendem Erfolg des Rechtsbehelfs erhielte der Steuerpflichtige seine Erstattung nur
nach Ablauf einer Anlaufzeit von 15 Monaten und mit 1,8 % jahrlich verzinst, wahrend er im
Fall einer gewéhrten Aussetzung der Vollziehung — die die Bejahung ernstlicher Zweifel
voraussetzt — und nachfolgendem Obliegen fiir die Zeit der Aussetzung einen Zinssatz von 6
% zahlen muss. Schliel3lich kénnte auch zu berticksichtigen sein, dass der Gesetzgeber die —
vom Antragsgegner angefiihrte — Veranderung des Marktniveaus ab Januar 2023 nicht zum
Anlass genommen hat, den Zinssatz fur Nachzahlungszinsen wieder zu erhdéhen. Die
Bejahung hinreichender ernstlicher Zweifel fir Aussetzungszwecke betrifft nach Ansicht des
erkennenden Senats zumindest Féalle wie den vorliegenden, in denen um Aussetzungszinsen
im Einspruchsverfahren gestritten wird. Denn in dieser Konstellation findet auch kein
Ausgleich z.B. tber den Anspruch auf Prozesszinsen wahrend eines Klageverfahrens statt.

4. Bei der Ermittlung der nach Mal3gabe der Entscheidung im Verfahren des vorlaufigen 30
Rechtsschutzes auszusetzenden Zinsen nach § 237 AO fur den Zeitraum Februar 2023 bis
November 2024 legt der Senat — den Antragstellern folgend — den ab 01.01.2019 fir Zinsen
nach § 233a AO anwendbaren Zinssatz von 0,15 % je Monat (§ 238 Abs. 1a AO) zugrunde,
da auch bei einer etwaigen Neuregelung der Verzinsung in Aussetzungsfallen nicht davon
ausgegangen werden kann, dass von einer Verzinsung nach 8§ 237 AO vollstandig Abstand
genommen werden wirde, sondern (wie nach alter Rechtslage ein Gleichlauf bzw.) eine
Angleichung an den Zinssatz nach § 238 Abs. 1a AO naheliegend ist (vgl. ebenso FG
Minchen, Beschluss vom 24.06.2024 7 V 11/24, Rn. 82, juris). Die insoweit von den
Antragstellern angestellte Berechnung ist der H6he nach nicht zu beanstanden. Auch der
Antragsgegner hat insoweit keine Einwande geltend gemacht.

5. Der begehrten AdV steht auch nicht entgegen, dass bei ernstlichen Zweifeln an der 31
Verfassungsmaligkeit eines formell ordnungsgemal zustande gekommenen Gesetzes AdV
grundsatzlich nur gewahrt werden kann, wenn der Antragsteller hieran ein besonderes
berechtigtes (Aussetzungs?)Interesse hat (vgl. z.B. BFH-Beschlisse vom 10.02.1984

lll B 40/83, BFHE 140, 396, BStBI Il 1984, 454; vom 01.04.2010 Il B 168/09, BFHE 228, 149,
BStBI 11 2010, 558; vom 09.03.2012 VII B 171/11, BFHE 236, 206, BStBI Il 2012, 418 sowie
vom 15.04.2014 Il B 71/13). Denn das Vorliegen eines solchen wird insbesondere bejaht,
wenn — wie vorliegend — der BFH die vom Antragsteller als verfassungswidrig angesehene
Vorschrift bereits dem BVerfG gemaf Art. 100 Abs. 1 GG zur Prifung der
VerfassungsmaRigkeit vorgelegt hat (vgl. ebenso BFH-Beschluss vom 24.10.2024 VI B 35/24
(AdV), BStBI 1l 2025, 70, Rn. 25 mit Verweis auf BFH-Beschluss vom 01.04.2010 Il B 168/09;
BFHE 228, 149, BStBI 11 2010, 558, Rz. 10, m.w.N.).

6. Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 135 Abs. 1 FGO. 32

7. Die Beschwerde wird gemal § 128 Abs. 3 Satz 2 FGO in Verbindung mit § 115 Abs. 2 Nr. 33
2 FGO wegen grundsatzlicher Bedeutung zugelassen.
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BFH Bundesfinanzhof %

Vorlagebeschluss vom 08. Mai 2024, VIII R 9/23

Verfassungsmafligkeit des Zinssatzes fiir die Erhebung von Zinsen bei AdV
ECLI:DE:BFH:2024:VV.080524.VIIIR9.23.0

BFH VIII. Senat

AO § 237, A0 § 238 Abs 1 S 1, GG Art 3 Abs 1, GG Art 19 Abs 4, AO § 238 Abs 1a

vorgehend FG Munster, 08. Marz 2023, Az: 6 K 2094/22 E
Leitsatze

Es wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dariiber eingeholt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung seit dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der
Zinsberechnung fur die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung (AdV) ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat
zugrunde gelegt wird.

Tenor

Das Verfahren wird ausgesetzt.

Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darliber eingeholt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung seit dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der
Zinsberechnung fiir die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde
gelegt wird.

Tatbestand

A.

1  Streitig ist die Hohe des Zinssatzes bei Aussetzung der Vollziehung (AdV) gemaR & 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung (AO) im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.04.2021.

2 Der Klager und Revisionsklager (Klager) wehrte sich mit dem Einspruch und der Klage gegen seine Veranlagung zur
Einkommensteuer 2012. Auf Antrag des Klagers setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) die
Vollziehung des Einkommensteuerbescheids fiir 2012 in Hohe von 22.600 € (Einkommensteuer) und 1.350 €
(Solidaritatszuschlag) ab Falligkeit aus. Die Klage war erfolglos.

3  Mit Bescheid vom 07.06.2021 setzte das FA Zinsen bei AdV zur Einkommensteuer 2012 und zum
Solidaritatszuschlag 2012 fir die Zeit vom 22.09.2014 bis zum 15.04.2021 nach dem Zinssatz von einhalb Prozent
fur 78 volle Monate in Hohe von 8.814 € (fur Einkommensteuer) und 526 € (fur Solidaritatszuschlag) fest. Auf den
Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 entfielen Zinsen von 3.051 € (fur Einkommensteuer) und 182,25 €
(fur Solidaritatszuschlag).

4 Dagegen legte der Klager fristgerecht Einspruch ein. Der Einspruch ruhte zunachst wegen verfassungsrechtlicher
Bedenken gegen die Hohe des gesetzlichen Zinssatzes. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14 (BVerfGE 158, 282) zur Unvereinbarkeit des Zinssatzes bei der
Vollverzinsung nach § 233ai.V.m. & 238 Abs. 1 Satz 1 AO mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) wies das FA den
Einspruch als unbegriindet zuruck (Einspruchsentscheidung vom 10.08.2022).

5 Mit der dagegen fristgerecht erhobenen Klage zum Finanzgericht (FG) hat der Klager geltend gemacht, die AdV-
Zinsen seien der Hohe nach seit dem 01.01.2019 verfassungswidrig und durften nicht mehr erhoben werden.
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6  Das FG hat die Klage mit Urteil vom 08.03.2023 abgewiesen. Die Entscheidungsgriinde sind in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2023, 737 veroffentlicht. Nach Auffassung des FG verstof3t die Hohe der AdV-Zinsen von einhalb
Prozent pro Monat im zu beurteilenden Zeitraum nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Es liege bereits keine
Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem vor. Aber selbst wenn eine Ungleichbehandlung vorlage, ware diese
gerechtfertigt. Da der Steuerpflichtige die AdV beantragen misse oder eine von Amts wegen gewahrte AdV
abwenden konne, sei die Ungleichbehandlung im Verhaltnis zur Vollverzinsung nach & 233a AO nicht willkurlich.
Die Héhe der AdV-Zinsen verstoRe zudem nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip in Form des Ubermafverbots.

7  Dagegen wendet sich der Klager mit der Revision. Er rligt die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG. Die AdV-Zinsen seien
der Hohe nach, jedenfalls seit dem 01.01.2019, verfassungswidrig. Zudem sei die Einheit der Rechtsordnung
verletzt. Der Klager regt hilfsweise an, dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshofe des Bundes die
Rechtsfrage zur Entscheidung vorzulegen, ob sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
wucherahnlichen Kreditgeschaft (8 138 des Burgerlichen Gesetzbuchs --BGB--) auf das Steuerrecht auswirke, da der
in der Abgabenordnung fur Zinsen bei AdV bestimmte Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat aufier Verhaltnis zur
"Gegenleistung” stehe, was im Zivilrecht zur Unwirksamkeit der Vereinbarung fuhre.

8  Der Klager beantragt sinngemaf,
das angefochtene FG-Urteil vom 08.03.2023 aufzuheben und den Zinsbescheid vom 07.06.2021 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 10.08.2022 dahin zu andern, dass die Zinsen bei AdV zur Einkommensteuer 2012 um
3.051 € niedriger, auf 5.763 €, und die Zinsen bei AdV zum Solidaritatszuschlag 2012 um 181,75 € niedriger, auf
344,25 €, festgesetzt werden.

9  Das FA beantragt,
die Revision als unbegrindet zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

B.

10 Das Revisionsverfahren ist gemafd Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG
einzuholen. Der Senat ist davon Uberzeugt, dass der Zinssatz bei AdV gemafR & 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
insoweit der Hohe nach gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstofst, als der Zinsberechnung fur die AdV zwischen dem
01.01.2019 und dem 15.04.2021 ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde gelegt wird.

11 1. Zinsen im Steuerschuldverhaltnis und Rechtsentwicklung der im Streitfall maRgeblichen Vorschriften
12 1. Verzinsung von Anspriichen aus dem Steuerschuldverhaltnis

13 Die Verzinsung von Anspruchen aus dem Steuerschuldverhaltnis richtet sich nach den 88§ 233 ff. AO. Die Anspriiche
aus dem Steuerschuldverhaltnis (8 37 Abs. 1 AO) werden gemaf § 233 Abs. 1 Satz 1 AO (nur) verzinst, soweit dies
durch Bundesrecht oder Recht der Europaischen Union vorgeschrieben ist. Zinsen sind laufzeitabhangiges Entgelt
fur den Gebrauch eines auf Zeit Uberlassenen oder vorenthaltenen Geldkapitals (Urteile des Bundesfinanzhofs
--BFH-- vom 20.05.1987 - Il R 44/84, BFHE 150, 4, BStBL |1 1988, 229, Rz 13 und vom 30.08.2023 - X R 2/22, BFHE
281, 365, Rz 22). Sie sind grundsatzlich vom Bestehen einer Steuerschuld abhangig (BFH-Urteil vom 20.05.1987 -
II R 44/84, BFHE 150, 4, BStBL 1 1988, 229, Rz 13, m.w.N.).

14 Die 88 233%a bis 237 AO regeln die Verzinsungstatbestande (Verzinsung von Steuernachforderungen und
Erstattungen, Stundungszinsen, Verzinsung von hinterzogenen Steuern, Prozesszinsen auf Erstattungsbetrage und
Zinsen bei AdV). § 238 AO regelt die Hohe und die Berechnung der Zinsen und & 239 AO deren Festsetzung. Zinsen
sind gemafR & 3 Abs. 4 Nr. 4 AO keine Steuern, sondern steuerliche Nebenleistungen. Da Anspriiche auf steuerliche
Nebenleistungen gemaf’ § 233 Satz 2 AO nicht verzinst werden, werden im Steuerschuldverhaltnis keine
Zinseszinsen erhoben.

15 2. Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung
16 a) Geltende Rechtslage

17 Einspruch und Klage haben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung (FGO)
grundsatzlich keine aufschiebende Wirkung. Durch sie wird insbesondere die Erhebung einer Abgabe nicht
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aufgehalten (§ 361 Abs. 1 Satz 1 AO, § 69 Abs. 1 Satz 1 FGO).

Die aufschiebende Wirkung von Einspruch und Klage muss gesondert angeordnet werden. Sie wird durch AdV
gewahrt. Die Finanzbehorde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, kann die Vollziehung ganz oder
teilweise aussetzen (8 361 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 AO). Hat die Finanzbehorde einen Antrag auf AdV ganz oder zum
Teil abgelehnt (§ 69 Abs. 4 Satz 1 FGO), kann auf Antrag das Gericht der Hauptsache die Vollziehung ganz oder
teilweise aussetzen (8 69 Abs. 3 Satz 1 FGO). Auch ohne eine vorherige Ablehnung durch die Finanzbehdrde ist das
Gericht fur die Anordnung der AdV zustandig, wenn die Finanzbehdrde uber den Antrag in angemessener Zeit nicht
entschieden hat oder wenn eine Vollstreckung droht (&8 69 Abs. 4 Satz 2 FGO). Ist der Verwaltungsakt schon
vollzogen, wird die Vollziehung nicht ausgesetzt, sondern (ruckwirkend) aufgehoben (8 361 Abs. 2 Satz 3 AO, § 69
Abs. 2 Satz 7 FGO). Dann hat die Finanzbehorde vorlaufig den Zustand vor Beginn der Vollziehung
wiederherzustellen.

Der Begriff der Vollziehung ist in der Abgabenordnung nicht naher bestimmt. Die Vollstreckungsbehorde handelt
durch Vollziehungsbeamte (&8 285 AO). Aber auch vom Steuerpflichtigen freiwillig erbrachte Erflllungshandlungen
bewirken, dass der Verwaltungsakt vollzogen ist (Anwendungserlass zur Abgabenordnung --AEAO-- zu § 361
Nr.7.2.). Nach & 218 Abs. 1 AO bilden die dort aufgezdhlten Bescheide die Grundlage fur die Verwirklichung von
Anspriichen aus dem Steuerschuldverhaltnis (Erhebungsverfahren). Vor diesem Hintergrund beseitigt die AdV
vorubergehend die Vollziehbarkeit eines Bescheids, der Grundlage fur die Verwirklichung von Anspriichen aus dem
Steuerschuldverhaltnis ist. Die Aufhebung der Vollziehung beseitigt voriibergehend mit Riickwirkung die Grundlage
(den formellen Rechtsgrund) fur bereits verwirklichte Anspriiche aus dem Steuerschuldverhaltnis.

Die AdV bewirkt, dass die Finanzbehorde vorlaufig nicht mehr vollstrecken darf. Eine begonnene Vollstreckung wird
vorubergehend eingestellt. Auch die Aufrechnung mit einer Forderung, deren Vollziehung ausgesetzt ist, ist
ausgeschlossen (BFH-Urteil vom 31.08.1995 - VII R 58/94, BFHE 178, 306, BStBL Il 1996, 55, unter 3.a [Rz 17]). Der
im Bescheid festgesetzte Anspruch aus dem Steuerschuldverhaltnis bleibt wahrend der AdV aber fallig (BFH-Urteil
vom 17.09.1987 - VII R 50-51/86, BFHE 151, 304, BStBL Il 1988, 366, unter I1.3.b [Rz 20]) und erfillbar. Aus der Sicht
des Steuerpflichtigen bewirkt die AdV wegen des fehlenden Aufschubs der Falligkeit keinen echten
Zahlungsaufschub. Da er jedoch die Vollstreckung nicht befurchten muss und weil auch keine weiteren
Saumnisfolgen eintreten, kann er die Zahlung fur die Dauer der AdV folgenlos zurlickhalten. lhm droht bei
endgultigem Misserfolg des Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels fiir die Dauer der AdV und in Hohe des ausgesetzten
Betrags nur die Belastung mit AdV-Zinsen.

Die Aufhebung der Vollziehung bewirkt, dass die Finanzbehdrde voriibergehend den Zustand vor Beginn der
Vollziehung des Bescheids wiederherstellen muss. Das bedeutet unter anderem: VollstreckungsmaRnahmen sind
riickgangig zu machen, freiwillige Zahlungen sind zu erstatten, entstandene Saumniszuschldge entfallen
rickwirkend (BFH-Beschluss vom 10.12.1986 - | B 121/86, BFHE 149, 6, BStBL I 1987, 389, unter I1.3. [Rz 15]).

Die AdV ist an Voraussetzungen gebunden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen soll die Vollziehung ausgesetzt werden,
wenn ernstliche Zweifel an der RechtmaRigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder die Vollziehung
fur die betroffene Person eine unbillige, nicht durch Uberwiegende offentliche Interessen gebotene Harte zur Folge
hatte (8 361 Abs. 2 Satz 2 AO und & 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO). Die Finanzbehorde oder das angerufene FG
als Gericht der Hauptsache mussen die Vollziehung grundsatzlich aussetzen, wenn die Voraussetzungen fir die AdV
vorliegen (vgl. Beschluss des GroRen Senats des BFH vom 04.12.1967 - GrS 4/67, BFHE 90, 461, BStBL 11 1968, 199,
unter 3. [Rz 10]).

In der Hauptsache muss der Verwaltungsakt angefochten oder es muss Klage gegen den Verwaltungsakt erhoben
sein. Das Aussetzungsverfahren tritt selbststandig neben das Hauptsacheverfahren. Im Aussetzungsverfahren findet
nur eine summarische Prifung statt. Ernstliche Zweifel an der RechtmaRigkeit des Steuerverwaltungsakts sind nach
standiger Rechtsprechung des BFH anzunehmen, wenn bei summarischer Priifung neben den fir die
RechtmaRigkeit sprechenden Griinden gewichtige, gegen sie sprechende Umstande zutage treten, die
Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung der entscheidungserheblichen Rechtsfragen bewirken oder
Unklarheiten in der Beurteilung der Tatfragen aufwerfen (standige Rechtsprechung, vgl. BFH-Beschluss vom
11.08.2014 - 11 B 131/13, BFH/NV 2015, 5, Rz 10, m.w.N.). Es genligt, wenn sowohl fur das eine als auch fir das
andere Ergebnis gewichtige Griinde sprechen und somit den Zweifeln an der Rechtmatfiigkeit des Steuerbescheids
das Merkmal der Ernstlichkeit nicht abgesprochen werden kann (BFH-Beschluss vom 26.05.2010 - V B 80/09,
BFH/NV 2010, 2079, Rz 14). Eine iberwiegende Erfolgsaussicht des Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels ist nicht
erforderlich (vgl. BFH-Beschluss vom 03.12.2001 - XI B 84/01, BFH/NV 2002, 482, unter I1.1. [Rz 11], m.w.N.).
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Eine unbillige und nicht durch tdberwiegende 6ffentliche Interessen gebotene Harte liegt vor, wenn dem
Steuerpflichtigen durch die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts wirtschaftliche Nachteile drohen, die
durch eine etwaige spatere Riickzahlung der eingezogenen Betrage nicht ausgeglichen werden oder nur schwer
gutzumachen sind, oder wenn die Vollziehung zu einer Gefahrdung der wirtschaftlichen Existenz des
Steuerpflichtigen fuhren wirde. Auch bei Vorliegen einer unbilligen Harte kommt eine AdV jedoch nur in Betracht,
wenn Zweifel an der Rechtmatfiigkeit des angefochtenen Steuerbescheids nicht ausgeschlossen werden kdnnen
(standige Rechtsprechung, BFH-Beschluss vom 02.04.2009 - II B 157/08, BFH/NV 2009, 1146, unter I1.4.a [Rz 16],
m.w.N.).

Die Finanzbehdrde kann die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsakts auch von Amts wegen aussetzen
(8 361 Abs. 2 Satz 1 AO, & 69 Abs. 2 Satz 1 FGO). Von dieser Maglichkeit ist insbesondere Gebrauch zu machen,
wenn der Rechtsbehelf offensichtlich begriindet ist, der Abhilfebescheid aber voraussichtlich nicht mehr vor
Falligkeit der geforderten Steuer ergehen kann (AEAO zu & 361 Tz. 2.1 Satz 3).

Gegen eine von der Finanzverwaltung "aufgedrangte” AdV kann der Steuerpflichtige Einspruch einlegen und
gegebenenfalls Klage erheben (vgl. BFH-Urteil vom 09.05.2012 - I R 91/10, BFH/NV 2012, 2004, Rz 19). Noch nicht
hochstrichterlich geklart ist, ob eine "aufgedrangte” AdV ermessenswidrig sein kann (vgl. Klein/Ratke, AO, 17. Aufl,,
§ 361 Rz 56). Der Steuerpflichtige kann den Zinslauf zudem beenden, indem er die streitige Steuerschuld tilgt (vgl.
BFH-Urteile vom 27.11.1991 - X R 103/89, BFHE 166, 311, BStBL 1l 1992, 319, unter 3.b. [Rz 21]; vom 25.04.2013 -
V R 29/11, BFHE 241, 298, BStBL Il 2013, 767, Rz 26).

Die AdV kann von einer Sicherheitsleistung abhangig gemacht werden (§ 361 Abs. 2 Satz 5 AO, § 69 Abs. 2 Satz 3
FGO). Die Anordnung einer Sicherheitsleistung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes dient der Vermeidung
von Steuerausfallen, die entstehen kdnnen, wenn der Steuerpflichtige im Hauptsacheverfahren letztlich unterliegt
und zu diesem Zeitpunkt die Durchsetzung der Steuerforderung gefahrdet oder erschwert erscheint (vgl. BFH-
Beschluss vom 06.02.2013 - XI B 125/12, BFHE 239, 390, BStBL Il 2013, 983, Rz 18, m.w.N.).

Soweit der Einspruch oder die Anfechtungsklage gegen einen der in § 237 Abs. 1 AO aufgezahlten Verwaltungsakte
endglltig keinen Erfolg gehabt hat, ist der von der Vollziehung ausgesetzte Betrag gemaft § 237 Abs. 1 Satz 1 AO
zu verzinsen. Die Entstehung des Zinsanspruchs kniipft an den Ausgang des eingelegten Rechtsbehelfs an (vgl. BFH-
Urteil vom 25.04.2013 - V R 29/11, BFHE 241, 298, BStBL I1 2013, 767, Rz 23). Auf die Festsetzung von AdV-Zinsen
sind gemafR & 239 Abs. 1 Satz 1 AO die fir die Steuern geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, jedoch
betragt die Festsetzungsfrist zwei Jahre. Die Zinsen sind von der Finanzbehdrde durch Bescheid festzusetzen (§ 155
Abs. 1 AO). Bei der Festsetzung wird grundsatzlich nicht (noch einmal) beurteilt, ob die Erhebung von AdV-Zinsen
im konkreten Einzelfall sachgerecht ist. Die Festsetzung und Erhebung von AdV-Zinsen hangt insbesondere nicht
davon ab, ob die bestands- oder rechtskraftige Aussetzungsentscheidung rechtmafig war. Die Fehlerhaftigkeit der
bestandskraftigen Aussetzungsentscheidung berthrt den Zinsanspruch grundsatzlich nicht (BFH-Urteil vom
09.12.1998 - XI R 24/98, BFHE 187, 400, BStBL 11 1999, 201, unter Il.1.a [Rz 28]). Zu verzinsen ist grundsatzlich der
geschuldete Betrag, hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts ausgesetzt war (8§ 237
Abs. 1 Satz 1 AO).

§ 237 Abs. 2 AQO regelt den Verzinsungszeitraum. Der Zinslauf beginnt am Tag des Eingangs des aufiergerichtlichen
Rechtsbehelfs beziehungsweise am Tag der Rechtshangigkeit bei Gericht, also mit Erhebung der Anfechtungsklage
(8 66 Satz 1i.V.m. & 64 Abs. 1 FGO). Sollte die Vollziehung erst spater ausgesetzt werden, beginnt der Zinslauf an
dem Tag, an dem die Wirkung der AdV beginnt. Der Zinslauf endet an dem Tag, an dem auch die AdV endet. Eine
Karenzzeit gibt es, anders als bei der Vollverzinsung (§ 233a Abs. 2 AO), nicht.

b) Rechtsentwicklung

AdV-Zinsen wurden bundesrechtlich erstmals durch Art. 17 Nr. 11 des Steueranderungsgesetzes 1961 vom
13.07.1961 (BGBL | 1961, 981, 996) eingefuhrt (8§ 251a der Reichsabgabenordnung --RAO--). Die Vorschrift betraf nur
Rechtsmittel und lautete:

"Soweit ein Rechtsmittel endguiltig keinen Erfolg hatte, sind fur den Betrag, hinsichtlich
dessen die Vollziehung ausgesetzt wurde, Zinsen nach & 5 des Steuersaumnisgesetzes zu
entrichten.”

Zum Zweck der Erhebung von Zinsen bei AdV duferte sich der Gesetzgeber nur einmal bei deren Einflihrung. Hierzu
fuhrt der Entwurf des Steueranderungsgesetzes 1961 aus (BTDrucks 3/2573, S. 37):
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"Zu Artikel 12 Ziff. 10

Der in die Reichsabgabenordnung neu einzufligende & 251a ist das Gegenstlick zu dem neuen
& 155 AO (vgl. Artikel 12 Ziff. 6). Wenn von Beginn der Rechtshingigkeit Uberzahlungen
verzinst werden, muf} das gleiche auch fiir Nachzahlungen gelten. Durch die Einfiihrung von
Zinsen fur die Aussetzung der Vollziehung durfte auferdem erreicht werden, daf3 unnétige
Steuerprozesse vermieden werden. Es kommt heute vor, daf? Steuerpflichtige, selbst wenn sie
die Aussichten eines Rechtsstreits fur gering erachten, die Finanzgerichte anrufen, da die
ProzefRkosten in vielen Fallen geringer sind als der Zinsvorteil, der ihnen infolge der
Aussetzung der Vollziehung und der damit bedingten spateren Zahlung erwachst.”

Der neue & 155 RAO (Prozesszinsen) wurde wie folgt begrundet (BTDrucks 3/2573, S. 36 f.):
"Zu Artikel 12 Ziff. 6

Harten sind nach der derzeitigen Rechtslage teilweise in den Fallen eingetreten, in denen der
Steuerpflichtige den angeforderten Betrag gezahlt und eine Herabsetzung der Steuerschuld
erst nach einem sich langer hinziehenden Rechtsmittelverfahren erreicht hat. In diesen Fallen
wird von den Steuerpflichtigen beanstandet, da fur die Zeit, in der der Betrag dem
Steuerpflichtigen von der Finanzverwaltung vorenthalten wurde, keine Zinsen vergutet
werden. Durch die vorliegende Bestimmung soll diesen Harten durch Einfihrung einer Art
von Prozefizinsen abgeholfen werden. [...]"

Mit Einflihrung der seit dem 01.01.1966 geltenden Finanzgerichtsordnung vom 06.10.1965 (BGBL | 1965, 1477)
wurde die Regelung zunichst in & 112 FGO und durch Art. 3 des Dritten Gesetzes zur Anderung des
Steuerberatungsgesetzes vom 24.06.1975 (BGBL | 1975, 1509, 1533) in & 4c des Steuersaumnisgesetzes (StSaumG)
uberfihrt.

Seit dem Inkrafttreten der Abgabenordnung 1977 (BGBL | 1976, 613) am 01.01.1977 sind die Zinsen bei AdV in

§ 237 AO geregelt. Die Vorschrift erstreckt sich seitdem auch auf den Zeitraum fiir auf3ergerichtliche Rechtsbehelfe.
Seit der Neufassung des & 237 Abs. 1 AO durch Art. 1 Nr. 41 des Steuerbereinigungsgesetzes 1986 vom 19.12.1985
(BGBL 11985, 2436, 2440 f.) fallen Zinsen bei AdV auch an, wenn wegen eines Rechtsstreits Uber einen
Grundlagenbescheid ein Folgebescheid von der Vollziehung ausgesetzt wird (8 361 Abs. 3 Satz 1 AO, § 69 Abs. 2
Satz 4 FGO). Durch Art. 15 Nr. 6 des Steuerreformgesetzes 1990 vom 25.07.1988 (BGBL | 1988, 1093, 1127) ist § 237
Abs. 2 Satz 2 AO geandert worden. Der Zinslauf beginnt seitdem erst mit dem Tag, an dem die Wirkung der AdV
beginnt. § 237 Abs. 5 AO wurde durch Art. 26 Nr. 31 des Miftbrauchsbekampfungs- und Steuerbereinigungsgesetzes
vom 21.12.1993 (BGBL | 1993, 2310, 2347) eingefligt. Weitere Anderungen des & 237 AO durch Art. 26 Nr. 7 des
Jahressteuergesetzes 1996 vom 11.10.1995 (BGBL | 1995, 1250, 1406) und die Neufassung der Abgabenordnung
vom 01.10.2022 (BGBL | 2002, 3866) waren redaktioneller Art.

§ 237 AO ist zuletzt durch Art. 12 des Wachstumschancengesetzes vom 27.03.2024 (BGBL. 2024 | Nr. 108, S. 18)
angepasst worden. Mit Wirkung zum 01.01.2024 ist in einem neuen Abs. 6 geregelt, dass die Abs. 1 bis 5
entsprechend fir festgesetzte Haftungsanspriche gelten, soweit sich die Haftung auf Steuern und
zuruckzuzahlende Steuervergiitungen erstreckt.

3. Hohe des Zinssatzes

§ 238 AO regelt die Hohe des Zinssatzes sowie die Berechnung der Zinsen fir alle Verzinsungstatbestande der

Abgabenordnung. Zinsen fallen grundsatzlich nur fir volle Monate nach Beginn des Zinslaufs an. Angefangene
Monate bleiben auRer Ansatz (§ 238 Abs. 1 Satz 2 AO). Fur die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende

Betrag jeder Steuerart auf den nachsten durch 50 € teilbaren Betrag abgerundet (§ 238 Abs. 2 AO). Der Zinssatz
betragt grundsatzlich einhalb Prozent pro Monat (§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO).

Der Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat galt seit der bundesrechtlichen Einfihrung von Zinsen im
Steuerschuldverhaltnis durch das Steueranderungsgesetz 1961 vom 13.07.1961 (BGBL | 1961, 981) zunachst
einheitlich und unverandert fir alle Verzinsungstatbestande der Abgabenordnung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 StSaumG;
unverandert Ubernommen in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO i.d.F. der AO 1977 vom 01.01.1977).

Mit Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14 (BVerfGE 158, 282, Vollverzinsung) hat das BVerfG & 233%a i.v.m.
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO insoweit fiir unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklart, als der Zinsberechnung fiir

Seite 5 von 20





41

42

43

44

45

46

Verzinsungszeitraume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde gelegt wird. Durch
die Hohe des Zinssatzes werden zinszahlungspflichtige und nicht zinszahlungspflichtige Steuerschuldner ungleich
behandelt (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 104 f.). Die
Ungleichbehandlung muss sich am Verhaltnismafiigkeitsgrundsatz messen lassen (BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 109 ff.). Wegen der nachhaltigen Absenkung des allgemeinen
Zinsniveaus in der Folge der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 bildet der Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat seit
dem 01.01.2014 den Erhebungszweck der Abschdpfung des Liquiditatsvorteils nicht mehr angemessen ab und
erweist sich auch unter Berlicksichtigung der Einschatzungsprarogative des Gesetzgebers als "evident nicht mehr
realitatsgerecht” (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 155 f.). Der Zinssatz von
monatlich einhalb Prozent ist seitdem im verfassungsrechtlichen Sinne in dieser Hohe nicht mehr erforderlich
(BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 140 ff.).

Fir bis in das Jahr 2013 fallende Verzinsungszeitraume bildet der Zinssatz von monatlich einhalb Prozent den durch
die Vollverzinsung auszugleichenden Vorteil hingegen noch hinreichend ab (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -

1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 197). Der BFH hatte im Ergebnis entsprechend in der Vergangenheit die fur
eine Vorlage an das BVerfG gemaf Art. 100 Abs. 1 GG erforderliche Uberzeugung von der Verfassungswidrigkeit des
Zinssatzes bei AdV-Zinsen fur Verzinsungszeitraume vom 11.11.2004 bis zum 21.03.2011 (BFH-Urteil vom
01.07.2014 - IX R 31/13, BFHE 246, 193, BStBL Il 2014, 925) beziehungsweise bis Dezember 2011 (BFH-Urteil vom
14.04.2015 - IX R 5/14, BFHE 250, 483, BStBL Il 2015, 986) nicht gewinnen konnen.

Das BVerfG hat die Unvereinbarkeitserklarung ausdrucklich nicht auf andere Verzinsungstatbestande der
Abgabenordnung ausgedehnt. Die VerfassungsmaRigkeit der Teilverzinsungstatbestande bedirfe einer
eigenstandigen verfassungsrechtlichen Wertung (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158,
282, Rz 242 f.).

Das BVerfG hat auch entschieden, dass das bisherige Recht fir Zinsen gemaf § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
fur bis einschliefilich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeitraume weiterhin anwendbar ist. Es hat den
Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemafse Neuregelung zu treffen, die sich rickwirkend
auf alle Verzinsungszeitraume nach dem Jahr 2018 erstreckt und insoweit auch alle noch nicht bestandskraftigen
Hoheitsakte erfasst.

Mit Art. 1 Nr. 5 des Zweiten Gesetzes zur Anderung der Abgabenordnung und des Einflihrungsgesetzes zur
Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBL | 2022, 1142, 1142) ist der Gesetzgeber dem Auftrag des BVerfG
nachgekommen und hat den Zinssatz bei der Vollverzinsung neu geregelt. Riickwirkend zum 01.01.2019 betragt der
Zinssatz gemaR & 238 Abs. 1a AO fir die Vollverzinsung nach § 233a AO nun 0,15 Prozent fur jeden Monat, das
heifdt 1,8 Prozent fiir jedes Jahr. Die Zinshohe hat der Gesetzgeber unter Verwendung einer Mischkalkulation von
Habenzinsen und einem Mittelwert der Zinsen fur besicherte und unbesicherte Konsumentenkredite festgelegt (vgl.
BRDrucks 157/22, S. 5 und 19).

Den Zinssatz fur die Zinsen bei AdV und die anderen Teilverzinsungstatbestande hat der Gesetzgeber nicht
angepasst. Im Referentenentwurf zum Zweiten Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des
Einfuhrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14.02.2022 (S. 8) wird unter anderem ausgefuhrt, es sei noch
eingehender zu prifen, ob der Zinssatz auch fur andere Verzinsungstatbestande neu geregelt werden solle:

"Die Frage, ob und inwieweit diese Regelungen angesichts der Entscheidung des BVerfG
ebenfalls anzupassen sind, bedarf noch eingehender Prifung.”

In der Begriindung des Regierungsentwurfs zum Zweiten Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des
Einfuhrungsgesetzes zur Abgabenordnung findet sich diese Aussage nicht mehr. Stattdessen wird dort ausgefuhrt
(BRDrucks 157/22, S. 6):

"Die Frage, ob auch fur andere Zinsen nach der AO oder den Einzelsteuergesetzen als
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach & 233a AO sowie fur Sdumniszuschlage nach

§ 240 AO eine Neuregelung des Zinssatzes erfolgen soll, soll nicht in diesem Gesetz
beantwortet werden. Hierbei ist insbesondere zu bedenken, dass das BVerfG eine Erstreckung
seiner zu &8 233a und 238 AO ergangenen Entscheidung auf Stundungs-, Aussetzungs- und
Hinterziehungszinsen bewusst unterlassen hat, weil 'die Verwirklichung des Zinstatbestands
und damit die Entstehung von Zinsen grundsatzlich auf einen Antrag der Steuerpflichtigen
zurtickzufuhren ist oder - wie insbesondere im Fall der Hinterziehungszinsen - jedenfalls von

Seite 6 von 20





47

48

49

50

51

52

53

54

ihnen bewusst in Kauf genommen wird. Steuerpflichtige haben daher - anders als bei der
Vollverzinsung - grundsatzlich die Wahl, ob sie den Zinstatbestand verwirklichen und den in
§ 238 Absatz 1 Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen oder ob sie die Steuerschuld tilgen
und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld
anderweitig zu zinsgunstigeren Konditionen beschaffen' (vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. Juli
2021, 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17, Rn. 243). Zudem haben die Steuerpflichtigen die
Maglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs gegen eine ihnen gegen ihren Willen aufgedrangte
Aussetzung der Vollziehung oder Stundung vorzugehen und so die nachteiligen Zinsfolgen zu
vermeiden. Eine Differenzierung des fir Hinterziehungszinsen und andere Zinsen nach der AO
geltenden Zinssatzes ware schwerlich zu rechtfertigen, da Hinterziehungszinsen keinen
Strafcharakter haben. Eine Senkung des Zinssatzes fur alle Zinsen kdnnte aber bei
Hinterziehungszinsen in der Offentlichkeit den - unzutreffenden - Eindruck erwecken, dass
Steuerhinterziehung weniger als bisher verfolgt und geahndet werden soll."

Ein EntschlieBungsantrag der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, der unter anderem zum Ziel hatte,
den niedrigeren Zinssatz fur die Vollverzinsung auch auf die Stundungs- und Prozesszinsen und die Zinsen bei AdV
anzuwenden (BTDrucks 20/2394), erhielt nicht die erforderliche Mehrheit.

Seit dem 01.01.2019 gelten somit unterschiedliche Zinssatze fur die Vollverzinsung und die anderen
Zinstatbestande, einschliefslich der Zinsen bei AdV.

Il. Entscheidungserheblichkeit und einfachgesetzliche Beurteilung

Die Frage, ob & 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO im Zeitraum zwischen dem 01.01.2019 und dem 15.04.2021
insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der Zinsberechnung fur die Zinsen bei AdV ein Zinssatz von einhalb
Prozent pro Monat zugrunde gelegt wird, ist entscheidungserheblich. Die zuldssige Revision ist unbegriindet, wenn
der gesetzliche Zinssatz fur die AdV-Zinsen verfassungsgemafs ist (B.1l.1.). Sie ist dagegen begriindet, wenn der
Zinssatz verfassungswidrig ist (B.Il.2.). Eine verfassungskonforme Auslegung von & 238 Abs. 1 Satz 1 AO oder eine
analoge Anwendung von § 238 Abs. 1a AO kommen nicht in Betracht (B.II.3.). Der Entscheidungserheblichkeit steht
nicht entgegen, dass das FA auf die Erhebung von AdV-Zinsen verzichten kann (B.11.4.).

1. Ist der gesetzliche Zinssatz bei AdV verfassungsgemag, ist die Revision des Klagers unbegriindet. In diesem Fall
hat das FG die Klage rechtsfehlerfrei abgewiesen. Der angefochtene Zinsbescheid ist rechtmafig, denn das FA hat
die Zinsen bei AdV nach Mafigabe der gesetzlichen Vorschriften zutreffend ermittelt. Darliber besteht auch kein
Streit. Der Zinstatbestand ist dem Grunde nach erfiillt. Die Klage des Klagers gegen seine Veranlagung zur
Einkommensteuer 2012 hatte endgultig keinen Erfolg. Im zu beurteilenden Zeitraum war die Vollziehung des
angefochtenen Einkommensteuerbescheids fir 2012 in Hohe von 22.600 € (wegen Einkommensteuer) und 1.350 €
(wegen Solidaritatszuschlags) von der Vollziehung ausgesetzt. Weitere Tatbestandsmerkmale mussen fur die
Erhebung von Zinsen bei AdV nicht erfullt sein. Insbesondere hangt die Festsetzung und Erhebung von AdV-Zinsen
nicht davon ab, ob die Aussetzungsentscheidung rechtmatfdig war. Die Zinsen bei AdV wegen Einkommensteuer
betragen danach im Streitfall fur den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 3.051 € (27 volle Monate x
einhalb Prozent x 22.600 €). Die Zinsen bei AdV wegen Solidaritatszuschlags betragen im Streitfall 182,25 €

(27 volle Monate x einhalb Prozent x 1.350 €).

2. Ist der gesetzliche Zinssatz bei AdV im zu beurteilenden Zeitraum dagegen mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und
erklart das BVerfG die einschlagigen Normen deshalb fir nichtig (§ 78 Satz 1 des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes --BVerfGG--), ist die Revision des Klagers begrundet. Dann hat das FG die Klage
rechtsfehlerhaft abgewiesen mit der Folge, dass das FG-Urteil keinen Bestand haben kann. Die Anfechtungsklage ist
begriindet; der angefochtene Zinsbescheid muss wie beantragt geandert werden (8 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO).

Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass das BVerfG bei Unvereinbarkeit einer entscheidungserheblichen Norm
mit dem Grundgesetz gemafR & 35 BVerfGG auch anordnen kann, dass die Vorschrift vorlibergehend weiter
angewendet werden darf. Zwar ist der Rechtsstreit dann gegebenenfalls anders zu entscheiden. Fir die
Entscheidungserheblichkeit geniigt es jedoch, dass die Unvereinbarkeitserklarung dem Klager auch die Moglichkeit
offenhalt, eine fur ihn gunstigere Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (standige Rechtsprechung, vgl.
BVerfG-Beschliisse vom 25.09.1992 - 2 BvL 5/91, BVerfGE 87, 153, Rz 96; vom 17.04.2008 - 2 BvL 4/05, BVerfGE
121, 108, Rz 31, m.w.N.).

3. Eine verfassungskonforme Auslegung von & 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ist nicht mdglich. Kann eine Norm
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unterschiedlich gedeutet werden, ist sie so auszulegen, dass sie mit dem Grundgesetz in Einklang steht. Dabei
durfen die Grenzen der anerkannten Auslegungsmethoden nicht Uberschritten werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom
22.03.2018 - 2 BvR 780/16, BVerfGE 148, 69, Rz 150, m.w.N.).

Nach & 238 Abs. 1 Satz 1 AO betragen die Zinsen fur jeden (vollen) Monat einhalb Prozent. Nur in den Fallen des

§ 233a AO (Vollverzinsung) betragt der Zinssatz 0,15 Prozent pro Monat (§ 238 Abs. 1a AO). Der Wortlaut der Norm
ist eindeutig, er lasst unterschiedliche Deutungen nicht zu. Die Hohe des Zinssatzes fiir die Erhebung von Zinsen bei
AdV ist nicht auslegungsfahig. § 238 Abs. 1a AO kann auch nicht analog auf AdV-Zinsen angewandt werden. Es fehlt
insofern an einer planwidrigen Unvollstandigkeit des Gesetzes, da der Zinssatz bei AdV-Zinsen in & 238 Abs. 1 Satz 1
AO klar geregelt ist und der Gesetzgeber eine Anpassung der Zinsen bei AdV abgelehnt hat.

Deswegen ist auch keine Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshofe des Bundes daruber
einzuholen, ob sich die Rechtsprechung des BFH zum wucherdhnlichen Kreditgeschaft (§ 138 Abs. 2 BGB) auf die
Bewertung der Zinshohe im Steuerrecht auswirken konnte. Die Frage stellt sich nicht, da die Hohe des Zinssatzes
gemaf § 238 Abs. 1 Satz 1 AO schon nicht auslegungsfahig ist.

4. Die Entscheidungserheblichkeit entfallt auch nicht deshalb, weil das FA auf die Erhebung der AdV-Zinsen
verzichten konnte. Ein Zinsverzicht nach & 237 Abs. 4 i.V.m. &8 234 Abs. 2 AO kommt im Streitfall nicht in Betracht.
Der Verzicht ist nicht beantragt worden. Es fehlt insofern auch an einer Entscheidung des FA. Da das
Verzichtsverfahren eine verfahrensrechtlich eigenstandige BilligkeitsmaRnahme betrifft, kdnnte ein etwaiger
Verzicht jedenfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein, in dem es nur um die Rechtmafiigkeit der
Zinsfestsetzung geht.

Aber auch die abstrakte Moglichkeit, dass im Streitfall auf die Erhebung der AdV-Zinsen verzichtet werden kdnnte,
lasst die Entscheidungserheblichkeit nicht entfallen, solange dies nicht geschehen ist. Nach standiger
Rechtsprechung sowohl des BVerfG als auch des BFH diirfen Billigkeitsmafinahmen zudem nicht die einem
gesetzlichen Tatbestand innewohnende Wertung des Gesetzgebers generell durchbrechen oder korrigieren, sondern
nur einem ungewollten Uberhang des gesetzlichen Tatbestands abhelfen. Daraus folgt, dass mit
verfassungsrechtlich gebotenen BilligkeitsmaRnahmen nicht die Geltung des Gesetzes unterlaufen werden darf.
Missten solche Maflnahmen ein Ausmaf} erreichen, dass sie die allgemeine Geltung des Gesetzes aufhdben, ware
das Gesetz als solches verfassungswidrig (vgl. BFH-Beschluss vom 19.05.2011 - X B 184/10, BFH/NV 2011, 1659,

Rz 14, m.w.N.).

I1l. Verfassungsrechtliche Beurteilung (Art. 3 Abs. 1 GG)

1. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Er gilt fir ungleiche Belastungen wie auch fiir ungleiche
Beglinstigungen (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBL 2024 | Nr. 45, Rz 139, m.w.N.). Zwar ist es
grundsatzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwahlen, an die er dieselben Rechtsfolgen
knlpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht treffen. Genauere
Mafdstabe und Kriterien dafur, unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber den Gleichheitssatz verletzt, lassen
sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und
Regelungsbereiche bestimmen. Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen
aus dem allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen, am Grundsatz der Verhaltnismafiigkeit
orientierten Prifungsmafstabs unterschiedliche Grenzen fur den Gesetzgeber, die vom bloRen Willkurverbot bis zu
einer strengen Bindung an Verhaltnismafiigkeitserfordernisse reichen. Differenzierungen bedurfen stets der
Rechtfertigung durch Sachgrinde, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaf der Ungleichbehandlung
angemessen sind (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBL. 2024 | Nr. 45, Rz 140, m.w.N.).

a) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernunftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender
oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund fur eine gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht
finden lasst. Willklir des Gesetzgebers kann zwar nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren
Losungen nicht die zweckmafigste, verninftigste oder gerechteste gewahlt hat. Es genugt aber Willkir im
objektiven Sinn, das heift die tatsachliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu
ordnenden Gesetzgebungsgegenstand. Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung
der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise
vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund fur die gesetzliche Differenzierung fehlt. Willkir in diesem Sinne
kann erst festgestellt werden, wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evident ist (BVerfG-Beschluss vom
28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBL. 2024 | Nr. 45, Rz 141, m.w.N.).
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Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere ergeben, wenn und soweit sich die
Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Auslibung grundrechtlich geschutzter Freiheiten
auswirken kann. Zudem verscharfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an
die die gesetzliche Differenzierung anknupft, fur den Einzelnen verfugbar sind (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 -
2 BvL 8/13, BGBL. 2024 | Nr. 45, Rz 142, m.w.N.).

b) Der Gleichheitssatz beldasst dem Steuergesetzgeber sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei
der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Fur die Auswahl des
Zinsgegenstands und die Bestimmung des Zinssatzes gilt das nicht in gleicher Weise. Denn bei den erhobenen
Zinsen handelt es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine steuerliche Nebenleistung im Sinne von & 3 Abs. 4
AQ, also um Geldleistungspflichten, die neben einer Steuer entstehen. Die Schuldner dieser Nebenleistungen sind
regelmafiig zugleich Steuerpflichtige, die bereits als solche zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden
Lasten herangezogen werden. Neben dieser steuerlichen Inanspruchnahme bedurfen steuerliche Nebenleistungen,
die die Einzelnen zu einer weiteren Finanzleistung heranziehen, zur Wahrung der Belastungsgleichheit eines uber
den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, besonderen sachlichen Rechtfertigungsgrunds, der eine
deutliche Unterscheidung gegenuber der Steuer ermdglicht. Dabei kdnnen neben den Zwecken etwa des
Vorteilsausgleichs und der Kostendeckung auch --was insbesondere fiir den Saumnis- und den Verspatungszuschlag
gilt-- Zwecke der Verhaltenslenkung die Bemessung einer steuerlichen Nebenleistung rechtfertigen (vgl. BVerfG-
Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 113, m.w.N.). Zinsen missen in Bezug auf einen
legitimen Zweck aber geeignet, erforderlich und verhaltnismafiig im engeren Sinne sein.

Das verfassungsrechtliche Geeignetheitsgebot verlangt keine vollstandige Zielerreichung durch die in Frage
stehende Regelung, die zu der beanstandeten Ungleichbehandlung fihrt, sondern lediglich eine Eignung zur
Forderung des Ziels (standige Rechtsprechung, BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158,
282, Rz 131, m.w.N.).

Eine Ungleichbehandlung ist nur dann erforderlich, wenn kein anderes Mittel zur Verfigung steht, mit dem der
Gesetzgeber unter Bewirkung geringerer Ungleichheiten das angestrebte Regelungsziel der Betroffenen gleich
wirksam erreichen oder fordern kann, ohne dabei Dritte oder die Allgemeinheit starker zu belasten. Auch bei der
Einschatzung der Erforderlichkeit verfugt der Gesetzgeber lber einen Beurteilungs- und Prognosespielraum. Das
BVerfG priift nicht, ob der Gesetzgeber die beste Losung fiir die hinter einem Gesetz stehenden Probleme gefunden
hat. Mafinahmen, die der Gesetzgeber zur Erreichung des Gesetzeszwecks fur erforderlich halt, konnen daher
verfassungsrechtlich nur beanstandet werden, wenn nach den dem Gesetzgeber bekannten Tatsachen und im
Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, dass die in Betracht kommenden alternativen Mittel
zwar die gleiche Wirksamkeit versprechen, aber zu geringerer Ungleichheit flhren. Die sachliche Gleichwertigkeit
der alternativen Maftnahme zur Zweckerreichung muss dabei in jeder Hinsicht eindeutig feststehen (standige
Rechtsprechung, BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 142, m.w.N.).

Der Gesetzgeber muss nicht alle Ungleichheiten durch Sonderregelungen beseitigen. Unter bestimmten
Voraussetzungen sind Typisierungen zulassig. Sie kommen insbesondere in Betracht, wenn ungewisse Umstande
oder Geschehnisse zu regeln sind, die sich selbst bei detaillierter Einzelfallbetrachtung nicht sicher bestimmen
lassen. Typisierungen bewirken Ungleichheiten. Der Gesetzgeber muss daher realitatsgerecht den typischen Fall als
Leitbild zugrunde legen. Die aus der Typisierung erwachsenden Vorteile miissen im rechten Verhaltnis zu der damit
notwendig verbundenen Ungleichheit stehen. Werden Zinsen zum Zweck des Vorteilsausgleichs erhoben, muss die
Differenzierung nach MaRgabe des Vorteils vorgenommen werden, dessen Nutzungsmaoglichkeit mit dem Zins
abgegolten werden soll. Wegen des weiten Einschatzungs- und Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers muss sich
der typisierende Zinssatz lediglich in einem der wirtschaftlichen Realitat angemessenen Rahmen halten. Eine
typisierende Regelung, der eine Einschatzung und Bewertung der tatsachlichen Verhaltnisse zugrunde liegt, ist aber
dann nicht mehr gerechtfertigt, wenn sie sich unter veranderten tatsachlichen Bedingungen als evident nicht mehr
realitatsgerecht erweist (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 149 ff,,
m.w.N.).

Eine Ungleichbehandlung ist nur dann verhaltnismafRig im engeren Sinne, wenn das Maf der Ungleichbehandlung
in einem angemessenen Verhaltnis zur Bedeutung des mit der Differenzierung verfolgten Ziels und zum Ausmaf3
und Grad der durch die Ungleichbehandlung bewirkten Zielerreichung steht (BVerfG-Beschluss vom 07.04.2022 -
1 BvL 3/18, BVerfGE 161, 163, Rz 314, m.w.N.).

2. Bei Anwendung dieser Mafdstdbe ist ein Zinssatz fur die Zinsen bei AdV in Hohe von einhalb Prozent pro Monat
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gemaf’ § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO im mafigeblichen Zeitraum mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar (gleicher
Ansicht BFH-Beschliisse vom 03.09.2018 - VIII B 15/18, BFH/NV 2018, 1279 und vom 04.07.2019 - VIII B 128/18,
BFH/NV 2019, 1060; Klein/Rusken, AO, 17. Aufl., § 238 Rz 11; Loose in Tipke/Kruse, § 237 AO Rz 23;
Zugmaier/Nocker/Hermes, & 238 AO Rz 4; Roser, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2023, 388, 389; Seer, Der Betrieb
--DB-- 2022, 1795, 1800 f.; von Streit/Streit, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2022, 121; Haupt, DStR 2022, 126,
131).

a) Die Belastung mit AdV-Zinsen in Hohe von einhalb Prozent pro Monat gemaR § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
fuhrt zu einer der Hohe nach nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der
Steuerpflichtigen, die ein endgultig erfolglos gebliebenes Rechtsbehelfsverfahren oder eine endglltig erfolglos
gebliebene Anfechtungsklage gegen einen der in § 237 Abs. 1 AO aufgezahlten Verwaltungsakte betrieben haben.
Steuerpflichtige, bei denen der angefochtene Verwaltungsakt von der Vollziehung ausgesetzt war und die deshalb
die fallige Steuer zunachst nicht entrichtet haben, mussen AdV-Zinsen in Hohe von einhalb Prozent pro Monat
zahlen. Steuerpflichtige, bei denen die Vollziehung nicht ausgesetzt war und die die Steuerschuld beglichen haben,
werden nicht mit AdV-Zinsen belastet. Diese Ungleichbehandlung ist zwar dem Grunde nach, aber nicht der Hohe
nach gerechtfertigt. Zumindest wahrend einer anhaltenden strukturellen Niedrigzinsphase ist der gesetzliche
Zinssatz der Hohe nach evident nicht (mehr) erforderlich, um den durch eine spatere Zahlung typischerweise
erzielbaren Liquiditatsvorteil abzuschopfen (B.I11.3.).

b) Seit dem 01.01.2019 werden zudem Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden, weil sie die Steuer nach AdV des
Verwaltungsakts nicht bezahlt haben, und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen entrichten mussen, weil ihre
Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag (& 233a Abs. 3 AO) gefiihrt hat und sie die materiell-rechtlich von
Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst spater zahlen mussen, ungleich behandelt. Die Zinsen bei AdV betragen
einhalb Prozent pro Monat. Nachzahlungszinsen werden seit dem 01.01.2019 mit einem Zinssatz von 0,15 Prozent
fur jeden Monat berechnet. Auch diese Ungleichbehandlung (Zinssatzspreizung) ist verfassungsrechtlich nicht
gerechtfertigt. Die Angemessenheit der Nachzahlungszinsen vorausgesetzt, ergibt sich auch daraus, dass der
Zinssatz bei AdV-Zinsen verfassungswidrig zu hoch ist (B.Il1.4.).

3. Unverhaltnismafiigkeit des Zinssatzes bei AdV-Zinsen

Steuerpflichtige, deren Einspruch oder Anfechtungsklage gegen einen der in § 237 Abs. 1 AO aufgezahlten
Verwaltungsakte endglltig erfolglos geblieben ist, werden im mafigeblichen Zeitraum ungleich behandelt.
Diejenigen, deren Steuerbescheid von der Vollziehung ausgesetzt war und die deshalb die Steuer nicht entrichtet
haben, mussen fiir die Dauer der Aussetzung AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat bezahlen. Diejenigen, die
den geschuldeten Betrag schon bei Falligkeit entrichtet und die AdV nicht in Anspruch genommen haben, obwohl
die Voraussetzungen hierfir vorlagen, werden davon verschont. Die Ungleichbehandlung entfallt nicht deshalb,
weil die Steuerpflichtigen ihr im Prinzip ausweichen konnen (B.II1.3.3). Die Ungleichbehandlung ist an einem am
Grundsatz der VerhadltnismaRigkeit orientierten verfassungsrechtlichen Prifungsmafistab zu messen (B.l11.3.b). Mit
der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgt der Gesetzgeber legitime Zwecke (B.I11.3.c). In erster Linie geht es ihm darum,
den durch die spatere Zahlung der Steuer typischerweise entstehenden Liquiditatsvorteil abzuschopfen (B.I11.3.c aa).
Dem vom historischen Gesetzgeber daneben angefiihrten Zweck der Vermeidung unnotiger Prozesse misst der
Senat kein fir die Bemessung der Hohe der AdV-Zinsen entscheidendes Gewicht bei (B.lll.3.c bb). Die Erhebung von
AdV-Zinsen ist ein geeignetes Mittel (B.I11.3.d), um einen Liquiditatsvorteil abzuschopfen (B.I11.3.d aa). Ob AdV-
Zinsen auch geeignet sind, um unndtige Prozesse zu verhindern, lasst der Senat offen (B.111.3.d bb). AdV-Zinsen in
Hohe von einhalb Prozent pro Monat sind unter den zu beurteilenden Umstanden (Niedrigzinsphase) aber im
verfassungsrechtlichen Sinne nicht erforderlich, um den Liquiditatsvorteil abzuschopfen oder um unnétige Prozesse
zu verhindern (B.11.3.e). Die Hohe der AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat ware daruber hinaus auch
unverhdltnismafiig im engeren Sinne (B.111.3.).

a) Wie dargelegt, werden beide Vergleichsgruppen vom Gesetzgeber ungleich behandelt. Das
Differenzierungskriterium fur die Ungleichbehandlung ist, wenn man auf den Tatbestand des & 237 Abs. 1 Satz 1 AO
abstellt, die AdV des geschuldeten Betrags. MaRgeblich ist grundsatzlich der Verwaltungsakt, mit dem die
zustandige Finanzbehdrde die Vollziehung eines Bescheids vorlaufig ausgesetzt hat. Im Hinblick darauf, dass die
AdV auch endet, sobald der Steuerpflichtige den geschuldeten Betrag (trotz AdV) freiwillig entrichtet, kommt es fir
die Entstehung von AdV-Zinsen darauf an, dass der geschuldete Betrag bei Falligkeit (wegen AdV) nicht bezahlt
worden ist. AdV-Zinsen fallen dann nur fiir den Zeitraum von der AdV bis zur Zahlung des geschuldeten Betrags an.
Im Normalfall wird die AdV begehrt, um den geschuldeten Betrag nicht sofort bezahlen zu miussen. Demgemafs ist
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davon auszugehen, dass der von der Vollziehung ausgesetzte Betrag vortubergehend auch nicht entrichtet wird.
Davon geht auch & 237 Abs. 1 Satz 1 AO aus, soweit dort nur auf die rechtlichen Voraussetzungen abgestellt wird.

Eine Ungleichbehandlung ist nicht deshalb von vornherein ausgeschlossen, weil die Vergleichsgruppen so
unterschiedlich sind, dass sie nicht miteinander verglichen werden konnen. Die relevante Gleichheit zwischen den
Gruppen besteht darin, dass ihre Mitglieder gegen einen Steuerbescheid endgiiltig erfolglos Einspruch eingelegt
oder eine Anfechtungsklage gefiihrt haben, obwohl (ex ante) ernstliche Zweifel an der Rechtmafigkeit des
Bescheids bestanden. Die relevante Ungleichheit besteht darin, dass die einen AdV beantragt und erhalten und
deshalb den geschuldeten Betrag bei Falligkeit nicht bezahlt haben, wohingegen die anderen den geschuldeten
Betrag bei Falligkeit bezahlt haben.

Eine verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung kann insbesondere nicht mit der Begriindung verneint
werden, die Steuerpflichtigen hdtten es (mehr oder weniger) in der Hand, ob AdV-Zinsen entstehen. Die
gegenteilige Annahme des FG Uberzeugt den Senat nicht. Zwar konnen Steuerpflichtige beeinflussen, ob AdV-
Zinsen entstehen. Sie entscheiden grundsatzlich frei, ob sie die AdV beantragen oder ob sie den geschuldeten
Betrag sofort entrichten. Auch eine sogenannte aufgedrangte AdV muss nicht hingenommen werden. Betroffene
kénnen dagegen Rechtsschutz in Anspruch nehmen oder die Verzinsungspflicht durch Zahlung des ausgesetzten
Betrags (jederzeit) beenden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 243).

Dabei handelt es sich jedoch --ungeachtet des Umstands, dass diese Optionen vor allem aus wirtschaftlichen
Grinden nicht allen Steuerpflichtigen jederzeit offenstehen-- um Ausweichoptionen. Ausweichoptionen von
Grundrechtstragern beseitigen eine verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung aber grundsatzlich nicht.
Sie flihren insbesondere nicht dazu, dass eine Ungleichbehandlung bereits nicht am allgemeinen Gleichheitssatz
nach Art. 3 Abs. 1 GG gemessen werden konnte. Eine Ungleichbehandlung ware sonst unabhangig von ihrem Zweck
und ihrer Intensitat immer schon dann verfassungsrechtlich unbeachtlich, wenn der benachteiligte
Grundrechtstrager eine Ausweichoption in dem Sinne hat, dass die Erfullung des gesetzlichen Tatbestands, dessen
Rechtsfolge die Ungleichbehandlung ist, von seinem Verhalten abhangt. Auf den Streitfall bezogen: Der
Gesetzgeber konnte dann auch einen Zinssatz in beliebiger Hohe festsetzen, ohne dass dies verfassungsrechtlich
uberpriuft werden kdnnte. Die Mdglichkeit, der Belastung effektiv ausweichen zu kdnnen, ist daher --wenn
uberhaupt-- erst im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zu wurdigen (vgl. beispielsweise BVerfG-
Beschliisse vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBL 2024 | Nr. 45, Rz 160; vom 17.11.2009 - 1 BvR 2192/05, BVerfGE
125, 1, Rz 78 und vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 134).

Dies gilt in der hier zu beurteilenden Frage umso mehr, als die Steuerpflichtigen bei Wahl der Ausweichoptionen
auf die (Wirkung der) AdV verzichten mussen. Die AdV wird aber als Form des vorlaufigen Rechtsschutzes durch

Art. 19 Abs. 4 GG geschutzt. Auf die AdV besteht ein verfassungsrechtlich garantierter Anspruch, wenn ihre
Voraussetzungen vorliegen. Die Frage, ob die Ausweichoptionen unter Berlicksichtigung dessen gleichwohl
angesonnen werden kdnnen, bedarf einer verfassungsrechtlichen Guterabwagung, die im Rahmen der
verfassungsrechtlichen Prifung anzustellen ist. Das Ergebnis der Abwagung kann, auch wenn es eindeutig ware, die
verfassungsrechtliche Prifung nicht erlbrigen.

b) Die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung ist an einem am Grundsatz der Verhaltnismafdigkeit
orientierten verfassungsrechtlichen Prifungsmafistab zu messen.

aa) Fir die Anwendung eines qualifizierten Prifungsmafistabs spricht insbesondere, dass die Erhebung von (hohen)
Zinsen bei AdV zumindest tendenziell rechtsschutzhemmend wirkt. Damit ist das Grundrecht der Steuerpflichtigen
auf effektiven Rechtsschutz betroffen (so auch Haselmann/Maciejewski, Die Unternehmensbesteuerung 2022, 422,
426 f.). Nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG steht jedermann, der sich durch die 6ffentliche Gewalt in seinen Rechten
verletzt fiihlt, der Rechtsweg zu den Gerichten offen (BVerfG-Beschluss vom 31.05.1988 - 1 BvR 520/83, BVerfGE 78,
214, Rz 34). Art. 19 Abs. 4 GG gebietet darlber hinaus, soweit als maglich zu verhindern, dass durch die sofortige
Vollziehung einer hoheitlichen MaRnahme Tatsachen geschaffen werden, die auch dann, wenn sich die MaRnahme
bei richterlicher Prifung als rechtswidrig erweist, nicht mehr rickgangig gemacht werden kénnen (vgl. BVerfG-
Beschluss vom 19.10.1977 - 2 BvR 42/76, BVerfGE 46, 166, Rz 33, m.w.N.).

Das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz gewahrleistet auch den einstweiligen Rechtsschutz. Da Rechtsbehelfe
und Klagen im Abgabenrecht grundsatzlich keine aufschiebende Wirkung haben, kommt dem vorlaufigen
Rechtsschutz in diesem Bereich eine besondere Bedeutung zu. Die innere Rechtfertigung fir die vorlaufige
Vollziehbarkeit von Steuerbescheiden, die Vermutung ihrer Richtigkeit, nimmt in dem Maf3e ab, wie Zweifel an der
RechtmaRigkeit des Verwaltungsakts bestehen. Der Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz --hier in Form der AdV--
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darf durch den Gesetzgeber nicht in unzumutbarer und durch Sachgriinde nicht mehr zu rechtfertigender Weise
erschwert werden (standige Rechtsprechung, vgl. BVerfG-Beschlusse vom 04.05.2004 - 1 BvR 1892/03, BVerfGE 110,
339, Rz 24 und vom 18.06.2019 - 1 BvR 587/17, BVerfGE 151, 173, Rz 27). Insbesondere darf eine Regelung nicht so
gestaltet sein, dass sie in ihrer tatsachlichen Auswirkung tendenziell dazu fuhrt, den Rechtsschutz vornehmlich
nach Mafigabe wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit zu eréffnen (vgl. BVerfG-Beschliisse vom 06.02.1979 - 2 BvL 5/76,
BVerfGE 50, 217, Rz 46; vom 12.12.2006 - 1 BvR 2576/04, BVerfGE 117, 163, Rz 102 und vom 19.12.2012 -

1 BvL 18/11, BVerfGE 133, 1, Rz 81). Effektiver Rechtsschutz muss gerade im Abgabenrecht "bezahlbar" sein.

Aus dem Umstand, dass Steuerpflichtige grundsatzlich die Wahl haben, ob sie AdV in Anspruch nehmen wollen,
sofern die Voraussetzungen dafir vorliegen, oder ob sie die fallige Steuer sofort entrichten (vgl. BVerfG-Beschluss
vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 243), ergibt sich nichts anderes. Die drohenden AdV-Zinsen
in Hohe von einhalb Prozent pro Monat kdnnen die Entscheidung in der Weise beeinflussen, dass sich
Steuerpflichtige aus wirtschaftlichen Erwagungen dazu veranlasst sehen, vorlaufigen Rechtsschutz nicht in
Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise beschrankt die Zinshéhe den Zugang zu effektivem Rechtsschutz zumindest
mittelbar (vgl. Seer, DB 2014, 1945, 1949; Druen, Finanz-Rundschau 2014, 218, 220; Loose in Tipke/Kruse, § 237 AO
Rz 2b).

bb) Fur eine am VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz orientierte Priifung spricht ferner, dass ein Teil der
Steuerpflichtigen wirtschaftlich nicht auf die AdV verzichten kann. Insbesondere Steuerpflichtige, die nicht uber
ausreichende Eigenmittel verfligen und auch nicht (rechtzeitig) ausreichend hohe Fremdmittel beschaffen konnen,
um den geschuldeten Betrag sofort zu begleichen, werden dadurch entlastet (vgl. auch Klein/Risken, AO, 17. Aufl,,
§ 238 Rz 11; von Streit/Streit, DStR 2022, 121, 123 f.; dieselben, DStR 2023, 2081, 2086; Haupt, DStR 2022, 126,
131; Niestedt, Zeitschrift fur Zolle und Verbrauchsteuern 2022, 331, 334). Auch dies kann im Rahmen einer
Verhaltnismafigkeitsprifung berlcksichtigt werden, ware aber bei einer reinen Willkirprifung von vornherein ohne
Bedeutung.

Steuerpflichtige, die aktuell nicht tber ausreichende Mittel verfligen, konnen auch nicht generell darauf verwiesen
werden, die Stundung des geschuldeten Betrags zu beantragen. Nach & 222 Satz 1 AO kdnnen Anspriiche aus dem
Steuerschuldverhaltnis gestundet werden, wenn die Einziehung bei Falligkeit eine erhebliche Harte fiir den
Steuerschuldner bedeuten wirde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefahrdet erscheint. Selbst wenn die
Tatbestandsvoraussetzungen fiir eine Stundung erfullt sind, ist die AdV fur Steuerpflichtige wirtschaftlich sinnvoller,
soweit es darum geht, den geschuldeten Betrag nicht sofort entrichten zu mussen. Zum einen soll eine Stundung in
der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewahrt werden (§ 222 Satz 2 AO). Zum anderen werden nach & 234 i.V.m.
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO auch auf gestundete Anspriche aus dem Steuerschuldverhaltnis Zinsen in Hohe von einhalb
Prozent pro Monat erhoben. Wird der Steuerbescheid nach Ablauf der Stundung aufgehoben, gedandert oder nach

§ 129 AO berichtigt, bleiben die bis dahin entstandenen Stundungszinsen bestehen (8 234 Abs. 1 Satz 2 AQ). Zwar
kann auf die Erhebung von Stundungszinsen gemafd & 234 Abs. 2 AO verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach
Lage des einzelnen Falls unbillig ware. Bei dem Zinsverzicht handelt es sich aber um eine Ermessensentscheidung.
Bei der AdV werden hingegen keine Zinsen erhoben, soweit der Steuerpflichtige mit seinem Rechtsbehelf gegen
einen Verwaltungsakt erfolgreich war.

cc) Fur eine am Verhaltnismafigkeitsgrundsatz orientierte Prifung spricht schliefdlich, dass Steuerpflichtige, denen
AdV gewahrt worden ist und die deshalb den geschuldeten Betrag nicht sofort bezahlt haben, auf die Hohe der
entstehenden Zinsen kaum noch Einfluss nehmen kdnnen. Das Ende der Zinspflicht hangt im Regelfall davon ab,
wann der Fall entschieden und die ernstlichen Zweifel beseitigt sind beziehungsweise wann die AdV beendet ist.
Darauf haben bei fehlender Zahlungsfahigkeit weder der Einspruchsfihrer noch der Klager entscheidenden Einfluss.
Die Dauer auRergerichtlicher und gerichtlicher Rechtsbehelfsverfahren hangt entscheidend von der Arbeitsweise
der zustandigen Finanzbehdrde oder des zustandigen FG ab. Einspruchsfuhrer kdnnen unter den Voraussetzungen
von § 46 FGO Untatigkeitsklage erheben. Klager konnen ihren prozessualen Mitwirkungspflichten, insbesondere
den Erklarungspflichten, nach § 76 Abs. 1 Satz 3 FGO zeitnah nachkommen. Sie kdnnen gerichtliche Aufforderungen
zeitnah erfillen, eine zeitnahe Entscheidung anmahnen oder die Verzégerungsriige (§ 198 des
Gerichtsverfassungsgesetzes) erheben. Eine rasche Entscheidung erzwingen kdnnen sie nicht.

) Mit der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgt der Gesetzgeber legitime Zwecke. Sie dient der Abschopfung von
Liquiditatsvorteilen (B.I11.3.c aa) und nach Angaben des historischen Gesetzgebers daneben auch der Verhinderung
unnotiger Steuerprozesse (B.111.3.c bb). Weitere Zwecke sind nicht ersichtlich (B.III.3.c cc).

aa) Die Erhebung von Zinsen bei AdV beruht vor allem auf der Annahme, dass Steuerpflichtige, denen AdV gewahrt
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worden ist und die deshalb den geschuldeten Betrag nicht sofort entrichten, einen Liquiditatsvorteil gegenuber
denjenigen haben, die unter vergleichbaren Umstanden eine AdV nicht in Anspruch nehmen und den geschuldeten
Betrag sofort entrichten. Durch die spatere Zahlung steht der geschuldete Betrag (wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
vorausgesetzt) langer zur Verfligung und kann zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil genutzt werden. Vorrangiger
Zweck der AdV-Zinsen ist es, diesen Vorteil in typisierter Hohe abzuschopfen.

Von diesem Zweck hat sich der Gesetzgeber schon bei der Einfihrung der AdV-Zinsen erkennbar leiten lassen. Mit
der bundesrechtlich erstmaligen Einfihrung der Zinsen bei AdV durch das Steueranderungsgesetz 1961 vom
13.07.1961 wurden auch die Prozesszinsen erstmalig geregelt (BGBL | 1961, 981). Nach der Entwurfsbegriindung
sollten die Prozesszinsen Harten fur die Steuerpflichtigen ausgleichen, da die ihnen von der Finanzverwaltung
vorenthaltenen Betrage bis dahin nicht verzinst wurden (vgl. BTDrucks 3/2573, S. 36 f.; s.a. unter B.l.2.b). Wenn aber
von Beginn der Rechtshangigkeit an Uberzahlungen verzinst werden, so der Gesetzgeber, miisse dies auch fiir
Nachzahlungen gelten (vgl. BTDrucks 3/2573, S. 37).

Auch der BFH geht in standiger Rechtsprechung davon aus, dass die AdV-Zinsen in erster Linie der Abschopfung von
Liquiditatsvorteilen dienen (vgl. BFH-Urteile vom 24.07.1979 - VII R 67/76, BFHE 128, 331, BStBL Il 1979, 712,

Rz 10; vom 21.02.1991 - V R 105/84, BFHE 163, 313, BStBL Il 1991, 498, unter II.3.c bb [Rz 34]; vom 20.09.1995 -

X R 86/94, BFHE 178, 555, BStBL 11 1996, 53, unter 2.a cc [Rz 13]; vom 05.06.1996 - X R 234/93, BFHE 180, 240,
BStBL II 1996, 503, unter 3.c [Rz 19] und vom 10.10.2012 - VIII R 56/10, BFHE 238, 530, BStBL Il 2013, 107, Rz 18).

Fir den Abschopfungszweck spricht auch, dass grundsatzlich alle Verzinsungstatbestande der Abgabenordnung
einen Vor- oder Nachteilsausgleich bezwecken (zur Vollverzinsung BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -

1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 123 ff., m.w.N.; zu Stundungszinsen Kogel in Gosch, AO & 234 Rz 5.1; zur
Verzinsung hinterzogener Steuern BFH-Urteil vom 28.08.2019 - Il R 7/17, BFHE 266, 485, BStBL Il 2020, 247, Rz 15,
m.w.N.; zu Prozesszinsen BFH-Urteil vom 16.05.2013 - 11 R 20/11, BFHE 241, 320, BStBL Il 2013, 770, Rz 15, m.w.N.).
Dementsprechend hatte der Gesetzgeber den Vor- oder Nachteil, der sich durch die Heranziehung der
Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeiten ergibt, urspriinglich einheitlich mit einhalb Prozent pro Monat
bemessen.

Der Zweck, Liquiditatsvorteile abzuschdpfen und Liquiditatsnachteile auszugleichen, ist auch zweifellos legitim. Die
Erhebung von Zinsen bei AdV dient damit unmittelbar auch dem aus dem Gleichbehandlungsgebot abgeleiteten
Grundsatz der Gleichmafiigkeit der Besteuerung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE
158, 282, Rz 129).

bb) Der historische Gesetzgeber hat die Einfiihrung von Zinsen bei AdV auch mit der Erwagung begriindet, so
konnten unnotige Steuerprozesse vermieden werden. Der Zinsvorteil infolge der AdV kénne die Prozesskosten
Ubersteigen (vgl. BTDrucks 3/2573, S. 37). Den Senat Uberzeugen diese Erwagungen nicht. Es ist schon unklar,
welche Verfahren konkret vermieden werden sollen. Jedenfalls dann, wenn die Zinsen niedrig und die
typischerweise erzielbaren Liquiditatsvorteile gering sind, dirften "unndtige” Steuerprozesse im Zusammenhang
mit der Inanspruchnahme von AdV kaum vorkommen. Der Senat misst dem Zweck der Verhinderung unnotiger
Steuerprozesse deshalb jedenfalls unter den zu beurteilenden Umstanden kein fur die Hohe der AdV-Zinsen
relevantes, eigenstandiges Gewicht bei (B.IIl.3.c bb (1)). Die Legitimitat des Gesetzeszwecks steht zwar grundsatzlich
nicht in Frage. Der Gesetzgeber darf grundsatzlich auch den Zweck verfolgen, leichtfertige oder gar missbrauchliche
Rechtsbehelfe zu verhindern (vgl. BVerfG-Beschliisse vom 06.02.1979 - 2 BvL 5/76, BVerfGE 50, 217, Rz 46 und vom
19.12.2012 - 1 BvL 18/11, BVerfGE 133, 1, Rz 80, m.w.N.). Der Senat hat aber erhebliche Zweifel an der Legitimitat
dieses Zwecks, soweit es darum geht, den verfassungsrechtlich garantierten und gesetzlich ausformulierten
Anspruch auf vorlaufigen Rechtsschutz effektiv einzuschranken (B.111.3.c bb (2)).

(1) Der Senat misst dem vom historischen Gesetzgeber angefiihrten Zweck der Verhinderung unnétiger
Steuerprozesse jedenfalls unter den zu beurteilenden Umstanden (Niedrigzinsphase) kein fir die Hohe der AdV-
Zinsen relevantes, eigenstandiges Gewicht bei.

Es ist schon unklar, ob nur gerichtliche oder auch aufiergerichtliche Rechtsbehelfe vermieden werden sollen. Die
AuRerung des historischen Gesetzgebers bezog sich nur auf gerichtliche Verfahren (Prozesse). Zwar hat der BFH die
AuRerung des historischen Gesetzgebers teilweise aufgegriffen und inhaltlich auch auf das auRergerichtliche
Rechtsbehelfsverfahren ausgedehnt. Die Zahlung der Abgaben solle nicht zinslos dadurch hinausgeschoben werden
koénnen, dass ein Rechtsbehelf ohne ernsthafte Erfolgsaussichten eingelegt wird (vgl. BFH-Urteile vom 24.07.1979 -
VII R 67/76, BFHE 128, 331, BStBL |1 1979, 712, Rz 10; vom 21.02.1991 - V R 105/84, BFHE 163, 313, BStBL Il 1991,
498, unter 11.3.c bb [Rz 34] und vom 10.10.2012 - VIII R 56/10, BFHE 238, 530, BStBL Il 2013, 107, Rz 18). Dieses
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Verstandnis kollidiert aber damit, dass die AdV nur gewahrt wird, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmafigkeit
des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen.

Unklar ist auch, mit welchem Ziel der Gesetzgeber unnotige Steuerprozesse verhindern wollte. Denkbar ist, dass die
Gerichte entlastet werden sollten. Denkbar ist aber auch, dass nur das Steueraufkommen gesichert und verzogerte
Zahlungen verhindert werden sollten. Aus den Quellen lasst sich die Frage nicht beantworten.

Unklar ist weiter, ob nur das Hauptsacheverfahren oder auch die (ungerechtfertigte) Inanspruchnahme von AdV
vermieden werden sollte. Vermieden werden unndtige Steuerprozesse nur, wenn das Hauptsacheverfahren
unterbleibt, wenn also kein Einspruch eingelegt oder keine Klage erhoben wird. Hohere AdV-Zinsen verhindern aber
unmittelbar nur die Inanspruchnahme von AdV. Im Ruckblick unnétige Rechtsbehelfe und Klagen kénnen so
grundsatzlich nicht verhindert werden. Ob der Gesetzgeber daneben auch die "unndtige” Inanspruchnahme von AdV
verhindern wollte, bleibt unklar.

Unklar ist schlieBlich, welche Relevanz der vom historischen Gesetzgeber in den Blick genommene Fall hat. Die
Erwagung, dass der Liquiditatsvorteil durch die spatere Zahlung hoher sein kdnne als die Prozesskosten, ist zwar
theoretisch klar, aber praktisch kaum nachvollziehbar. Sie beruht auf der Annahme, dass es Steuerpflichtige gibt,
die nur deshalb einen Rechtsbehelf einlegen oder Klage erheben, weil sie in den Genuss der AdV
(Zahlungsaufschub) kommen und sich dadurch letztlich einen (nicht gerechtfertigten) wirtschaftlichen Vorteil
verschaffen wollen. Sie setzt weiter voraus, dass es diesen Steuerpflichtigen auch gelingt, die AdV unter den
gesetzlichen Voraussetzungen (ernstliche Zweifel an der RechtmaRigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts) zu
erwirken und dass es sich trotz der im Fall eines endgultig erfolglosen Hauptsacheverfahrens eventuell anfallenden
Verfahrenskosten finanziell lohnen kann, den Rechtsbehelf gleichwohl einzulegen. Ob sich der Rechtsbehelf trotz
der Verfahrenskosten wirtschaftlich lohnt, hangt ersichtlich unter anderem davon ab, ob der durch die AdV
entstandene Liquiditatsvorteil ohnehin abgeschopft wird. Legt man dies zugrunde, weil die Abschopfung des
Liquiditatsvorteils einen eigenstandigen legitimen Gesetzeszweck bildet, stellt sich die Frage, ob der Zinssatz bei
AdV-Zinsen ber den Anteil hinaus, der auf die Abschopfung des Liquiditatsvorteils entfallt, einen Aufschlag fir die
Verhinderung unnotiger Steuerprozesse enthalt. Dafur sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Jedenfalls dann, wenn
die Zinsen niedrig und die typischerweise erzielbaren Liquiditatsvorteile deshalb gering sind, durften "unndtige”
Steuerprozesse im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von AdV kaum noch vorkommen. Dieser Zweck verliert
unter diesen Umstanden jedenfalls seine Relevanz.

Wenn der Liquiditatsvorteil durch die Zinsen bei AdV bereits abgeschopft wird (selbstandiger Normzweck), bietet
die AdV zudem regelmafig keinen (messbaren) dartuber hinausgehenden wirtschaftlichen Anreiz, Rechtsbehelfe
ohne ernsthafte Erfolgsaussichten einzulegen (so wohl auch BFH-Urteil vom 24.07.1979 - VII R 67/76, BFHE 128,
331, BStBL 11 1979, 712, Rz 10). Das gilt jedenfalls in einem strukturellen Niedrigzinsumfeld, in dem bereits der
durch den Zahlungsaufschub erzielbare Liquiditats- und Zinsvorteil gering ist.

Sollte der Zweck speziell darauf gerichtet gewesen sein, die Inanspruchnahme von AdV einzuschranken, bestiinden
dagegen auch rechtliche Bedenken. Ein allgemeines Misstrauen des Gesetzgebers gegenuber allen
Steuerpflichtigen, die Rechtsbehelfe gegen Steuerverwaltungsakte einlegen und AdV begehren, ware nicht
sachgerecht und stiinde zudem im Wertungswiderspruch zu Art. 19 Abs. 4 GG. Aus dem Umstand, dass AdV-Zinsen
nur anfallen, wenn der Rechtsbehelf oder die Klage endgiiltig erfolglos geblieben sind, kann nicht geschlossen
werden, dass die Rechtsbehelfe oder Klagen von vornherein "unnotig” waren. Haufig ist ex ante nicht abzusehen, ob
ein Rechtsbehelf gegen einen Steuerverwaltungsakt erfolgreich sein wird. Gerade bei offenen Rechtsfragen, aber
auch bei unklarer Tatsachenlage ist der Ausgang des Verfahrens kaum sicher vorhersehbar. Grundsatzlich darf unter
den gesetzlichen Voraussetzungen einstweiliger Rechtsschutz in Anspruch genommen werden. Fur eine
Verhaltenslenkung, die mit der Erhebung von Zinsen bei AdV vorsorglich den einstweiligen Rechtsschutz durch AdV
einschrankt, ware vor diesem Hintergrund kein Raum. Dies vorausgesetzt, verbleibt fir "unndtige” AdV-Verfahren
kein Anwendungsbereich. Steuerpflichtige, die einen von vornherein aussichtslosen Rechtsbehelf einlegen, in der
Hoffnung, gleichwohl AdV zu erhalten und sich so einen (nicht gerechtfertigten) Vorteil zu verschaffen, missten auf
eine unrichtige Entscheidung im AdV-Verfahren setzen.

Die Irrelevanz des Zwecks der Verhinderung unndgtiger Steuerprozesse sieht der Senat auch dadurch bestatigt, dass
der Gesetzgeber die Hohe der Zinsen bei den Teilverzinsungstatbestanden der Abgabenordnung einheitlich
geregelt hat, und zwar auch, soweit die einzelnen Verzinsungstatbestande uber den Ausgleich von
Liquiditatsvorteilen hinaus keinen weiteren Zwecken dienen. Daraus ergibt sich, dass der Zweck der Verhinderung
unnotiger Steuerprozesse die Hohe der AdV-Zinsen jedenfalls nicht beeinflusst hat. Wenn es sich um einen
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zusatzlichen Zweck handeln wiirde, der sich auf die Hohe der AdV-Zinsen auswirkt, missten diese hoher sein als die
Zinsen in anderen Fallen. Die Stundungszinsen nach & 234 AO und die Hinterziehungszinsen nach § 235 AO
bezwecken lediglich, Liquiditatsvorteile auszugleichen (fir die Stundungszinsen Kdgel in Gosch, AO & 234 Rz 5.1;
zur Verzinsung hinterzogener Steuern BFH-Urteil vom 28.08.2019 - Il R 7/17, BFHE 266, 485, BStBL 11 2020, 247,

Rz 15, m.w.N.). Eine Verhaltenslenkung bezwecken sie nicht. Zweck der Stundungs- und Hinterziehungszinsen ist es
insbesondere nicht, dass Steuerschulden nicht gestundet oder dass Steuern nicht hinterzogen werden. Auch die
Prozesszinsen auf Erstattungsbetrage nach § 236 AO bezwecken lediglich einen Liquiditatsausgleich (BFH-Urteil
vom 16.05.2013 - 1l R 20/11, BFHE 241, 320, BStBL Il 2013, 770, Rz 15, m.w.N.). Eine Verhaltenslenkung sollen die
Prozesszinsen nicht bewirken. Sie sollen insbesondere nicht dazu anreizen, Rechtsbehelfe mit Erfolgsaussichten
gegen Steuerverwaltungsakte einzulegen.

Im Unterschied dazu dienen die in der Abgabenordnung geregelten Saumniszuschlage, die ein Prozent pro Monat
betragen (&8 240 Abs. 1 Satz 1 AO), wirtschaftlich und rechtlich in erster Linie als Druckmittel. Sie bezwecken auch,
dass fallige Steuerschulden rechtzeitig gezahlt werden (standige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom

08.11.1955 -V 90/55 S, BFHE 61, 521, BStBL 111 1955, 399, Rz 2; vom 21.09.1973 - Ill R 153/72, BFHE 110, 318,
BStBL Il 1974, 17, unter 2.b [Rz 15]; vom 16.07.1997 - XI R 32/96, BFHE 184, 193, BStBL 11 1998, 7, unter 2. [Rz 22];
vom 30.03.2006 - V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBL Il 2006, 612, unter 11.2. [Rz 17]; vom 15.11.2022 - VII R 55/20, BFHE
278, 403, BStBL Il 2023, 621, Rz 22).

(2) Wenn der Lenkungszweck der Verhinderung unnotiger Steuerprozesse schon kein relevantes Gewicht hat,
erlbrigt sich auch die umfassende Prifung, ob es sich um einen legitimen Zweck handelt.

Rechtliche Zweifel an der Legitimitat dieses Zwecks bestehen zumindest, soweit es darum geht, Rechtsbehelfe mit
gesteigerten Erfolgsaussichten zu verhindern. Soweit es dem Gesetzgeber insbesondere darum gehen sollte, gezielt
die Inanspruchnahme von AdV zu verhindern, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen fur eine AdV vorliegen,
kann ein legitimes Interesse kaum noch erkannt werden. Das ware mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht vereinbar. In diesem
Fall misste der Gesetzgeber gegebenenfalls die Voraussetzungen verscharfen, unter denen AdV gewahrt werden
kann, wenn er die Inanspruchnahme von AdV effektiv zuriickdrangen will. Der verfassungsrechtlich garantierte und
im Gesetz ausformulierte einstweilige Rechtsschutz darf aber nicht Gber die Verteuerung des Zugangs in der Breite
mittelbar versperrt oder effektiv eingeschrankt werden.

cc) Weitere Gesetzeszwecke der AdV-Zinsen sind nicht ersichtlich. Die Erhebung von Zinsen bei AdV hat
insbesondere keinen Strafcharakter (Seer, Steuer und Wirtschaft 2019, 212, 220). Mit ihr sollen auch nicht staatliche
Einnahmen erzielt oder die Kosten der Rechtsbehelfsverfahren gedeckt werden. Bei der AdV handelt es sich
entgegen der Ansicht des FG auch nicht um einen staatlichen Steuerkredit ohne Bonitatspriufung gegenuber den
Steuerpflichtigen. Die AdV und eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt sind schon nicht vergleichbar. Die AdV
verwirklicht einstweiligen Rechtsschutz. Sie ist an Voraussetzungen geknlipft. Liegen diese vor, mussen die
Steuerpflichtigen (faktisch) solange nicht bezahlen, bis Gber die zweifelhafte Steuerschuld entschieden ist.

d) Die Erhebung von AdV-Zinsen ist ein geeignetes Mittel, um bei spaterer Zahlung typischerweise entstehende
Liquiditatsvorteile abzuschopfen (B.111.3.d aa). Ob sie auch geeignet ist, um unndtige Steuerprozesse zu verhindern,
lasst der Senat offen (B.111.3.d bb).

aa) Die Erhebung von Zinsen bei AdV ist grundsatzlich geeignet, um die bei spaterer Zahlung typischerweise
entstehenden Liquiditatsvorteile abzuschopfen. Die Vorteile, die Steuerpflichtige durch noch nicht gezahlte
Steuerschulden wahrend der Dauer der AdV erlangen (kdnnen), unterscheiden sich je nach ihrer individuellen
Refinanzierungssituation. Sie reichen von Null- oder Negativzinsen auf risikolose Giroeinlagen bis hin zu Renditen
risikoreicher Anlageklassen, die ein Vielfaches des Zinssatzes bei AdV betragen konnen. Die Erhebung von Zinsen
bei AdV schopft diese unterschiedlichen Vorteile ohne Berlicksichtigung der Umstande des jeweiligen Einzelfalls
typisierend in Hohe von einhalb Prozent pro Monat ab. Die Typisierung mit einem festen Zinssatz bedingt dabei
notwendig Uber- und Unterkompensationen. Trotz dieser Zielungenauigkeit sind AdV-Zinsen im
verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, diesen Zweck zumindest zu fordern.

bb) Der Senat hat jedoch Zweifel, ob die AdV-Zinsen auch dazu geeignet sind, um unndtige Steuerprozesse zu
verhindern. Da die AdV-Zinsen unmittelbar nur den einstweiligen Rechtsschutz (im Misserfolgsfall) verteuern, sind
sie grundsatzlich nicht dazu geeignet, unnotige Hauptsacheverfahren (Einspruch und Klage) zu verhindern. Nur
wenn der Steuerpflichtige das Hauptsacheverfahren ohne die Aussicht auf AdV von vornherein unterlassen hatte,
kommt eine Zweckerreichung Uberhaupt in Betracht. Ungeachtet der rechtlichen Hirden, die auf diesem Weg
uberwunden werden mussen, ist ein solches Verhalten umso unwahrscheinlicher, je niedriger die Marktzinsen sind
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und je niedriger deshalb auch der Liquiditatsvorteil durch die angestrebte AdV ausfallen wird. Kein Zweifel besteht
daran, dass hohe AdV-Zinsen die Inanspruchnahme von AdV verhindern kénnen. Bedenken bestehen insofern aber
--wie dargelegt-- schon gegen die Legitimitat dieses Zwecks. Der Senat lasst die Frage der Geeignetheit offen, da er
jedenfalls die Erforderlichkeit im verfassungsrechtlichen Sinne verneint.

e) AdV-Zinsen in Hohe von einhalb Prozent pro Monat sind in dem zu beurteilenden Zeitraum unter den zu
beurteilenden Umstanden (Niedrigzinsphase) im verfassungsrechtlichen Sinne jedenfalls nicht erforderlich, um den
typischerweise durch die spatere Zahlung entstehenden Liquiditatsvorteil abzuschdépfen (B.lll.3.e aa). Sie waren in
einer Hohe von einhalb Prozent pro Monat auch nicht erforderlich, um unnotige Steuerprozesse oder Rechtsbehelfe
ohne ernsthafte Erfolgsaussichten zu verhindern (B.lll.3.e bb).

aa) Fur in den zu beurteilenden Zeitraum fallende Verzinsungszeitraume ist der Zinssatz von einhalb Prozent pro
Monat als Typisierung evident nicht mehr in der Lage, den fur die Hohe der AdV-Zinsen relevanten Erhebungszweck
der Vorteilsabschopfung realitatsgerecht abzubilden. Der gesetzliche Zinssatz ist damit in dieser Hohe nicht mehr
zur Forderung dieses Gesetzeszwecks erforderlich. Die dafiir verantwortliche anhaltende, strukturelle
Niedrigzinsphase, auf die der Gesetzgeber nicht reagiert hat, endete erst im Jahr 2022. Der Senat erkennt insoweit
weder in tatsachlicher noch in rechtlicher Hinsicht erhebliche Unterschiede zu der Entscheidung des BVerfG zum
Zinssatz bei der Vollverzinsung nach & 233a AO (vgl. zur Vollverzinsung insgesamt BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 140 ff.). Der im Streitfall anwendbare AdV-Zinssatz in Hohe von
einhalb Prozent pro Monat ist unter den zu beurteilenden tatsachlichen Umstanden gleichermafien evident
realitatsfern wie der vom BVerfG verworfene Zinssatz bei Nachzahlung. Mit einem deutlich niedrigeren AdV-Zinssatz
hatte der Gesetzgeber den angestrebten Regelungszweck bei geringerer Ungleichbehandlung gleich wirksam
fordern konnen. Er hatte dabei auch nicht Dritte oder die Allgemeinheit starker belastet. Die Entscheidung des
Gesetzgebers, den AdV-Zinssatz angesichts dieser Umstande unverandert zu lassen, war fir den hier zu
beurteilenden Verzinsungszeitraum nicht mehr von seiner Einschatzungsprarogative gedeckt und auch sonst nicht
gerechtfertigt. Insbesondere war das baldige Ende der Niedrigzinsphase nicht absehbar und ist auch nicht
berucksichtigt worden.

Mit der Beibehaltung des AdV-Zinssatzes von einhalb Prozent wahrend der andauernden Niedrigzinsphase setzt sich
der Gesetzgeber zudem in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten. Mit der (rickwirkenden) deutlichen
Absenkung des Zinssatzes fiir Nachzahlungen und Erstattungen gemaf § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1a AO auf nur noch
0,15 Prozent pro Monat hat er zum Ausdruck gebracht, dass er diesen Zinssatz jedenfalls wahrend der andauernden
Niedrigzinsphase fiir ausreichend erachtet, um den durch spatere Zahlung entstehenden Liquiditatsvorteil
typisierend in voller Hohe abzuschopfen.

bb) AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat waren in dieser Hohe auch nicht erforderlich, um unnétige
Steuerprozesse zu verhindern. Es erscheint schon generell zweifelhaft, ob die Verteuerung der AdV dem Grunde
nach erforderlich sein kann, um Rechtsbehelfe zu verhindern, die sich riickwirkend als erfolglos darstellen. Als
milderes und zielgenaueres Mittel kommt die einschrankende Regulierung der Voraussetzungen in Betracht, unter
denen (vorlaufiger) Rechtsschutz in Anspruch genommen werden kann. Hinzu kommt, dass der Anreiz, "unnétige”
Verfahren zu fiihren, umso geringer ist, je niedriger der potentielle Liquiditatsvorteil ausfallt, der durch die spatere
Zahlung entstehen kann. Die Beibehaltung des Zinssatzes in der bisherigen Hohe konnte allenfalls dann
erforderlich sein, wenn der Anreiz fir unnotige Steuerprozesse mit dem Absinken des allgemeinen Zinsniveaus
zunehmen wirde. Das Gegenteil ist aber der Fall.

f) Die Hohe des AdV-Zinssatzes von einhalb Prozent pro Monat ware darlber hinaus auch unverhaltnismafig im
engeren Sinne. Ist der gesetzliche Zinssatz verfassungsrechtlich schon nicht erforderlich, weil er die wirtschaftliche
Realitit evident verfehlt, kann seine Erhebung auch nicht im engeren Sinne verhaltnismaRig sein. Im Ubrigen ergibt
die Abwagung, dass in der Niedrigzinsphase die negativen Wirkungen der AdV-Zinsen an Gewicht gewinnen und
letztlich auRer Verhaltnis zu den mit der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgten Zwecken geraten (B.I11.3.f aa). Weitere
Grinde, die den gesetzlichen Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat bei AdV-Zinsen unter den zu beurteilenden
Umstanden rechtfertigen konnten, sind nicht ersichtlich (B.II.3.f bb).

aa) Je niedriger angesichts des Zinsumfelds der Vorteil ist, den der Steuerpflichtige aus der spateren Zahlung
erwarten kann, umso geringer wiegen die Zwecke der Liquiditatsabschopfung oder der Verhinderung unnétiger
Rechtsbehelfe. Bleiben die AdV-Zinsen in dieser Situation unverandert hoch, verstarken sie in gleichem Maf die
Veranlassung, einstweiligen Rechtsschutz durch AdV aus wirtschaftlichen Griinden nicht in Anspruch zu nehmen
und hemmen damit umso starker, wenn auch mittelbar, den Zugang zu effektivem Rechtsschutz. Davon werden
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nicht nur Steuerpflichtige betroffen, die ohne die Aussicht auf AdV einen Rechtsbehelf gar nicht eingelegt hatten,
sondern auch alle Steuerpflichtigen, die bei Vorliegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmafigkeit des angefochtenen
Verwaltungsakts AdV zu Recht in Anspruch nehmen kdnnen und angesichts ihrer finanziellen Verhdltnisse vielleicht
auch missen. Die rechtsschutzhemmende Wirkung der gleichbleibend hohen AdV-Zinsen erhalt so eine deutlich
uberschieRende Tendenz, die nicht mehr im Verhaltnis zu den mit der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgten
Zwecken steht. Dieser Zusammenhang hat in der Vergangenheit zur Uberzeugung des Senats dazu gefiihrt, dass AdV
aus wirtschaftlichen Grinden vielfach nicht mehr in Anspruch genommen worden ist, auch wenn die
Voraussetzungen dafiir vorgelegen haben.

113 bb) Andere gewichtige Griinde fir die Beibehaltung des Zinssatzes von einhalb Prozent pro Monat fur AdV-Zinsen
sind nicht ersichtlich.

114 (1) Unergiebig ist, dass der Zinssatz flr Prozesszinsen auf Erstattungsbetrage nach & 236 i.V.m. & 238 Abs. 1 Satz 1
AO ebenfalls (weiterhin) einhalb Prozent pro Monat betragt. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass AdV-
Zinsen in derselben Hohe gerechtfertigt sind. Selbst wenn AdV-Zinsen und Prozesszinsen aus
verfassungsrechtlichen Griinden gleich hoch sein miissten, wiirde dies zur Uberzeugung des Senats nicht dazu
fuhren, dass die AdV-Zinsen in der gesetzlichen Hohe gerechtfertigt waren. Geboten ware stattdessen eine
Absenkung des Zinssatzes bei Prozesszinsen.

115 (2) Nichts anderes ergibt sich daraus, dass auf Zinsen bei AdV nach § 237 Abs. 4 i.V.m. § 234 Abs. 2 AO ganz oder
teilweise verzichtet werden kann, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig ware. Auch dies
rechtfertigt nicht die Erhebung von AdV-Zinsen in Hohe von einhalb Prozent pro Monat. Wahrend der gesetzliche
Zinssatz fur alle gilt, kommt ein Zinsverzicht nur im Einzelfall in Betracht. Bei der gebotenen Abwagung ist zu
berucksichtigen, dass der Gesetzgeber den Ausgang des Rechtsbehelfsverfahrens als das beste Mittel ansieht, um
einen Ausgleich zwischen den Geldnutzungsinteressen des Steuerglaubigers und denen des Steuerpflichtigen
herbeizuflhren. Daher ist die Festsetzung von AdV-Zinsen regelmafiig als automatische Folge des
Verfahrensausgangs uber die Steuerfestsetzung anzusehen, so dass hiervon nur in besonders begriindeten
Einzelfallen abgewichen werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2013 - V R 29/11, BFHE 241, 298, BStBL Il 2013,
767, Rz 23, mw.N.).

116 (3) Auch der Umstand, dass das BVerfG seinen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Vollverzinsung nicht auf die
Teilverzinsungstatbestande der Abgabenordnung erstreckt hat, fiihrt zu keiner anderen Bewertung. Das BVerfG hat
insoweit ausgefuhrt, die Teilverzinsungstatbestande bedurften einer eigenstandigen verfassungsrechtlichen
Wertung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 243). Ausfiihrungen zur
Verfassungsmafiigkeit der Hohe des Zinssatzes fur die AdV sind dem Beschluss des BVerfG zur Vollverzinsung
dementsprechend nicht zu entnehmen.

117 4. Verfassungswidrigkeit der Zinssatzspreizung

118 Seit dem 01.01.2019 werden Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden, weil sie den geschuldeten Betrag nach AdV
nicht bezahlt haben, und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen entrichten mussen, weil ihre Steuerfestsetzung
zu einem Unterschiedsbetrag (8 233a Abs. 3 AO) gefuhrt hat und sie die materiell-rechtlich von Anfang an
geschuldete Steuer deshalb erst spater zahlen mussen, ungleich behandelt (B.111.4.a). Auch diese
Ungleichbehandlung ist an einem am Grundsatz der VerhadltnismaRigkeit orientierten verfassungsrechtlichen
Prifungsmafistab zu messen (B.111.4.b). Es fehlt aber schon bei der Prufung anhand des Willkirmafistabs an einem
hinreichend rechtfertigenden Grund fur die Ungleichbehandlung (B.II.4.c). Unter Berlcksichtigung der
Ausflihrungen zur Verfassungswidrigkeit der Hohe der AdV-Zinsen (B.I11.3.) und der Annahme, dass der neu
eingeflihrte Zinssatz fur Nachzahlungszinsen prima facie verfassungsgemaf ist, ergibt sich auch aus der nicht
gerechtfertigten Zinssatzspreizung, dass der Zinssatz bei AdV-Zinsen verfassungswidrig zu hoch ist (B.Il1.4.d).

119 a) Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen schulden, werden wie
dargelegt ungleich behandelt. Wahrend die AdV-Zinsen mit einhalb Prozent pro Monat berechnet werden, betragt
der Zinssatz fur Nachzahlungszinsen seit dem 01.01.2019 nur noch 0,15 Prozent pro Monat. Die AdV-Zinsen sind
damit mehr als dreimal so hoch wie die Nachzahlungszinsen. Werden Nachzahlungszinsen fiir denselben Zeitraum
wie AdV-Zinsen festgesetzt, sind die Nachzahlungszinsen auf die AdV-Zinsen anzurechnen (8 237 Abs. 4 i.V.m. § 234
Abs. 3 AO). Es verbleibt dabei, dass bei der Inanspruchnahme von AdV die hoheren AdV-Zinsen bezahlt werden
mussen.

120 Die relevante Gleichheit zwischen den Gruppen besteht darin, dass ihre Mitglieder den materiell-rechtlich
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122

123

124

125

geschuldeten Betrag spater entrichten als der Grof3teil der Steuerpflichtigen, die zeitnah veranlagt werden und die
geschuldete Steuer auch zeitnah bezahlen. In beiden Gruppen ist der durch die spatere Zahlung typischerweise
erzielbare Liquiditatsvorteil gleich hoch. Ungleichheit besteht darin, dass die einen AdV beantragt und erhalten und
deshalb den geschuldeten Betrag bei Falligkeit nicht bezahlt haben, wohingegen bei den anderen eine
Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag (8 233a Abs. 3 AO) gefuhrt hat und sie die materiell-rechtlich von
Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst spater bezahlen mussen.

Unterschiede bestehen auch bei der Frage, in welchem Mafie die Merkmale, an die die Differenzierung anknupft, fur
den Einzelnen verfugbar sind. Gleichheit besteht in beiden Gruppen insoweit, als ihre Mitglieder im Ausgangspunkt
keinen mafigeblichen Einfluss auf den Zeitpunkt der Veranlagung haben. Ob ein Steuerpflichtiger zeitnah veranlagt
wird und sich gegen die seiner Ansicht nach unzutreffende Festsetzung (erfolglos) unter Inanspruchnahme von AdV
wehrt oder ob er zum Beispiel erst nach einer Betriebsprifung zutreffend veranlagt wird, hangt haufig vom Zufall
ab. Ab dem Zeitpunkt der Veranlagung bestehen dagegen relevante Unterschiede, inwieweit die jeweils Betroffenen
auf die Entstehung von Zinsen einwirken konnen. Auf die Entstehung von Nachzahlungszinsen haben die
Betroffenen kaum Einfluss. Den AdV-Zinsen konnen Steuerpflichtige dagegen theoretisch ausweichen. Auf die
Dauer der AdV und die Hohe der letztlich zu entrichtenden AdV-Zinsen haben Steuerpflichtige, die AdV in Anspruch
nehmen, im Regelfall (vorzeitige freiwillige Zahlung trotz AdV ausgenommen) jedoch keinen maf3geblichen
Einfluss.

Diese Unterschiede rechtfertigen es indes nicht, von vornherein eine Ungleichbehandlung zu verneinen. Das gilt
insbesondere, wie bereits dargelegt, fiir den Umstand, dass der Entstehung von AdV-Zinsen ausgewichen werden
kann, indem auf die zustehende AdV verzichtet wird. Gerade weil die Erhebung von Zinsen bei AdV
rechtsschutzhemmend wirkt, ist eine verfassungsrechtliche Prufung erforderlich. Das Spannungsverhaltnis mit
Art. 19 Abs. 4 GG ist bei der Prifung des Art. 3 Abs. 1 GG zu beachten (vgl. BVerfG-Beschluss vom 06.02.1979 -

2 BvL 5/76, BVerfGE 50, 217, Rz 46). Mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG kann daher nicht bereits die
Vergleichbarkeit der beiden Gruppen verneint werden.

b) Die Ungleichbehandlung ist an einem am Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit orientierten verfassungsrechtlichen
Prifungsmafistab zu messen. Das ergibt sich schon daraus, dass die AdV-Zinsen tendenziell rechtsschutzhemmend
wirken und den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz berthren (B.II1.3.b). Aber auch die Nachzahlungszinsen sind
an einem am Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit orientierten verfassungsrechtlichen Priifungsmafistab zu messen,
da ihre Entstehung vom Steuerpflichtigen kaum beeinflusst werden kann (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -

1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 109 ff.). Fir den Vergleich der beiden Zinstatbestande kann kein geringerer
Mafdstab gelten. Die Frage kann aber letztlich offenbleiben. Fir die gesetzliche Spreizung der Zinssatze bei AdV-
Zinsen und Nachzahlungszinsen fehlt es schon bei einer Prifung am allgemeinen Willkirmafstab an einer
hinreichenden Rechtfertigung.

¢) Die Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, die Nachzahlungszinsen schulden und Steuerpflichtigen, die AdV-
Zinsen schulden, ist im Hinblick auf die unterschiedlich hohen gesetzlichen Zinssatze schon bei einer Priifung am
allgemeinen Willkirmafistab nicht gerechtfertigt. Es fehlt an einem einleuchtenden Grund fir das Ausmaf? der
gesetzlichen Differenzierung. Die mangelnde sachliche Begriindung fiir die Ungleichbehandlung ist auch evident.
Die vom Gesetzgeber fur die Nichtanpassung des AdV-Zinssatzes angefuihrten Griinde rechtfertigen die
Ungleichbehandlung zur Uberzeugung des vorlegenden Senats nicht (B.I11.4.c aa). Andere rechtfertigende Griinde
sind nicht ersichtlich (B.lll.4.c bb).

aa) In der Entwurfsbegriindung zum Zweiten Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des
Einfuhrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBL | 2022, 1142, 1142) hat der Gesetzgeber
dargelegt, weshalb er den Zinssatz fur die Vollverzinsung, nicht aber den Zinssatz fur die anderen
Verzinsungstatbestande der Abgabenordnung anpasst (vgl. BRDrucks 157/22, S. 6 f.). Der Gesetzgeber hat dort zur
Begriindung angefiihrt, es sei den Steuerpflichtigen moglich, mit einem Rechtsbehelf gegen eine aufgedrangte AdV
oder Stundung vorzugehen, um die nachteiligen Zinsfolgen zu vermeiden (B.Ill.4.c aa (1)). Zudem durfe er eine
rickwirkende Anderung des Zinssatzes bei anderen Verzinsungstatbestanden ohne eine entsprechende
Verpflichtung durch das BVerfG nicht auf offene Falle beschranken (B.lll.4.c aa (2)). Eine Differenzierung zwischen
Hinterziehungszinsen und anderen Zinsen nach der Abgabenordnung hinsichtlich des Zinssatzes sei wegen des
fehlenden Strafcharakters von Hinterziehungszinsen schwerlich zu rechtfertigen. Eine Absenkung des Zinssatzes fur
Hinterziehungszinsen kdnne aber den (unzutreffenden) Eindruck erwecken, dass die Steuerhinterziehung weniger
als bisher verfolgt und geahndet werden solle (B.lll.4.c aa (3)). Eine Uber die Anpassung des Zinssatzes bei der
Vollverzinsung hinausgehende Rechtsanderung ware zudem mit erheblichem Programmieraufwand verbunden.
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Dadurch wadre eine rechtzeitige Umsetzung der vom BVerfG geforderten Rechtsanderung nicht maglich
(B.lll.4.c aa (4)).

126 Diese vom Gesetzgeber angefiihrten Griinde konnen die Zinssatzspreizung bei AdV-Zinsen und Nachzahlungszinsen
zur Uberzeugung des Senats nicht rechtfertigen.

127 (1) Die Ungleichbehandlung kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass die Steuerpflichtigen den AdV-Zinsen
theoretisch ausweichen konnen, wohingegen die Voraussetzungen, unter denen Nachzahlungszinsen entstehen,
vom Steuerpflichtigen nicht beeinflusst werden kdnnen. Eine solche Rechtfertigung wurde einerseits diejenigen
Steuerpflichtigen, die AdV beanspruchen konnen und wollen, darauf verweisen, aus wirtschaftlichen Griinden auf
den zustehenden einstweiligen Rechtsschutz durch AdV zu verzichten. Dies stiinde im Widerspruch zu Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG. Andererseits konnen Ausweichmaglichkeiten des Steuerpflichtigen nur dann als belastungsmindernd
beruicksichtigt werden, wenn das zugedachte Ausweichverhalten zweifelsfrei legal ist, keinen unzumutbaren
Aufwand fur den Steuerpflichtigen bedeutet und ihn auch sonst keinem nennenswerten finanziellen oder
rechtlichen Risiko aussetzt (vgl. BVerfG-Beschlisse vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 134 und vom
17.11.2009 - 1 BvR 2192/05, BVerfGE 125, 1, Rz 78). Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Der Verzicht auf die
(zustehende) AdV ist zumindest fur einen Teil der Steuerpflichtigen unzumutbar und setzt sie zudem in Form der
AdV-Zinsen auch einem nennenswerten finanziellen Risiko aus.

128 Es trifft auBerdem nicht zu, dass Steuerpflichtige keinen Einfluss darauf haben, ob und in welcher Hohe
Nachzahlungszinsen entstehen. Nachzahlungszinsen kdnnen beispielsweise vermieden werden, indem die Hohe der
Steuervorauszahlungen auf Antrag nach oben angepasst wird, freiwillige Zahlungen erbracht werden (§ 233a Abs. 8
AO) oder indem die Steuerpflichtigen ihren Mitwirkungspflichten nach & 90 AO zeitnah nachkommen (s. hierzu
Roser, GmbHR 2023, 388, 389).

129 (2) Die Ungleichbehandlung kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass eine riickwirkende Anderung des
Zinssatzes fur die Erhebung von Zinsen bei AdV nicht auf offene Falle beschrankt werden durfte. Fiskalische Zwecke
allein kénnen die Erhebung von Zinsen von vornherein nicht rechtfertigen. Zinsen bedurfen als steuerliche
Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 Nr. 4 AO) eines uber den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, besonderen
legitimen Rechtfertigungsgrunds (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282,

Rz 113, m.w.N.).

130 (3) Eine hinreichende verfassungsrechtliche Rechtfertigung ergibt sich ferner nicht aus den vom Gesetzgeber
mitgeteilten Bedenken gegen eine Absenkung des Hinterziehungszinssatzes. Unabhangig von der Frage, ob Art. 3
Abs. 1 GG bei einer Anpassung des AdV-Zinssatzes auch eine Anpassung des Zinssatzes fir Hinterziehungszinsen
gebietet, ist nicht ersichtlich, dass die vom Gesetzgeber bei einer Absenkung des Hinterziehungszinssatzes
befiirchtete negative Offentlichkeitswirkung eintrite. Jedenfalls ist nicht erkennbar, wie Uberlegungen zur
Offentlichkeitswirkung abgesenkter Hinterziehungszinsen die verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Zinssatzes
fur AdV-Zinsen beeinflussen kénnen sollten.

131 (4) Ob eine Uber die Anpassung des Zinssatzes bei der Vollverzinsung hinausgehende Rechtsanderung mit
erheblichem Programmieraufwand verbunden und dadurch eine rechtzeitige Umsetzung der vom BVerfG
geforderten Rechtsanderung bei der Vollverzinsung nicht moglich gewesen ware, kann der Senat nicht beurteilen.
Jedenfalls ergabe sich daraus keine sachliche Rechtfertigung fiir die geltende Zinssatzspreizung zwischen den AdV-
Zinsen und den Nachzahlungszinsen. Der AdV-Zinssatz kann zeitlich nach der Anpassung des Zinssatzes bei der
Vollverzinsung angepasst werden.

132 bb) Neben den vom Gesetzgeber angefiihrten Griinden sind auch keine anderen sachlich einleuchtenden und damit
hinreichend rechtfertigenden Griinde fir die Ungleichbehandlung ersichtlich. Vielmehr hatte der Gesetzgeber
wegen der bei sinkendem Zinsniveau zunehmenden rechtsschutzhemmenden Wirkung der gleichbleibend hohen
AdV-Zinsen Veranlassung, mit erhdéhter Sorgfalt zu prifen, ob die Hohe der AdV-Zinsen eine (ungewollte)
uberschieRende Wirkung entfaltet. Das ist offenbar nicht geschehen.

133 d) Die nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Steuerpflichtigen, die im zu beurteilenden Zeitraum AdV-
Zinsen schulden und der Steuerpflichtigen, die Nachzahlungszinsen schulden, ist dahin aufzuldsen, dass der
Zinssatz bei den AdV-Zinsen verfassungswidrig zu hoch ist. Das ergibt sich schon daraus, dass die Belastung mit
AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat unter den zu beurteilenden Umstanden verfassungsrechtlich nicht
erforderlich ist (B.111.3.). Fur die Verfassungsgemafiheit des Zinssatzes von 0,15 Prozent pro Monat bei den AdV-
Zinsen streitet prima facie, dass der Gesetzgeber diesen Zinssatz in Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG zur
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Vollverzinsung, unter Berlicksichtigung der dort aufgestellten Grundsatze und der tatsachlichen Gegebenheiten
(andauernde, strukturelle Niedrigzinsphase) als angemessen festgelegt hat. Diese Einschatzung durfte von der
Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt sein. Auch daraus ergibt sich, dass der Zinssatz bei AdV-Zinsen
verfassungswidrig zu hoch ist.

134 1V. Weitere Verfassungsverstofie

135 Ob und inwieweit der Zinssatz fur die Erhebung von Zinsen bei AdV gemaf? § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO auch
unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten verfassungswidrig ist, lasst der Senat offen. Insbesondere muss sich der
AdV-Zinssatz in seiner konkreten Hohe, soweit gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren in den Verzinsungszeitraum
fallen, auch an Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG messen lassen. Steuerpflichtige haben zudem aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20
Abs. 3 GG einen Anspruch, nur im Rahmen der verfassungsmafdigen Ordnung zur Leistung von Zinsen herangezogen
zu werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 03.09.2009 - 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, Rz 27). Hierauf ist die
VerhaltnismaRigkeitspriifung zu Art. 3 Abs. 1 GG zur Uberzeugung des Senats tbertragbar. Die Beurteilung etwaiger
weiterer Verfassungsverstofie obliegt dem BVerfG (vgl. BVerfG-Beschluss vom 15.12.2015 - 2 BvL 1/12, BVerfGE
141, 1, Rz 31, m.w.N.) und gehort nicht zur Begriindung eines Vorlagebeschlusses.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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